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GI Leirsäue

Fristversöumnis / Poststreik / Postloufzeiten

Sieben Toge noch Beendigung von Streikmoßnohmen bei derDeutschen Bundespost
besteht{uäinen Rechtsonwolt kein zwingenderAnloß, nicht ouf die normolen Postlouf-
zeiten zv vertrouen, sofern die Postbenutzer nicht dorouf hingewiesen werden, doß es
bei der Zustellung noch zu Verzögerungen kommen könne.
(BVerfG [2. Kommer des Ersten Senots], Beschl.v.ll.6.1993 - I BvR 1240/92 - NJW 1994,244],

Fristversöumnis / Rechtsonwolt im Beitrittsgebiet / Rechtsirrtum

Einer ols Rechtsonwöltin im Beitrittsgebiet zugelossenen Diplomiuristin, die einen om
BGH zugelossenen Rechtsonwoltdesholb erstnoch Ablouf der Revisionsfristmitder Ein-

legung Jer Revision beouftrogt, weil ihr die Voroussetzungen für eine zulössige Revision
niäht 6ekonnt sind und weil siä sich nicht in geeigneterWeise rechtzeitig über diese Vor-
oussetzungen informierte, konn eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stond nicht 9e-
wöhrt weäen, weil die Fiistversöumung ouf einem verichuldeten Rechtsirrtum beruht.*
(BGH, Besch|.v.24.6.1993 - Vll ZR 8/93 - VersR 94,2001

Steuerberotungs-GmbH / RA-AIleingesellschofter
l. Die Gesellschofter einer Steuerberotungs-GmbH müssen nicht notwendig Steuer-

beroter sein ($ 50 o Abs. I Nr. I StBerG). Lediglich fur die Geschöftsfuhrungsebene ist
vorgeschrieben, dof) die Geschöftsführer Steuerberoter sind ($ 50 Abs. I Sotz I - Aus-
nohme gemöß Abs. 2 und 3 - und $ 32 Abs. 3 SoIz2 StBerG).

2. Desholb konn eine Steuerberotungs-GmbH ouch donn onerkonntwerden, wenn ihr
Alleingesellschofter zwor Rechtsqnwolt, ober nicht Steuerberoter ist, wenn nur die
Gesc[afrcfuhrung durch mindestens einen (ongestellten) Steuerberoter ousgeübt
wird.

3. Eine Steuerberotungs-GmbH ist ouch donn be{ugt, den Nomen ihres Alleingesell-
schofters in die Firmo oufzunehmen, wenn dieser nicht Steuerberoter, ober Rechts-
onwolt ist.

IBFH, Urt.v. 27.7.1993 - Vll R 2ll93 - Stbg 1993,556)

Versöumte Berufungsfrist / U bermittlung durch Botendienst

l. Ein Proze0bevollmachtigter, der nicht die Dienste der Deutschen Bundespost .in
Anspruch nimmt, sondein sich {ür eine Ubermiillung fristgebundener Schriftstücke
in ondererWeise (hier, Botendienst eines Anwoltsvereins) entscheidet, hot bei einem
Fehlschlogen der fristwohrenden Beförderung zur Dorlegung des mongelnden
eigenen Verschuldens u. o. die Umstönde dorzulegen (und gloubhoft zu mochenl,
o,ir d"n"n eine hinreichend sichere Orgonisotionsstruktur des Beförderungsdienstes
deutlich wird, die bei normolem Louf der Dinge eine fristwohrende Beförderung desf
ko n kreten Sch riftstückes erwo rten lossen kon nte'

2. Ob und inwieweit eine bloße Ergönzung und Vollstöndigung totsöchlichen Vorbrin-
gens noch Ablou{derFristdes $ 60lllVwGOzulössig isf bleibtoffen.Jedenfollswöre
äie erstmolige Dodegung eines entscheidungserheblichen Totsochenkomplexes
(hier, Orgonisotionsstruktur des Botendienstesl ein unzulössiges Nochschieben von
Wiedereinsetzungsg ründen.

{OVG Münster, Beschl. v. 5.8.1993 - 22 A1339/93 - NJW 1994,4021
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Veriöhrung ($ 852 BGB, g19 BNotO)
- Feststellungsinteressg künftiger Anspruch
- Kenntnis d. Schodens

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenenistehung

Verschulden

- BGH-Rechtsprechung

- Kollegiolgerichtsentscheidung

Versorgungsousgleich

- Herobsetzung, $ 1587c Nr. I BGB

Verwertungsverbot
- keine Betriebsprüf ungsonordnung

Vollmocht

- Kündigung d. RA

Vormund
- Geldonloge
- Pflichtuerletzung

Wiedereinsetzung

- Fristenkontrollbuch

- Fristenkonirolle
: Fristenkonirollbuch

: Frisfuersöumnis, unverschuldete -: folsche Rechismiitelbelehrung
: feh lerhofle Telefonouskunft

Vorteilsousgleich

- d. Sieuerberoters

Werbeverbot
- Bronchentelefonbuch
- Tötigkeitshinweise

WP-GmbH

- Leiter, ondere Aufgoben
- Stommkopitolnochweis

Zugong

- Beweis d. -: d. Telefox

BGH v. 10.2.1992 - lXZRl09/93

BGH v. 15.10.1992 - IXZR 43/92
: VersR 1993, 358
:WM 1993,251

BGH v.22.10.1992 -V 2R112/92
: NJW 1994,55
:D81993,2584

BGH v. 28.1.1993 - IXB 41/92

BGH v. 6.5. 1993 - I ZR 183/91
:5t81993,422
:WM 93,1605
: DSIR 93, 1463
: BB 93, 1611

BGH v.27.5.1993 - IXZR 66/92: WM 1993, l5l3
: NJW 1993,2744
: VersR 1993,1244
:D81993,2326

BGH v. 7.6.1993 - V StR 212193
: wistro 93,302

BGH v. 14.6.1993 - AnwZ (Bl 15/93
: BRAK-Mitt. 1994,43

BGH v. 24. 6. 1993 - lX ZR 216 /92: WM 1993, 1889
:D81993,2327
: NJW 1993,2747

BGH v.24.6.1993 - Vll ZR B/93: VersR 94,200

BGH v. 11.8.1993 - 2 StR 309/93: wistro 93, 300

BGH v. 13.9.1993 - AnwSt {R} 6/93: BRAG-Mitt.1994,5l

BGH v. 13.9.1993 - AnwZ lBl24/93
: BRAK-Mitt. 1994,42

BGH v. 20. 9. 1993 - lt ZB 10/93
: NJW 93,3141
:WM 93,2141
: BB 93,2408

BGH v. 30.9.1993 - |XZR73/93
:WM1994,78
: NJW 1993,3259
:D81993,2373

BGH v. 30.9.1993 - IXZR211/92
: NJW 93,3323
:rNM93,2129
:D893,2374
: NJW 94,501 Anm. Schöfer
:8893,2267

BGH v.4.10.1993 - ll789/93
: BB 93, 2336

BGH v. 18.10.1993 - llZBT/93

BGH v. 28. 10. 1993 - Vll ZB 21/93
: NJW 94,459
: BB 94. 106

BGH v. 28. 10. 1993 - Vll ZB 22/93
: NJW 94,329
:D894,141

BGH v. 28. i0.1993 - \XZR252/92: NJW 94,379
:tNM94,217

BGH v. 28.10.1993 - IXZR2l/93
: NJW 94,323
:WM 94.33
:ZtP 93,1886
: BB 94, 183

BGH v. 5.ll.1993 - V ZR l/93
: NJW 94,257
:ZlP 93,1879
: BB 94,29

BGH v. ll.ll.1993 - \XZR229/92
: NJW 1994,442
:881994,171
:D81994,779
: DSIR 1994,412

BGH v. 23.11.1993 - 5 StR 595/93
: wistro 1994,57

BGH v. 29.11.1993 - AnwZ l1l 36/93

BGH v. 29.11.1993 - AnwZ (Bl 41/93: BMK-Mift.1994,43

BGH v. 2.12.1993 -. IXZR 241/92

BGH v. 20. l. 1994 - IXZR 46/93
: NiW 1994,1211
:rNM1994,948
: MDR 1994,516

94,40

94,186

94,115

94,146

94,122

94,66

94,3

94,139

94,72

94,164

94,39

94,38

94,67

94,93

94,111

94,162

94,122

94,208

94,122

94,209

94,153
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94,51

94,139
94,161 Anwoltsfehler

- Kündigu ng, Sl74 Sotz I BGB

- Veriretu n gsvol I m ocht
- Buchwertklo usel, Beleh rungspflicht

- honororfreie Schoden beseitigun g

- Ko uso litöt, Anscheinsbeweis
(BGH, Urt.v.10.2.1992 - lX ZR 109/931

94,104

94,187

94,177
94,177

94,167

94,159

94,66
94,72

94,26

94,187

94,2

94, t2

94,167

94,2

94,29

94,70

94,122

94,164,
67 Leitsötze:

l. Nimmt der Rechtsonwolt für seinen Auftroggeber ein einseitiges Rechts-
geschöft vor, ohne die Vollmochtsurkunde im Originol vorzulegen, hondelt
er pflichtwidrig, wenn er mit der Moglichkeit rechnen muß, doß dem Mon-
donten im Streitfoll nicht unerhebliche Rechtsnochteile entstehen, weil er
nicht zu beweisen vermog, den Gegner vorher von der Bevollmöchtigung
seines Anwolts in Kenninis gesetzt zu hoben.

2. liot der Rechtsonwolt den Auftrog, seinen Mondonten in ollen Frogen zu
beroten, die dessen Ausscheiden ous einer Gesellschoft betreffen, ist er in
der Regelverpflichtet, ihm lnholt und Bedeutung einer im Gesellschoftsver-
trog entholtenen Buchwertklousel zu erlöuiern ; dozu gehöri es ouch, im

Ansotz oufzuzeigen, unter welchen Voroussetzungen die Bindung on die
Buchwertklousel nicht gili, oder durch gezielte Frogen zu ermitteln, ob ein
solcher Foll überhoupt in Betrocht kommt.

3. Drohen dem Mondonten Nochteile infolge eines dem Anwolt unter-
loufenen Fehlers, konn dieser verpflichtet sein, zur Abwendung des Scho-
dens ü ber den u rsprü n g I ichen Auft ro g hino usgehende Leistu n gen honoro r-

frei zv erbringen.

4. Bei der Vermutung, doß der Mondont dem Anwolt rechtzeitig die noi-
wendigen lnformotionen erteilt hötte, wenn dieser seine Beroiungs- und
Aufklörungspflichten sochgerecht wohrgenommen hötte, hondelt es sich
um einen Anwendungsfoll des Anscheinsbeweises.

Totbestond:

Der Klöger hotte gemeinsom mit zwei Portnern eine GmbH gegründet und
eine Stommeinloge von 25.000 DM geleistet. Jeder Gesellschofter wor
zugleich zum Geschöftsführer bestellt. Do der Kloger beobsichtigte, sich in
demselben Geschöftszweig, in dem die GmbH tötig wor, selbstöndig zu
mochen, wollte er zum Ende des Johres l9B9 ous der Gesellschoft ousschei-
den. lm Moi ienes Johres suchte er den beklogien Rechtsonwolt ouf, um sich in
dieser Angelegenheit beroten zu lossen.

94, ...

94,146
94,146

94,92
94,92

222 tB7



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 7194 Kollegio lge richtse ntsc heid u n g

- Verschulden

Konkursverwolter

- Sicherungsgut, Verö ußerung

Mohnbescheind

- Bezeichnung d. Anspruchs

Mietvertrog m. Angehörigen

Mitverschulden

- Hoftungsverteilung

- Rechtsmittel, unterlossenes

- Zurechnung des Verschuldens des 2. RA

Notor
- Anwohsnotor
: Abgrenzung RA-Hoftung

- Belehrungsp{licht
: Genehmigungspflicht, $ 12 Grdstvc,

0 19 BBoUG
: Vormerkungswirkung

- Beweislost
: Kousolitöt Notorfehler/Schoden
: Erschlie0ungskosten

- Prüfungspflicht
: Vertretungsvollmocht

- Sochverholtsermittlung
- Wille d. Beteiligten

Niederschlogung

- der Steuerschuld

Prozeßvollmocht

- Ausschlu0frist z. Vorloge
: doppelte Zustellung
: lnformoiion d. Mondonten

Prüfungspflicht

- d. Johresobschlusses
: noch Umwondlung

Rechlsonwolt

- Berotungspflichten
: Buchwertklousel
: Verfossu ngsbeschwerde,

Mi0brouchsgebühr
: Versorgungsousgleich, $ l5BZc Nr' I BGB

- Kündigungserklörung
: Originolvollmocht

- Moklertötigkeit
- Zulossung
: Versicherungsmokler
: Kommer-Geschö{ts{ührer

Rechtsberotung

- Abwicklung d.

nichtigen Rechtsberolungsvertroges
: Honororonspruch

- Honororrückzohlung

- Kindergeldsoche

- Rechtsbeistond
: Gesel lschoftsrecht/ Pochtvertro g

Schoden

- Nutzungsentzung

- Steuervorteile
: rechtswidrige -

- Wohnroum, steuerbegÜnstigt
: Architektenhoftung

Schodenbeseitigung

- honororfrei

Schuldbeitritt

- zur Steuerschuld

Sing u lo rzulossu n g

StB-GmbH

- Alleingesellscho{ter, RA

Steuerberoterkommer

- Merkblott, Lohnsteuerberoiung

Steuerberotungsverlrog

- Au{lösung d. -
: {ristlose Kündigung, S 627 BGB

- Formulorvertrog
: Kündigungsrechi

- Kündigung, 9627 BGB

Sleuerhinterziehung

- Steuerberoter, Mittöter

- Veriöhrung

- Vorbereitung der Steuererklörung d.

Steuerschuld

- Niederschlogung

Streitverkündung

- Veriö h run gsu nterbrech u ng

Telefox

- Anweisung on Bürokro{t

- Zugongsnochweis

Treuhönder

- Prospekiongoben
: unrichtige

Umsotzsteuer

- Ausweis durch Nichtunternehmen, Ehegotien

- Ehegottenmietvertrog

Unlerbrechung der Veriöhrung, $ 209 BGB

- Mohnbescheid

- Streiiverkündung

Unterschrift

- Klogeschrifi

Unlreue, g 266 SIGB
_d.RA

- Vermögensverwolter

Verf ossu n gsbeschwerde

- Miflbrouchsgebühr

Veriöhrung, $51 BRAO

- Anlogerot
- Belehrung über Fehler u. Veriöhrungs-

vorschrifi, Sekundöronspruch
: Anloß zur Belehrung
: Kenntnis d. Fehlers u. Veriöhrungsvorschrift
: neues Mondoi
: neuer RA

- Provisionsgeschölte

- Veriöhrungsbeginn
: Anlogeentscheidung

Veriöhrung ($ 68 StBerG, $ 5l o WPO)

- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Veriö h ru n gsvorsch ri{1, Seku ndö ro nspruch
: Mondotsende

- Verlöhrungsbeginn
: Bilonzfehler
: Einspruchs{rist
: Fristoblouf
: Gewinnverwendungsbeschluß
: Grundsotz d. Schodeneinheit
: Kosten d. Prüfungsberichtes
: Steuerobwölzung o. Mieter
: Umsotzsieuerschoden

94,208

94,t86

94,2

94,58
Noch $ 9 der Sotzung konn die GmbH von iedem Gesellschofter unter Einhol-

tung einer Fristvon seclts Mortulettzultt [nde des Geschüftsichres - dos dem

Kolenderichr entspricht - gekündigt werden. lm Fclle der Kündigung wird die

Gesellschoft grundsötzlich von den verbliebenen Gesellscho{tern fortgeseizt.

$9Abs.3loutet'

Der o usscheiden de Gesel lschofter ist verpf I ichtet, no ch Wo h I der

Gesellschofierversommlung, die hierüber vor Wirksomwerden
der Kündigung ohne Siimme des Kündigenden entscheidet,

wobei iedoch nur einstimmige Beschlußfossung möglich ist, sei-

nen Anteil gegen ein Entgelt, fÜr welches die Bestimmungen in S 6

Abs. 2 der Sotzung gelien, on einen oder mehrere Gesellschofter

oder on einen Dritten obzutreten.

$ 6 Abs. 2 hot folgenden Wortlout,

ln diesem Foll hoi der betroffene GesellschofierAnspruch ouf Aus-

zohlung des bilonzmößigen Wertes des Geschöfisonteils. .. .

Soweit kroft zwingenden Gesetzes ein so ousscheidender
GesellschofterAnspruch ouf eine höhere Abfind ung oder ouf eine

ondere Auszohlung oder ouf Verzinsung hoi, besteht der

Anspruch in der gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Höhe

und ist er in der gesetzlich vorgegebenen Weise zu berichiigen

und/oder zu verzinsen, iedoch unter möglichsier Schonung der

Gesellschoft.

Außerdem enthölt die Sotzung in $ 5 Abs. 2 eine Regelung zurVerfÜgung Über

Geschöftsonteile. Donoch ist der Koufpreis ,,noch der zum letzten Bilonzstich-

tog ou{gestellten Bilonz der Gesellschoft zu errechnen':

Der Geschöits{ührerverirog konnte vom Gesellschofter ieweils zum Schluß

eines Geschöftsiohres mit einer Frist von drei Monoten gekÜndigt werden.

Noch Absproche mit dem Klöger kundigte der Beklogte die Gesellschoft mit

Schreiben vom29.6.1989 und den Geschoftsfuhrervertrog mit Schreiben vom

30.6.1989 ieweils zum 31. Dezember des betreffenden Johres. Die KÜndigung

der Gesellschoft wurde om 5. 7.1989 zurückgewiesen, weil der Beklogte sei-

nem Schreiben nur eine Vollmocht in begloubigter Fotokopie beigefÜgt hotte.

Zugleich kundigte die GmbH ihrerseits den Geschöftsführervertrog wegen der

Kündigung der Gesellschoft fristlos. Der Beklogte trot nomens des Klögers die-

ser Kündigung entgegen und erklörte, die Kündigung derGesellschoftseiwirk-

som geworden, weil der Klöger in einer Unierredung mit den Übrigen Gesell-

schoftern dos Schreiben des Beklogten vom 29.6.\989 bereits ongekÜndigt

hobe.

Mit Schreiben vom 13.7.1989 schlug der Beklogte dem Kloger vor, ouf seine

Mitgesel lsc haller zuzugehen u n d ei ne einverneh m I iche Regel u n g der An gele-

genheit zu erörtern. Weiter heißt es'

94,35
94,82

94,161

94,209

94,93

94,136

94,67
94,40
94,153

94,40

94,2
94,29

aa tl

94,187

94,66
94,160

94,187
94,122

94,122
94,122

94,62

94,161

94,216

94,28

94,187

94,7s

94,70,
92
94,122
AA Q)

94,75

94,54

94,38
94,28

94,66

94,212
94,92

94,58
94,58

94,115
94,115

94,29
94, 82
94, 82

94,75

94,152
94,152
94,68

94,93
at \1

94,12

94,62
94,62
94,26

94,66

94,198

94,53
94,199
94,53
94,199
94,198

94,199

94, 86

94,93
94,175
94,t75
94,9s
94,93
94,93
94, 85
94,212

IBB
221



Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft I -7,19941
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Abtrelung
- d. Honororonspruchs

Anlogeberotung

- Abgrenzung z. Anlogevermifilung
- Boniiötsprüfung
- Ho{tungsousschluß

Annohmeverzug

- d. Mondonten
: Vergütungsonspruch d. StB

Anwoltsnotor

- Abgrenzung RA-Ho{tung

Architektenhoftung

- Wohnf löchenbegrenzung

Bouherrenmodell

- Einkunftserzielungsobsicht
: Rückkou{ongebot

Berufsverbot

- Schuldnerverzeichnis

Berufungsschrift

- mehrfoche
: Telefox, Schriftsoiz

Behiebsprüfung
- ohne Prüfungsonordnung

- Verwertungsverbot

Beweislost

- unierlossene Aufklörung/Belehrung
: Beweisvermutung

- Auftrogsum{ong

- Kousolitöt
: z. P{lichtverletzung u. Schoden

- Zugong beim FA

Bürgschoft

- zur Steuerschuld

Dritthoftung

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: Ehefrou d. Mondonten

Entnohme

- Buchungshondlung

Erfüllungsgehilfe

- Notor/Beteiligter

Feststellungskloge

- künftiger Anspruch

Finonzgerichtsordnun g

- Klogeerhebung, $ 42 Abs. 2 Sotz I FGO

Fristenkontrolle

- Ausgongskontrolle, Fristenkontrollbuch
: Hökchenverfohren
: Orgonisotion

- Frisienkontrollbuch
: Frist $ 516 ZPO, 6 Mte

- doppelte -
- Fristversöumnis, unverschuldete -
: Abwesenheitsonschrift

94,126
94,129

94,40

94,72

94,117
94,117
94,117

94,28

94, t9

94, B0

94,66

94,3,
l87
94,196

94,4
94,26

94,75

94,212

94,104

94,2

: Be{örderung d. Posi durch Mitorbeiter
: Fristenkontrollbuch

: Poststreik
: Rechtsirrtum, Dipl.-Jurist

- Informotion des Mondonten
- Informotion on Mondonten
: durch einfochen Brief

- Tele{ox
: Weisung on Bürokroft

- Weisung on Bürokroft
: Telefox

Gesomtschuld

- Fehler des 2. RA

Gewinnousschüttung, verdeckte -
- Zohlung {ür Kundenstomm

H oftu n gsbeschrö n ku n g

- Anlogeberotung

Honororonspruch d. StB

- Abtretung

- Annohmeverzug d. Mondonten
: keine Nochleistungspflicht
: Vermögensvorteil d. StB

- Au{rechnung
: mit n. {ölliger Honororforderung

- Buch{ührung
: Klörung d. Belege

- Einforderborkeit, $ 9 StBGebV
: im Proze0vortrog

- Gebührenrohmen, $ ll StBGebV
: Buch{ührungshonoror
: Mittelgebühr, überschreiien der -

- Gegenslondswert
: fehlender Johresumsoiz

- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV
: Beweislost

- Tilgung
: kein Verrechnungshinweis

- Unkostenpouschole, $ 16 StBGebV
: iede Steuererklörung

- Zeitgebühr
: Angobe $ 13 StBGebV
: Klörung d. Belege

lnvestitionszuloge

- Fürsorgepflicht d. FA

Kousolitöt

- Berotungs{ehler

- Beweislost

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

- Schutzzweck, Notorfehler
- Unterbrechung d. -
Kenntnis d. Zivilrechts

- BGH-Meinung
: Rechtsprechungsönderung

Klogeerhebung
- beim FG, $ 47 Abs. 2 Soiz 1 FGO

94,186
94,164,

167,173
94,t86
94,186
94,168

94,169

94,38

94,38

94,157

94,28

94,16,
123

94,125
94,133

94,130

94,56
94, l4
94,22

94,58

94,58
94,123

94,122

94,3
94,3
94,158
94,37
94,36

94,139
94,141

Der Unierfertigte selbst konn sich vorstellen, doß eine solche ein-

vernehmliche Regelung dorin bestehen konn, doß ihnen nur bis

zum 30. 9.1989 dos derzeit bestehende Geholt fortgezohlt wird
und es im übrigen beiden gesellschoftsrechtlichen Abfindungsve-
rei n bo ru n gen wie i m Gesel lschoftsvertro g n iedergelegt verbleibt.

Der Klöger fuhrte in der Folgezeit mehrere Unterredungen mit den onderen
Gesellschoftern. Dos Ergebnis der Verhondlungen hielt der Beklogte in zwei
nomens des Klögers verfoßten Schreiben vom 4. und 30.8.1989 fesi. Die

Gesellschofter einigien sich schließlich, doß der Geschöftsführervertrog zum

30.9..1989 oufgehoben wurde und der Klöger seinen Geschöftsonteil zum

Nennwerivon 25.000 DM on die Mitgesellschofter übertrug. Eine entsprech-

ende Vereinborung wurde am 28.9.198q notoriell beurkundet.

Der Klöger behoupiet, die getroffene Vereinborung sei f ur lhn ouJlerordentlich
nochieilig gewesen. Sie sei nur desholb zustonde gekommen, weil der
Beklogte seine Pflichten ols Anwolt in mehrfocher Hinsicht verletzi hobe. Er

hobe ihn schon dcdurch in eine schwierige Loge gebrocht, doß er versöumt
ho be, dem Ku ndig u ngsschreiben die Voll mochtsurku nde im Origino I beizuf ü-

gen. Sodonn hobe er es unterlassen, ihn umfossend zu beroten und ihm die in
der Sotzung entholtene Regelung zur Abfindung im Folle des Ausscheidens

sowie zur Veröußerung von Geschöftsonteilen zu erlöutern.

Schließlich sei es verfehlt gewesen, ihm zu empfehlen, die Verhondlungen mii

den Gesellschoftern ollein zu führen, stott hierselbstdieVertretung des Klögers

zu übernehmen.

Der Klöger verlongt vom Beklogten Schcdenersotz in Höhe von 146.000 DM.
Er behouptet, er hötte dos Geschöftsführergeholidrei Monoie löngererholten
(21.000 DM), wenn der Beklogte seine lnteressen sochgerecht wohrgenom-
men hötte.ln diesem Folle hötte erzudem einen um 125.000 DM hoheren Preis

für seinen Geschöftsonteil erzielt, weil dessen Verkehrswert domols bereiis
150.000 DM betrcgen hobe. Dos Londgerichi hot der Kloge in Höhe von
21.000 DM stottgegeben. Dos Berufungsgericht hot die Berufung des Klögers
zurückgewiesen und ouf die Berufung des Beklogten die Kloge gonz obge-
wiesen. Mit der Revision verfolgt der Klöger den gesomten Anspruch weiter.

Aus den Gründen:

Die Revision führt, soweit über die Berufung des Beklogten entschieden wurde,
zur\y'y'iederherstellung dererstinstonzlichen Entscheidung und im übrigen zur
Aufhebu ng u nd Zurückverweisung.

Dos Berufungsgericht unterstellt, der Klöger hobe seine Mitgesellschofiervon
der bevorsiehenden Kündigung nicht vorweg informiert. ln diesem Fcll liege
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eine,,Schlechileistung" des Beklogien vor, weil er der Kündigung nicht die Voll-
mochtsurkunde beigef ügt hcbe. Trotzdom stehe dem Beklogten kein Schoden-
ersotzonspruch wegen der entgongenen drei Monctsgehölier (21.000 DM)
zu; denn dieser Nochteil sei nicht durch den dem Beklogten onzulosienden
Fehler verursocht worden. Die Kündigung des Geschoftsfuhrervertroges zum
31.121989 sei wirksom gewesen. Der Klöger sei durch dos Verholten des
Beklogten nicht gezwungen worden, den Geschöftsführervertrog vorzeiiig
zu lösen.

Diese Ausführungen sind rechtsfehlerho{t. Der Anspruch des Klögers ist viel-
mehr in dieser Höhe selbsidonn begründet,wenn dos Vorbringen des Beklog-
ten zutrifft.

Gemöß $174Solzl BGB ist ein einseitiges Rechtsgeschöft, dos ein Bevoll-
möchtigter einem onderen gegenübei vornimmt, unwirksom, wenn der
Bevollmöchtigte die Vollmochtsurkunde nicht vorlegt und der Adressot die
Erklörung ous diesem Grund unverzüglich zurückweist. Die Vollmocht muß
im Originol beigefügt werden; eine begloubigte Fotokopie genügt nicht
(vgl. BGH, Urt. v. 4.2.1981- Vlll ZR 313/79, NJW l98l, l2l0). lndem der
Beklogte die Vorloge der Originolvollmocht unterließ, hot er seine ous dem
Anwoltsvertrog ihm obliegenden Pflichten selbst donn verletzt, wenn der
Klöger ihm zuvor mitgeteilt hotte, er hobe seinen Mitgesellschoftern die
bevorstehende Kü ndigung m ünd lich mitgeieilt. Zwo r wor dc n n die Vorlo ge
der Urkunde noch moteriellem Recht nicht mehr erforderlich ($ 174 Sotz2
BGB). Dos vermog den Beklogten iedoch nicht zu entlosten.

Noch gefestigier Rechtsprechung hot ein Anwolt ein ihm übertrogenes
Geschöft so zu erledigen, doß Nochteile für den Mondonten - soweit sie
voroussehbo r und vermeidbor sind - nicht entstehen (senots u rt. v. lB. 3. 

,l993

- lX ZR 120/92, Gl 93,355: NJW 1993, 1779,1780iv.8.7.1993 -\XZR242/
92, NJ\^/ 1993,2676; v. 30.9.1993 - |XZR211/92, NJW 1993,3323,32241.
lm Streitfoll sollte die KÜndigung der Gesellschoft bewußt erst om letzten
Tog der Frist zugehen, um möglichst zu vermeiden, doß die Gesellschoft
den Geschöftsführervertrog ihrerseits noch zum 30.9.198q beenden
konnte, wos ollerdings gor nicht möglich wor, weil noch der Sotzung dos
Geschöftsiohr dem Kolenderiohr entsproch. Dies hotte ouf der onderen
Seite zur Folge, doß eventuelle Möngel der Kündigungserklörung nicht
mehr rechtzeitig behoben werden konnten, sie den Klöger clso der Gefohr
oussetzen, ein volles weiteres Johr in der Gesellschoft verbleiben zu müs-
sen. lm Hinblick dorouf hotte der Beklogte besonders dorouf zu ochten, ein
solches Risiko noch Moglichkeit von vornherein ouszuscholten. lhm hate
sich der Gedonke oufdröngen müssen, doß der Klöger in Beweisnot geriet,
wenn die Gegenseite die Kundigung noch 9174 Sotzl BGB zurückwies und
onschließend bestritt, von der Bevollmöchtigung des Beklogten zuvor in

Kenntnis gesetzt worden zu sein. Der Klöger hotte dos ongeblich der Kün-

Gl Hinweise

Finonzen vom 
.l8.2.1977. 

Dort wird ousdrücklich dorouf hingewiesen,
do{i die steuerfreie Rückloge die,,Ausnohme" sei und eine,,oIlgemeine
Gewöhrung steuerfreier Rücklogen ... doher nicht möglich" sei. Rück-

logen durften ouch donoch stets nur in ,,besonders gelogerten onde-
ren Föllen gewöhrt werden, die Ausnohmechorokter" trogen würden.

Die Beklogte brouchte bei dieser Sochloge ouch nichi dorouf hinzu-
wirken, doß die Klögerin sich etwo durch eine vorlöufige - und spöter
zu kossierende - Anerkennung den ihrvon Rechts wegen nicht zuste-
henden Erfolg wirtschoftlich sichert.

c) Es konn doher dohinstehen, ob die Klögerin totsöchlich nicht generell
über die Moglichkeiten einer Rücklogenbildung noch $ 3 ZRFG infor.
miert hot.

d) Mit Rücksicht ouf die oben (2. o, b) gemochten Ausführungen hötte
die Klögerin im übrigen ouch keinen ersotzföhigen Schoden (vgl. BGH
NJW 87,3255,32561.

e) Mongels Houptforderung besteht kein Zinsonspruch ...

Eine {ür Steuerberoter interessonte Publikotion in eigenerSoche wird vom
Houfe-Verlog vorgelegt, ,,Die Steuerberoter-GmbH" von RA Monfred
Wissmann,2. Aufloge, Freiburg 1993,l0B Seiten, Ringordner mit Diskette,
78,00 DM, |SBN 3-448-02895-9.

Wissmonn nimmt sich ollen wichtigen Frogen von der Gründung bis zur
Liquidotion der GmbH on. Ausführlich wird die Wohl der Firmo erlöutert,
die Kopitolbindung, dos Wettbewerbsverbot. Ergönzt wird die Dorstel-
lung um eine Reihe von Musterschreiben' Gesellschoftsvertröge für eine
Steuerberotu n gs- od er ei n e Wirtschoftsprüf u n g s-G m b H, Anstel I u n gsver-
trog für den Geschoftsfuhrer. Die Muster sind ouf einer beigefügten
Diskette erfoßt.
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Die rechtlichen Voroussetzungen fur die Gewöhrleistung einer steuer-
freien Rückloge gemöß g 3 ZRFG logen im froglichen Zeitroum weder für
die Klögerin noch für die Firmo EGmbH vor. Noch $ 3 Abs.l ZRFG srond
die Gewöhrung einer steuerfreien Rückloge im Ermessen der Finonz-
behörden. Diese woren iedoch on die Voroussetzungen des bundes-
einheitlichen Erlosses vom 10. 11.1978 gebunden. Dos zustöndige Finonz-
o mt d u rfte - o bgesehen von verwo ltu n gsinternen Zustim m u ngserforder-
nissen - die Ruckloge nur unter den Voroussetzungen dieses bundesein-
heitlichen Erlosses gewöhren. Diese logen ober nicht vor. Abschnitt lll I

beschrönkte die Zulossung steuerfreier Rücklogen ouf Ausnohmefölle,
wobei ols Beispiel verwiesen ist ouf Finonzierungsschwierigkeiten in mit-
telstöndischen Betrieben, bei denen die Aufbringung der erforderlichen
Eigenmittel ohne zu bildende steuerfreie Rückloge die Liquiditöt des
Unternehmens geföhrden würde. Doß dieser oder ein sonstiger Foll, der
ols Ausnohme bezeichnetwerden könnte, bei der Klögerin oder der Firmo
FGmbH vorgelegen hötte, wird von der Klögerin nicht behouptet und ist
ouch nicht ersichtlich. Die Klögerin hot keinerlei Umstönde dorgelegt, die
Anholtspunkte für einen Ausnohmefoll geben könnten.

Die im Erloß vom l0.li.l9ZB getroffene Regelung, die für steuerfreie Rück-
logen ouf Ausnohmefolle obstellt, ist ouch nicht etwo mit Blick auf die
Regelung der Sonderobschreibungen, bei denen dies nicht erforderlich
wor, ermessensfehlerhoft. Diese Differenzierung ist ollein schon desholb
sochgerecht gewesen, weil bei der Sondercbschreibung io eine bereits
getötigte lnvestition vorliegen m ußte.

Eine von der bundeseinheitlichen Hondhobung obweichende, nömlich
dohingehende Ubung in Boyern, doß leder Antrog ouf steuer{reie Rück-
loge noch S 3 ZRFG genehmigt worden wöre, wöre bereits wegen der
Bindung on den bundeseinheitlichen Erloß unzulössig gewesen, so doß
die Klögerin cuf einen entsprechenden Antrog nicht hötte mitwirken
müssen. BeidieserSochloge istohne Bedeutung, ob im Einzelfoll onderen,
ouch vergleichboren Unternehmen in der gleichen Sifuation wie der
Klögerin oder der Firmo EGmbH Rücklogen noch S 3 ZRFG zugebilligt
worden sein sollten, ouch, ob etwo dos zustöndige Finonzomt grund-
sötzlich eine derortige Holtung eingenommen hötte. Auf den insoweit
von der Klögerin ongebotenen Zeugenbeweis kommt es doher nicht on.

Eine solche obweichende Ubung bestond im übrigen nicht, wie sich
ous der ols Urkunde zu verwertenden Auskunft des Boyerischen Stoots-
ministeriums der Finonzen vom 30.3.1993 ergibt. Demnoch gibt es keine
Anholtspunkte dofür, doß die Finonzömter Rücklogeontrögen quosi ,,ins
Bloue" entsprochen hötten. Dies ergibt sich ouch ous dem von der Klöge-
rin ins Feld geführte Schreiben des Boyerischen Stooisministeriums der

digung vorousgehende Gespröch mit den onderen Gesellschoftern ollein
gefuhrt. Er hötte sich doher im Streitfoll zum Beweis seiner Behouptung nur
ouf Porteivernehmung berufen können. Der Beklogte hctte folglich zur best-
möglichen Sicherung der Rechte des Klögers vorsichtsholber der Kündi-
gungserklörung dos Originol derVollmochtsurkunde beifügen müssen. Dos
Unterlossen dieser Vorsichtsmoßnohme ist ihm zugleich ols persönliches
Versch u lden o nzu rech nen.

2. Dos Oberlondesgericht sieht den Fehler des Beklogten offenbor desholb
ols nichtursöchlich fürden Schoden on,weildie Kundigung des Geschöfts-
führervertroges zum 31.12.1989 wirksom geworden wor und der Verzicht
ouf dos Geholt fur die Monote Oktober bis Dezember l9B9 cuf einer
eigenen Entsch ließu ng des Klögers beru hi. Do mit hot dos Beruf u ngsgericht
sowohl übersehen, welche Auswirkung der Fehler des Beklogten f ür die Ver-
hondlungsposition des Klögers gegenüber den Mitgesellschoftern hotte,
ols ouch verkonni, Doß eine für den Schoden mitursöchliche Hondlung des
Verletzten es nicht ohne weiteres ousschließt, den Schqden demienigen
zuzurechnen, welcher die für den Betroffenen nochleilige Kousolkette in

Gong gesetzt hot. lnfolge der durch den Fehler des Beklogten ousgelösten
Zurückweisung der Kundigung des Gesellschoftsvertroges mußte der Klö-
ger befürchien, gegen seinen Willen über den 31.12J989 hinous on die
Gesellschoft gebunden zu sein. Jedenfolls ous seiner Sicht besiond die
Gefohr, zu dem gewünschten Termin gegen den Widerstond seiner Mitge-
sellscho{terdie Beteiligung nicht beenden zu können. Der Klögerwollte sich
ober vom Johre 1990 on ousschließlich mit dem Aufbou eines eigenen
Unternehmens in demselben Geschöftszweig befossen und dofürouch sei-

. nen Kopitolonteil on der Gesellschoft einsetzen. Aus diesem Grunde log es

fü r den Klö ger no he - infolge der vom Beklc gten zu vertretenden U ngewiß-
heit über seine Rechtsstellung -, im Bereich der Geschöftsführervergütung
Zugestöndnisse zu mochen, zu denen er rechtlich nicht verpflichtet wor, um

ouf diese Weise doch noch ous der Gesellschoft zum 31.12198q ouszu-
scheiden. Eine solche Lösung mußte dem Klöger schon desholb sochge-
recht und ongemessen erscheinen, weil der Beklogte selbst sie in seinem
Schreiben vom 13. 7.1989 ongeregt hotte.

Dovon obgesehen hot der Beklogte es ouch versöumt, dem Klöger geeig-
nete Alternotiven oufzuzeigen, mit denen dcs ersfreble Ziel ohne eine
Einbuße bei der Geschoftsfuhrervergütung hötre erreicht werden können.
Dos hötte der Beklogte - ohne Berechnung eines zusötzlichen Honorors -
tun müssen, weil ihn fur die entstcndene Situotion die Veroniwortung trcf
und er infolgedessen verp{lichtet wor, einen dem Kloger drohenden Scho-
den möglichst obzuwenden (vgl. unten 3). Dc der Beklogte indessen solche
Bemühungen nichf unternommen hot, bestond für den Klöger ous domo-
liger Sicht vernürrftiger Anloß, einer Beendigung des Geschöft'sführer-
vertrogs zum 30.9.198q zuzustimmen. Hölt sich seine Reoktion somit im
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Rohmen dessen, wos ols vertreibore Entschließung eines Mondonten in

entsprechender Loge onzusehen ist, bleibt der Zurechnungszusommen-
hong zu dem Verholten des Beklogten besiehen (vgl. Senotsurt. v. 3. 12.1992

- lX ZR 6l/92, Gl 93, 29: NJW 1993,1139,1141 m.w.N.).

3. DerAnspruch des Klagers ist nichtwegen eines Mitverschuldens zu kürzen.

lhm konn nicht vorgeworfen werden, es unterlossen zu hoben, weitere
Berotung des Beklogten in Anspruch zu nehmen.

Hot der Anwolt im Loufe der Beorbeitung des Mondots Veronlossung qnzu-

nehmen, seinen Auftroggeber bereits durch einen Fehler geschödigt zu
hoben, so ist er noch stöndiger Rechtsprechung grundsötzlich geholten, ihn

hierouf sowie quf die kurze Veriöhrungsfrist des $ 5l BRAO hinzuweisen
ßG11794,380,386: Gl32/85; BGH, Urt.v. 26.2.1985 - VI ZR 144/B3,Gl
19 /85 : NJ\^/ 1985, ll5l, 1152, v. 14. ll. 1991 - lX ZR 31 /91, Gl 92,71 : NJW 1992,

836,B37l.lst infolge des Anwoltsfehlers zwor noch kein Schoden eingetre-
ten, besteht iedoch die Gefohr; doß dem Mondonten in Zukunft ein finonziel-
ler Nochteilerwöchst, so hot der Anwqlt beiWeiterbeorbeitung des Mon-
dots von sich qus olles in seinen Kröften Stehende zu lun, um seinen Auftrog-
geber vor Schoden zu bewohren. Dies folgt schon ous dem ollgemeinen

Grundsotz, doß der Rechtsonwolt seinen Mondonten im Rohmen des

erholtenen Auftrogs ollgemein und umfossend zu belehren sowie seine

Belonge in einer Weise wohrzunehmen hot, doß Nochteile für ihn mög-

lichstvermieden werden (vgl. Senotsurt. v. 18.3.1993 - lX ZR 120/92, GI 93,

355: NJW 1993,1779,1780;v.8.7.1993 - lX ZR 242/92, NJW 1993, 26761.

lst dies nur noch durch vermehrten Aufwond - etwo eine zusötzliche Berc-

tung oder einen Rechtsbehelf - möglich, den der.rechtliche Bercter bei

sochgerechtem Hondeln vermieden hötte, können dorous entstehende

zusötzliche Kosten nichtzu Losten seines Auftroggebers gehen. Noch der
Regel des $ 249 BGB wird ebenfolls in erster Linie die Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustcnds und nicht Geldersotz geschuldet. Dieser

Grundsotz gilt erst recht, wenn der Schoden noch nicht eingetreten ist. Die

vorrongige Aufgobe des rechtlichen Beroters besteht donn dorin, durch

so ch gerechte Tötig keit einen verm ög ensrechtl ichen N ochtei l, soweit mög-

lich,zuverhindern, ouch wenn dies einen erhöhten Arbeitseinsotz erfordert.

DerAnwolt, dem ein Fehler unterlöuft, ist doher im Rohmen eines bestehen-

den Aufirogs gegebenenfolls verpflichtet, zusötzliche - honororfreie - Lei-

stungen zu erbringen, um seinen Auftroggeber vor nochteiligen Folgen

pflichtwidrigen Verholtens zu schützen. Der erforderliche Aufwond höngt
von den Umstönden des Einzelfolles ob, konn sich nur ouf noch Treu und

Glouben 19242 BGB) zumutbore Leistungen erstrecken und ist durch den

Verhöltnismößigkeitsgrundsotz {Rechtsgedonke des $ 25lAbs. 2 BGB) noch

oben begrenzt.

günstig wor; doß derortige Maßnchmen ouch unter Berücksichtigung der
beson d eren Verh ö ltn isse i m Zonen ro n d g ebiet n icht vertretbo r ersch ien en

wören. Auf die Moglichkeitvon sieuerfreien Rücklogen noch $ 3 ZRFG sei

sie von der Beklogten zu keinem Zeitpunkt hingewiesen worden.

Die Klögerin verlongt von der Beklogten, Zohlung von 3.658.514,- DM
nebst Zinsen. Dos Erstgericht hot durch Teilurteil den Schodenersoiz-
onspruch wegen unterbliebener Rücklogenbildung noch dem ZRFG

obgewiesen.

Hiergegen wendet sich die Berufung der Klögerin.

Aus den Gründen:

Die zu lössige Beruf u n g d er Klö gerin isi u nbeg rü ndet. 1. . . . 2.Wegen u nter-

bliebener Rücklogenbildung gemöß $ 3 ZRFG steht der Klögerin iedoch
ein Schodenersotzonspruch gegen die Beklogte nicht zu.

Die Beklogte trof keine Pflicht, ouf eine derortige Aritrogstellung hinzu-

wirken oder ouf eine solche Moglichkeit ouch nur hinzuweisen.

o ) Zwo rwo r d ie Beklo gte c ls steuerl icher Beroier der Klö gerin verpf lichtet,

deren lnteressen bestmöglich zu wohren. Dies geht soweit, doß die
Beklogte etwo die sich ous einem bestimmten Verholten der Finonz-

behörden fur die Klögerin ergebenden günstigen Rechtsfolgen sogor
donn zu beochien hötte, wenn sie nicht mit höchstrichterlicher Recht-

sprechung im Einklong stünden (vgl. BGH G192,209: NJ\A/-RR 92,
lll0,lil2 f., NJW 93,2799,2800).

Eine Grenze besieht ollerdings dort, wo die Klagerin ols Steuerbero-
ierin wider besseres Wissen hötte unwohre Totsochen vortrogen
müssen (vgl. BGH G\92,209: NJW-RR 92,lll0,lll3). Die Beklogte

brouchte fernerzur Durchsetzung der lnieressen der Klögerin nur einen

zulössigen Weg zu wöhlen (BGH NJW93,2799,28001. EineVerpflich-

tung der Beklogten, der Klögerin einen Vermögensvorieil zu verschof-
fen, der ihr noch moteriellem Recht nicht zugestonden hötte (BGH

WM 84, 95,96; NJW 87,3255,3256 - zum vergleichboren Foll der
Anwo ltshoftu n g ), besto nd n icht. Anderes wü rde n u r do n n g elten, wen n

eiwo die für die Gewöhrung der Steuervergünstigung zustöndigen
Behörden in ollgemeiner; einheiilicher, ouf einer Verwoltungsonord-
nung beruhender Ubung im Sinne der Klögerin entschieden hötten

18G1279,223,2261.

bl Enisprechend diesen rechtlichen Moßstöben wor die Beklogte im vor-

liegenden Foll nichtverpflichtet, dorouf hinzuwirken, doß die Klogerin

einen Antrog ouf Rücklogen gemöß g 3 ZRFG stellt, oder ouch nur ouf
diese Moglichkeit hinzuweisen.
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Steuerberoterregreß
- Schoden

- rechtswid rige Vorteile
(OLG Munchen, Urt.v. 22.12.1993 - 7 U 6331/91, n. rkr. - StB 94, ll0)

Leitsotz:

Ein Steuerberoter ist nicht verpflichtet, seinem Mondonten einen Vermö-
gensvorieil zu verschoffen, der diesem noch mcieriellem Recht nicht zuge-
sionden hotte.

Zum Sochverholt:

Die Klögerin, ein im Zonenrondgebiet gelegenes Unternehmen der,,R"-
G ru ppe, verl o n gt von d er Beklo gten, ei ner Wi rtschoftsprüfer- u nd Steuer-
beroterg esel lsch oft, Sch o d enersotz weg en u n richtig er steu erl icher Berc -
tung. Sie mocht, ouch ous obgetretenem Recht der Firmo EGmbH, einem
weiteren Unternehmen der,,R"-Gruppe,3.658.514,- DM geltend ols 30 %
des ihr insgesomt wegen zu hoher Gewinnversteuerung entstondenen
Zinsschodens. Sie leitet die Ansprüche ous vier Komplexen her, nömlich
ous der in den Johren l9B3 bis 1987 unterlossenen Bildung von steuer-
freien Rücklogen noch dem Zonenrondförderungsgesetz (zRFG)

13.676.216,- DM) und ous unterbliebenen Rückstellungen wegen drohen-
der Verl uste o us Verko ufs ko ntro kten (,l.139.314,- DM ), Prod uzenten hoftu n g
6.662.668,- DM) und Umweltschutzverpflichtungen (216.038,- DM).

Gegenstond des Berufungsverfohrens ist ollein der ersie Punkt, nömlich
die unterbliebene Bildung von Rücklogen noch dem Zonenrondförde-
rungsgesetz.

Zv der Froge der Rücklogen noch dem ZRFG hot die Klögerin vorgetro-
gen, die Beklogte hobe ein umfossendes Mondot zur Berotung in ollen
steuerlichen Frogen gehobt. Es sei in den Johren l9B3 bis einschließlich
l9BZ keine steuerfreie Rückloge noch dem ZRFG gebildet worden, ob-
wohl dessen Voroussetzungen vorgelegen hötten bzw. ongesichts groß-
zügiger Proxis entsprechende Antröge genehmigt worden wören. Deror-
tigen Antrögen sei in oller Regel entsprochen worden, wie etwo der Foll
der T zeige.lnsbesondere sei in Boyern die l9B5 ous dem ZRFG gestri-
chene Prosperitötsklousel nicht ongewondi worden, wonoch ($ 3 Abs. 4
bzw. Abs. 3 ZRFG) d ie fro g I ichen Verg ü nstig u ngen bei U nterneh men n icht
in Befrocht komen, deren Ertrogs- und Vermögensloge nochholtig so

Für den Beklogten wor noch Zurückweisung der Kündigung wegen fehlen-
der Vollmochtsurkunde klor ersichtlich, welchen Fehler er begongen hotte.
Er hötte den Klöger doher von sich ous über die nunmehr entstondene
Situotion eingehend belehren und ihm Moßnohmen vorschlogen müssen,
die geeignet woren, die drohenden Nochteile obzuwenden. Dos hot er
unstreitig nicht geton. DerAnwolt, der selbst oufgrund des Vertroges gebo-
tene Hcndlungen pflichtwidrig unterlossen hot, konn seinem Mondonten
grundsötzlich nicht entgegenholten, dieser hcbe es versöumt, seinen Rot
einzuholen (vgl. Senotsurt.v.29.4.1993 - lX ZR 101/92; Gl 93,260: NJW
1993,2045,20471.

4. Da die Soche insoweit keiner weiteren Totsochenfestsiellunqen bedorf, ist
unter Au{hebung des ongefochtenen Urteils die Berufung ä", Beklogten
gegen die Entscheidung des Londgerichis zurückzuweisen ($565 Abs. 3
Nr. iZPO).

il.

Dos Berufungsgericht sieht ouch den Anspruch ouf Zohlung von l25.ooo DM
ols unbegründet on.

Zwor sei die Ku ndig ung, wenn die Voll mochtsu rku nde hobe beigefügt werden
müssen, noch $ 174 Solzl BGB unwirksom gewesen. Dem Klöger hötte sich in
diesem Folle oberdie MöglichkeiteinerVeröußerung desAnteils noch $ 5 Sotz
2 der sotzung geboien. Dovon hobe der Klager noch Sochloge bewußt kei-
nen Gebrouch gemocht, obwohl noch seiner Behouptung ein lnteressent
bereit gewesn sei, 150.000 DM zu zohlen. Der Klöger höfie ;b l.l.l99o ouch
ein Konkurrenzunternehmen betreiben und gleichwohl bis zum Ablouf ienes
Johres in der Gesellschoftverbleiben können. Er hobe nicht dorgeton,fürseine
neue Firmo den Abfindungsbetrog benöiigt zu hoben. lm übrigen hötte er
donn einen Kredit oufnehmen müssen.

Zugunsten des Klögers könneweiter unterstelltwerden, doß der Beklogte ncch
dem erteilten Mondot ihn hinsichtlich der Abfindungsregelung hobeteroten
müssen. Selbst in diesem Folle hate er den Klöger nicht vor dem Abschluß der
getroffenen Vereinborung wornen müssen; denn der Klöger hobe ihn nicht
über stille Reserven informiert. Der Beklogte hobe desholb onnehmen dürfen,
doß die ousgehondelte Abfindung f ür die Geschöftsonteile im Hinblick ouf die
Regelung der Sotzung in Ordnung gehe.

Diese Erwögungen trogen die Abweisung des Schodenersotzonspruchs
nicht.

Allerdings hot der Kloger keinen rechtlichen Zuscmmenhong zwischen
dem Fehler des Beklogten bei der Kundigung des Gesellschoftsvertroges
und dem geltend gemochten Schoden dorgeton. Der Klöger hot nLht
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subsiontiiert behouptet, gerode oufgrund der Schwierigkeiten, die sich

infolge der Zurückweisung der Kundigung für ihn ergebert ltullett, eirre

niedrigereAbfindung für seinen Gesellscho{iscnteilverlongt und okzepiiert

zu hoben. Vielmehr mocht er geliend, insoweii zu gering cbgefunden

worden zu sein, weil der Beklogte es versöumt hobe, ihn hinsichtlich der

Abfindungsregelung ($$ ? 6 Abs. 2 der Sotzung) sowie der Moglichkeit,

seinen Anteil zu veröußern, in der erforderlichen Weise oufzuklören. Der

Klöger führt demnoch diesen Schoden ouf eine ondere Ursoche, einen

Berotu ngsfeh ler des Beklogien, zu rück.

2. Dos Berufungsgericht ist zugunsien des Klögers dovon ousgegongen, er

hobe den Beklogten umfossend beouftrogt, ihn in ollen mit seinem Aus-

scheiden ous der GmbH zusommenhöngenden Frogen zu beroten.

Unier dieser Voroussetzung ist dos Vorbringen des Klögers - dos in der

Revisionsinstonz mongels onderweitiger totrichterlicher Fesistellungen

zugrundezu legen ist- geeignet, den geltend gemochten Anspruch ieden-
folls dem Grunde noch zu rechtfertigen. Dos Berufungsgericht gelongi zu

einer rechtsfehlerhoften Beurteilung, weil es dle Pflichten nicht erkenni, die

dem Beklcglen zur Wohrung der berechtigten lnteressen des Klögers in

diesem Bereich oblogen.

o) Der Beklogie hotte zunöchst die in $ 6 Abs. 2 des Vertroges entholtene

Abfindungsklousel rechtlich zu würdigen und in ihrer Bedeutung dem Klö-

ger zu erlöutern. Dem Beklogten isi ollerdings dorin zu folgen, dofl die dort

vorgesehen e Auszo h I u n g des bi lo nzm öfl igen Wertes des Geschöfiso ntei ls

eine sogenonnte Buchwertklousel dorstellt, die die VergÜtung des ous-

scheidenden Gesellschofters ou{ den cnteiligen Erfolgsbilonzweri unter

Ausschluß der stillen Reserven und des Firmenwertes begrenzt (vgl.

Hochenburg/Ulmer, GmbHG B. Aufl. $ 34 Rdnr. 81; Rosner NJW 1983,

2905,29061. Diese Feststellung konn dei Senoi im Wege oblektiver, om

Sotzungsinholt ousgerichieter Auslegung selbst treffen (vgl. BGHZ 14,25,

36 ; 27, 297, 3OO ; BG H, U rt. v. 19. 12.1991 - ll ZR 58 /91,W M 1992, 264, 266 tl.

Ei ne sol che gesellschoftsvertro gliche Besch rönkun g des Abfindungsrechts

ist grundsötzlich zulössig (BGHZ 116, 35? 368).

b) Der Beklogte hötte ober bei einer enisprechenden Erlöuterung nichi ste-

henbleiben dürfen.

Eine Ab{indungsklousel, die eine unier dem wirklichen Anteilswert liegende

Ve rg ü tu n g vo rs ie ht, ko n n u n c nwe n d bo r sei n, wen n weg e n d e r seit d e m Ver-

trogsschluß eingetretenen Anderung der Verhöltnisse dem Ausscheiden-

den dos Fesiholten cn dieser Regelung nichtzugemutetwerden konn. Die

Abfindung ist donn onderweitig unter BerÜcksichtigung der verönderten

Verhöltnisse und des wirklichen oder mutmoßlichen Willens der Vertrogs-

schließenden festzusetzen (BGH, Urt.v.24.5.1993 - ll ZR 36/92,ZlP 1993,

3. Die mii dem Schriftsotz v.25.1.1993 geliend gemochten Schoden-

betröge in Höhe von insgesomt 1.265,54 DM konn die Klögerin doge-
gen nicht beonspruchen, nochdem die Beklogte im Verhondlungs-

termin v.28.1.,1993 die Einrede derVeriöhrung erhoben hot.

Noch $ 68 SIBG veriöhrt der Anspruch des Auftroggebers ouf Scho-

denersotz ous dem zwischen ihm und dem Steuerberoier bestehenden

Vertrogsverhöltnis in drei Johren von dem Zeitpunkt on, in dem der
Anspruch enistonden ist. Auf die Kenntnis des Geschodigten von der
Pflichverletzung kommt es nicht on (BGH NJW 1992,2766,2767 :
G|92,311). Angesichts des Geföhrdungstotbestondes des $ 14 Abs. 3

USIG wor der Ersotzonspruch hier spötestens entstonden, ols die Klö-

gerin om 20.8.1987 die Umsotzsteuer-Johreserklörung fÜr l9BZ beim

Finonzomt einreichte. Die om 21.8.1987 in Gong gesetzte Veriöhrungs-

frist endete mitAblouf des 20. B. 1990, sie isiweder unterbrochen, noch

gehemmtworden. lm Zeitpunkt derZustellung der Klogeerhöhung om

27.1. 1993 wo r d e r weite rg e h e n d e Sc h o d e n e rsotzo n s p ru ch veri ö h rt.

Der Klögerin stehen die geltend gemochten 1.265,54 DM ouch nicht

desholb zu, weil die Beklogte es unferlossen hct, ouf die drohende
Veriöhrung noch $ 68 SIBG hinzuweisen. Diese Unterlossung versogt

dem Sieuerbercter im Folle derVeriöhrung des Primöronspruchs über

den ,,sekundören" Ersotzonspruch die Veriöhrungseinrede nuI soweit

der Veriöhrungseintrift ouf der Verletzung der Hinweispflicht beruht
(BGH MDR 1985,565). Hierwor die Klögerin ober bereits im Juli l9BB,

olso vor Ablouf der Veriöhrungsfrist des Primöronspruchs onwoltlich
beroten, wie dos Schreiben der Rechtsonwölte v.29.7.]988 on die

Beklogte belegt. Ein Belehrungsbedürfnis der Klögerin hot doher nicht

bestonden.
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spielt im vorliegenden Rechtssireit keine Rolle. Die Unsicherheiten, die
hier bei der Vernehmung des Zeugen oufgetreten sind, reichen nicht
ous, um zweifel on der Richtigkeit des Kerns seinerAussoge oufkom-
men zu lossen. Der Zeuge gewinnt ober ouch desholb on Gloubwür-
digkeit,weilsich die Beklogte gegen die Klogeforderung longeZeit nur
mit rechtlichen Argumenten verteidigt hot, ln ihren Schriftsötzen vom
10.5.,19.6. und 17.9.1990 istvon dem vermeintlichen wunsch des Ehe-
monnes der Klögerin, die Rechnung on die Firmo mit einem gesonder-
ten Mehrwertsteuerousweis zu versehen, nicht die Rede. Diesen
Gesichtspunkt, der ous der sicht der Beklogten doch von entscheiden-
der Bedeutung gewesen sein müßte, hot sie erst in der sitzung des
Amtsgerichts Wuppertol v. ]5.3.]991 und sodonn im Schriftsotz v.

30. 4,1991 vorgebrocht.

Der Antrog der Beklogten, die Klögerin ols Portei zu vernehmen, ist
gemöD g 445 Abs. 2 zPo nicht zu berücksichtigen. Der senot hot noch
der durchgeführten Beweisoufnohme die Uberzeugung gewonnen,
doß dos Gegenteil der von der Beklogten behoupieten Totsoche
bewiesen ist.

2. Der Klögerin ist- entgegen derAnsichtder Beklogten - ouch ein Scho-
den entstonden. sie hot, wie bereits dorgelegt, die Lostkroftwogen
gegen.die Gewöhrung von Gesellschoftsrechten in die Firmo einge-
brocht. Die Bezohlung der Rechnung v.20.2.1987 - dovon ist oller-
dings sogor im Sochvortrog der Klögerin die Rede - wor obervon vor-
nherein nicht vorgesehen. Schon desholb konn die Klögerin den ous-
g ewiesenen Meh rweristeuerbetro g n icht fo rdern. Al lerd i n g s kon nte es
nur über die gesonderte Aufführung der Mehrwertsteuer zum beob-
sichtigten Vorsteuerobzug bei der Firmo kommen. Die Totsoche, doß in
der Eröffnungsbilonz die Umsotzsteuer unter den Possiven erscheint,
steht dem nicht entgegen. Doß es sich insoweit nur um eine Buch-
position hondelt, verdeutlicht die Erwöhnung der Umsotzsteuer in der
om 5.2.1987 gefertigten Eröffnungsbilanz, wöhrend doch die Rech-
nung über die ,!eroußerung" der Lostkroftwogen on die Firmo dos
Dotu m d es 20. 2. 1987 trögt. Die Klö g eri n wo r ü berd ies n icht berechtigt,
eine Rechnung mit gesondertem Ausweis der Umso rzsreuerzv erteilen.
Dervorgesehene Vorsteuerobzug durch die Firmo ist demgemöß ouch
gescheitert. wie die Beklogte bei dieser sochloge zu der Annohme
gelongen konn, die Firmo hobe den Umsotzsteuerbetrog dennoch on
d ie Klö gerin gezo h lt, bleibt u nerfind lich. selbst wen n o ber die Klö gerin
diesen Betrog erholten hötte, entlostete dos die Beklogte nicht. Noch
dem Scheitern des geplonten vorsteuerobzugs söhe sich die Klögerin
eine Bereicherungsonspruchs dieser Firmo cusgesetzt.

1160; v. 20.9.1993 - llzR 104/92,zlPl9g3,16ll). Diese Rechrsprechung, die in
den genonnten Urteilen prözisiert und ieilweise modifiziert wurdl, ist in
ihrem Ansotz nicht neu. Der Bundesgerichtshof ging schon in früheren Ent-
scheidungen dovon ous, doß die in der sotzung vorgesehene Begrenzung
der Abfindung ouf den Buchwert des Anteils dem ousscheidenden Gesell-
schofter im Einzelfoll nicht zugemutet werden konn und durch eine Treu und
Glquben entsprechende Regelun g zu ersetzen ist (vgl. BGHZ 6s,22, 29;
BGH, Urt. v. 29.5.1978 - llZR 52/77, NJW t9Z? t04;v.25.9. tgBO - I]ZR2IS/
79, ZIP 1981,75,76; v. 24.9.1984 - tt ZR 2Sb/83, NJW 1985, 192). Auch
im Schrifttum wird die Froge schon longe eingehend erörtert (vgl. Schlegel-
berger/Korsten Schmidt, HGB 5. Aufl. $ l3B Rdnr. 69 -78; Scholz/WesJer-
monn/ GmbHG B. Aufl. $ 34 Rdnr. 24 I; lJlmer NJW lgz? 81; Rosner NJW
1983,2905t.

Diese Möglichkeiten hötte der Beklogte von sich ous in seine uberlegungen
einbeziehen und dem Klöger gegenüber onsprechen müssen. Entgegen
der Meinung des Berufungsgerichts durfte der. Beklogte sich insoweit nicht
desholb possiv verholten, weil der Klöger ihm keine Angoben über stille
Reserven und den Verkehrswert seines Anteils gemocht hofi.e. Der Beklogie
konnte nicht erworten, doß der Klöger cls rechtlicher Loie die Bedeutung
dieser Punkte für den Abfindungsonspruch selbst erkennen werde. Dei
Beklogte hofie noch dem Vorbringen des Klögers den Auftrog erholten, ihn
in ollen mit dem Ausscheiden ous der Gesellschoft zuscmmenhöngenden
Frogen umfossend zu beroten. Dem Beklogien stond genügend Zeilzuryer-
fügung, sich in olle ouftretenden Rechisprobleme einzuorbeiien; denn dos
Mondotwurde ihm bereits Mifi.e Moilg8g erteilt. Erhötte doherwissen müs-
sen, unter welchen Voroussetzungen noch der domols veröffentlichten
höchstrichterlichen Rechtsprechung die Begrenzung des Abfindungsqn-
spruchs ouf den Buchwert nicht wirl<som wurde. Weiter wor er verpfliihtet,
dies dem Klöger im Ansotz oufzuzeigen oder ihn noch den insoweit wesent-
lichen Umsfönden, insbesondere stillen Reserven und dem Verkehrswert
des Anteils, gezielt zu frogen. Beides ist indes unstreitig nicht geschehen.

c) ln gleicher Weise hötte der Beklogte dem Klöger die in $ 5 Abs. 2 der Soiz-
ung für die Verfügung über Geschöftsqnteile vorgesehene Regelung erlöu-
tern müssen. Es ist verfehlt, ous der Toisoche, doß ein Gesellschofter weiß,
die sotzung enthölt zu dieser Froge eine Bestimmung, wie dos Berufungs-
gericht den Schluß zu ziehen,er hobe ouch deren inholtliche Regelung vlr-
stonden und könne sogor selbst beurteilen, ob sie im Folle des Ausschei-
dens ols möglicheAlternotive freigewöhltwerden kcnn. Zworsteht den übr-
igen Gesellschoftern noch $5 Abs. 2 ein vorrongiges Ankoufsrecht zu;
ihnen gegenüber ist der Kqufpreis moßgebend, welcher sich ouf der Grund-
loge der Bilonz der Gesellschoft errechnet. Mochen die Gesellschofter
indessen von diesem Recht keinen Gebrouch, konn der Koufpreis mit einem
Dritten freiousgehondeltwerden. Der Klöger hot behouptet, ein lnteressent
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sei bereit gewesen, den Gesellschoftsonteil fÜr 150.000 DM zu erwerben.

Möglicherweise hötten die Mitgesellschofter den Ankouf obgelehnt, wenn

sie dofür ebensoviel trotz der Buchwertklousel hötten bezohlen mÜssen'

3. Wor der Verkehrswert des vom Klöger geholienen Geschöftscnteils inner-

holb von nur drei Johren ouf dos Sechsfoche des Nominolwertes gestie-

gen, hotte sich möglicherweise eine Siiuotion ergeben, in der es ihm nichi

iumutborwor, sich mit einerAbfindung von lediglich 25.000 DM zu begnÜ-

gen. Ob dies onzunehmen ist, höngt iedoch nicht ollein dovon ob, in wel-

ihem Verholtnis Bilonz- und Verkehrswert des Anieils zueinonder stehen.

Vielmehr müssen die gesomten Umstönde des konkreten Folles, insbeson-

dere die Mivirlarng des Ausscheidenden qn Aufbou und Erfolg des Unter-

nehmens, in die Betrochtung einbezogen werden {vgl. BGH, U*' v'

24. 5.1993 - I I ZR 36 /92, ZIP 1993, 1160, 116l; v. 20. 9.1993 - ll 7R104 /92, ZIP

1993,1611,1613). Die bisherige Dorstellung des Klögers zur Entwicklung der

Gesellschoft reicht {ür eine sochgerechte Abwög u ng der do noch moßgeb-

lichen Gesichtspunkte nicht ous; dorouf hötte ihn dos Beruf ungsgerichi hin-

weisen m üssen {S 139 ZPO}. Die ZurÜckverweisung gibt dem Klöger insoweit

Gelegenheit zur Ergönzung seines Vorbringens.

4. Zwor beruht ouch hier der dem Klöger entstondene Ncchteil zugleich ouf

einer eigenen Willensentschliefiung, weil er selbst die Vereinborung ous-

gehondelt hot. Sie ist oberwiederum der - hier zu unterstellenden - Pflicht-

verletzung des Bekloglen zuzurechnen, weil der Klöger mongels ousrei-

chender Belehrung nicht in der Loge wor, den lnholt des Auseinonderset-

zu n gsvertro ges d u rch rechtlich f u nd ierte Arg u mentotion zu sei nen Gu nsien

zu beeinflussen.

lll.

Hinsichtlich des den Abfindungsbetrog betreffenden Schodens ist die Soche

infolge fehlender Aufklörung der rechtlich erheblichen Totsochen nicht ent-

sch.idungsreif. Sie ist doher insoweit on dos Berufungsgerichi zurÜckzuver-

weisen. Dcbei mocht der Senot von der Moglichkeit des $ 565 Abs. I Solz2

ZPO Gebrouch. Für die neue Verhondlung wird ouf folgendes hingewiesen,

1 . Beweispflichtig für den Umfong des erteilten Auftrogs ist on sich der Klöger.

Der Beklogte hot iedoch eingeröumt, doß dos zunöchst erholtene Mondot
eine umfoisende Berotung in cllen mit dem Ausscheiden ous der Gesell-

schoftzusommenhöngenden Frogen zum Gegensiond hotie. Er behouptet

lediglich, dos Berotungsmondot sei mit Ausspruch der KÜndigungen been-

det worden. Do es insoweit dorum geht, ob der Klöger den Auftrog noch-

tröglich eingeschrönkt hot, steht dies zur Beweislost des Beklogien' Selbst

w"nn dem Beklogten dieser Beweis gelingen sollte, wird zu prÜfen sein, ob

steuerpflichtig sind. Dos gilt ollerdings nur, sofern der Gesellschofter

Unternehmer ist und er die Sccheinloge im Rohmen seines Unternehmens

leistet (Plückeboum/Molitzky, Großkommentorzum USIG, B. Aufl., gg l- 3

ustc, Rdn. 236 o). lm vorliegenden Foll hot die Beklogte, wie noch dem

Ergebnis der im Berufungsrechtszug durchgefÜhrten Beweisoufnohme

feststeht, den Rot erteilt, eine Rechnung Über die Veröußerung gebrouch-

terLostkroftwogen durch die Einzelfirmo on die Klögerin und eineweitere

Rechnung mit gesondertem Ausweis der Umsotzsteuer Über den ,lerkouf"
der Lostkroftwogen durch die Klogerin on die Firmo ouszustellen. Die

Befolgung des Rotes führte dazv, dofl dos Finonzomt die Klogerin durch

Bescheid vom 
'l4.12.1987 zur Zohlung von Umsotzsteuer in Höhe von

9.940 DM in Anspruch genommen hot. Sie wor nömlich nicht zur Aus-

stellung einer Rechnung mit gesondertem Ausweis der Umsotzsteuer be-

rechtigt, weil sie keine nochholtige unternehmerische Tötigkeit zvr Erzie-

lung von Einkünften qusÜbte. Die Klögerin, die ols beomtete Pödogogin

tötig ist, hot im Johre lgBZ lediglich zwei Geschöfte vollzogen, die umsoiz-

steuerrechtliche Relevonz hötten hoben können. Dos reicht ober nicht

ous, um sie ols zum gesonderten Ausweis der Umsotzsteuer berechiigte

Unternehmerin im Sinne des $ 2 Abs. I USIG bezeichnen zu können.

Desholb schuldet sie noch $ 14 Abs. 3 ustc den ousgewiesenen Betrog.

Diese Vorschrift enthölt einen Gefo hrdungstotbestond besonderer Art,

der eine unberechtigte Begebung von Rechnungen mit Steuernochweis

durch Nichiunternehmerverhindern soll, die zu einerVerkürzung des Steuer-

oufkommens dodurch führen konn, doß sich der Rechnungsempfönger

Vorsteuer erstotten loßt (BFH 881989,9731.

Die Behouptung der Beklogten, es sei der ousdrückliche Wunsch des

Ehemonnes der Klögerin gewesen, do0 die der Firmo erteilte Rechnung

die Mehrwertsteuer hobe ousweisen sollen, ist widerlegt. Der Ehemonn

der Klögerin hot bekundet, es sei bei der Unterredung mit der Beklogten

nicht geöußert worden, die Mehrwertsteuer zur Kopitolbeschoffung fÜr

die GmbH in der Rechnung der Klögerin ousweisen zu wollen. Die Firmo

hobe genug Geld gehobt. Der Senot hot keinen Anloß, der durch den

Eid bekröftigten Aussoge des Zeugen keinen Glouben zu schenken.

Anholtspunkte dofuq doß der Zevge sein gewiß vorhondenes lnteresse

om Ausgong des Rechtsstreits über die Verpflichtung zur wohrheitsge-

mößen Aussoge gesetzt hot, sind nicht ersichtlich. lnsbesondere konn die

Beweiswürdigung der Beklogten im Schriftsotz v.14.12.1992 die Gloub-

würdigkeit des Zeugen in den fur die Entscheidung des Rechtsstreits be-

deutsomen Punkten nichterschüttern. Die Froge, ob die Firmo liquidewor,

wird durch die Eröffnungsbilonz nicht beontwortet. Die Höhe der Soch-

einloge, domit ober zugleich die Zohl der einzubringenden Fohrzeuge,
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Sleuerberoterhoftung
- u n berechtigter U msotzsteuero usweis

- Nichtunternehmer

- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 25.2.1993 -13 U 223/9ll

und inwieweit ein ungünstiges Verhondlungsergebnis ihm gleichwohl
wegen unzureichender Beroiung in der Phose vor Ausspruch der Kundi-

gungen zuzurechnen ist.

Ergibt die Beweisouf nohme, doß der Beklogte ouch über den Zeitpunkt der
Kündigungserklörung hinous umfossend hötte beroten müssen, konn er
nichteinwenden, diese Leistung seiihm dodurch unmöglich geworden, doß
der Klöger die Verhondlungen unbedingt ollein hobe {ühren wollen - wos
im übrigen ebenfolls sireitig ist - und ihm ieweils nur die feriigen Verhond-
I u n gserg ebn isse m itg etei lt ho be. Die Verho nd I u n gen erstreckien sich bis zu r

notoriellen Beurkundung, durch die die Vereinborungen erst rechtsverbind-
lich wurden ($ 15 Abs. 3 GmbHG), über einen Zeitroum von mehr ols zwei
Monoten. Dos bisherige Vorbringen des Beklogien ergibt nicht, doß es ihm

unmöglich gewesen wöre, dem Klöger die geboiene Berotung zu erieilen
und dodurch den Gong derVerhondlungen zu seinen Gunsten zu beein-
flussen, wenn er ihn ouf die Notwendigkeit einer Besprechung hingewiesen
hötte. Der Beklogte hot nicht einmol behouptet, einen solchen Versuch

u nternom men zu ho ben. Er hot o uch nicht do rgelegi, welche Pu n kte des Ver'

hondlungsergebnisses erdomols ols bedenklich cnsoh und on welchen zur
Verbesserung der Stellung des Klögers geeigneten Rotschlögen er gehin-
dert gewesen sei.

2. Wenn es donoch zu den Pflichten des Beklogien gehörte, den Klöger dorin
zu beroten, welche Ansprüche ihm fur die Veröußerung seines Geschöfts-
onteils zustonden, wird dos Berufungsgericht zu beochien hoben, doß
zugunsten des Mondonten grundsötzlich die Vermutung gilt, er hötte dem
Anwqlt rechtzeitig die notwendigen lnformotionen erteih, wenn dieser seine

Berotungs- und Aufklörungspflichten sochgerecht wohrgenommen hötte
(Senotsuri. v.26.9.1991- IXZR'A2/90, Gl92,28 u. 58 : NJW 1992,2401.
Dobei hondelt es sich um einen Anwendungsfoll des Anscheinsbeweises,
so doß die Grundsötze des Senotsurteils v. 30. 9.1993 UXZR73/93 - G194,3
: NJW 1993,3259, z.V. in BGHZ bestimmt) zur Anwendung kommen.

Dieses Urteilwird dos Berufungsgericht ouch zu beochten hcben, wenn es

um die Froge geht, welches Ergebnis der Klöger in den Verhondlungen mii
sein en Mitgesel lschoftern erziell hötte, wen n er vo m Beklo gten u mfassen d

überdie Rechtsloge ins Bild gesetztworden wöre. Dobei isifürdie hypothe-
tische Siiuotion, mit der dos Recle Ergebnis verglichen werden muß, von
einer in ollen Teilen korrekien Pflichterfullung des Beklogten ouszugehen,
olso ouch einer Kündigung des Gesellschoftsvertroges mit beigefügtem
Originol derVollmochtsurkunde. Auf dercnderen Seiie dorf nicht unberück-
sichtigt gelossen werden, doß der Klöger eine gütliche Einigung cnsirebte,
eine gerichtliche Auseinondersetzu ng mit den übrigen Gesel lschofiern olso
mog lichst vermeiden wol lte.

Leitsötze (d.Verf.),

I . DerSteuerberofer muß die Ehefrcu des Mondonien - Gesellschofterin
der Mondontenfirmo - dorouf hinweisen, doß sie ols Nichtunterneh-
merin nicht berechtigt ist, Umsotzsteuer gesondert ouszuweisen (hier'

Socheinloge).

2. Der Veriöhrungsbeginn für den Umsotzsteuerschoden beginnt mit der
Ein reich u n g der U msotzsteuerio h reserklö ru n g.

Aus den Gründen:
t.

Die von der Klögerin erhobenen Schodenersotzonsprüche finden -
soweit zuerkcnnt - ihre rechtliche Grundloge in den Grundsötzen über
die positive Vertrogsverletzung. Ein Vertrog, durch den einem Steuer-
beroter die Wo hrneh m u ng der steuerlichen lnteressen des Auftroggebers
übertrogen wird, ist regelmößig ein Dienstuertrog, der eine Geschöfts-
besorgung zum Gegenstond hot (BGH NJW1992,307,308:G192, 591.
Cb die Porieien einen entsprechenden Diensfuertrcg geschlossen
hcben, bedorf letztlich keiner Entscheidung. Die Klögerin fiele ols ktinftige
Gesellschofterin in den Schutzbereich des zwischen diesem Unternehmen
und der Beklogfen bestehenden Steuerberotervertroges. Do dos Dienst-
vertrogsrecht keine gesetzlichen Gewöhrleistungsonsprüche kennt,
kommt im Folle der Schlechterfullung eine Hoftung wegen positiver
Vertro gsverletzu ng in Betrocht.

l. Der Steuerberoter hot seinem Auftroggeber von sich ous die bedeut-
sqmen steuerlichen Frogen, die beider Erledigung eines Auftrogs ouf-
touchen, dorzulegen und ihn überdie steuerlichen Folgen in Froge kom-
mender rechtlicher Gestoltungsmöglichkeiten zu belehren (BGH NJW-
RR 1992, lll0, llll : Gl1992, 209, 2121. Wird sein Rot - wie hier - im

Zusommenhcng mit der Einbringung von Gegenstönden in eine Kopi-
tolgesellschoft gegen die Gewöhrung von Gesellschoftsrechten ein-
geholt, so hot er zu beochten, doß derortige Socheinlogen umsotz-

a
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3. Hotte der Beklogte den Klöger in dem beschriebenen Umfong zu beroten,
trifft diesen nicht desholb, ein Mitverschulden, weil er weder in ErwögunQ
gezogen hot, über den Geschöffsonteil noch $ 5 der Sotzung zu verfügen,
noch doron gedocht hot, den Austritt ous der Gesellschoft eventuell bis
31.12.1990 zu verschieben. Vielmehr durfte sich der Kleger dorouf verlos-
sen, doß der Beklogte geprüft hotte,welche Moßnohmen seinen lnteressen
dienten, und ihn insoweit lückenlos oufgeklört hotte.

einem Schodenersotzonspruch gegen den Konkursverwolter fortsetzt
(vgl. Kuhn/Uhlenbruck, KO 10. Aufl. $ l2Z Rdn.ll m.w.N.), ist der Glöubiger
geholten, im Foll derZohlung des Bürgen diese Rechte onstelle des Siche-
rungseigeniums ouf ihn zu übertrogen.

Es besteht kein Grund, einen gegen den Konkursverwolter begründeten
Sch o denersotzo nsp ruch von d ieser U bertro g u n gsverpfl ichtu ng o uszu-

nehmen. Die Zohlung des Bürgen soll den Konkursverwolter nicht ent-
losten. Hötte dieser den Glöubigervor derZohlung des Bürgen ous dem
Erlös des veröußerien Sicherungsguts befriedigt, wöre der Bürge nicht in

Anspruch genommen worden. Hötte der Bürge vor einerVerwertung des
Sicherungsguts on den Glöubiger gezohlt und hotte dieser dos Eigentum

pflichtgemöfJ ouf den Bürgen übertrogen, stünde dem Bürgen bei schuld-
hofter Vedetzu n g des Sicheru n gseig entu ms oder Vereitel u ng der o n des-
sen Stelle getreienen Ansprüche ein eigener Schodenersotzonspruch
gegen den Konkursverwolterzu. Donn konn es diesem nichtzugute kom-
men, wenn der Bürge den Glöubiger erst noch der Begründung eines
Schodenersotzo nspruchs gegen den Kon ku rsverwo lter bef ried igt. Viel-
mehr bleibt der Schodenersotzonspruch des Glöubigers in vollem
Umfong bestehen.

Die Klögerin hot Schodenersotzonsprüche gegen die Beklogte bislong
nicht on den Bürgen obgetreten. Desholb konn sie Zohlung on sich ver-

longen (vgl. ouch BGH v. 10.3. l9B2 - VlllZR 3ll/80 - \^/M 82,4Ul4B4l;v.
25.2.1992-V\ZR44/91- VersR 92,829 [830]: NJW 92,]556 [552l. Dos
gilt um so mehr, ols sie noch ihrem Vorbringen mit dem Bürgen vereinbort
hot, den Anspruch im eigenen Nomen und ouf eigene Rechnung geltend
zu mochen. ....

Hoftung des Steueronwqhs
- Mehrfochberufler
- Veriö h ru n gsvo rsch rift

- Anlogeempfehlung
- eigene Geschöfte, Provisionsonnohme

- Treu und Glouben
(BGH, Urt.v. 27.1.1994 - lX ZR 195/931

Leitsotz:

Empfiehlt ein Rechtsonwolt in engem inneren Zusommenhong mit einer von
ihm ousgeübten rechtlichen Berotung p{lichtvridrig eine nochteilige Ver-

mögensonloge, so veriöhrt ein veriroglicher Schodenersotzonspruch des
Mondonten noch $ 5l BRAO in drei Johren.

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Steuerberotung gehörtzum typischen Berufsbild des Rechtsonwoltes; der
steuerberotende Nur-RA unterliegt $ 5l BRAO; istder RAzugleich Steuerbe-
roter greift $ 68 StBerG ein.

2. Ein Anlogeroi steht in engem inholtlichen Zusommenhong mit der Steuer-
berotung, wenn er ous der Sicht der Portei in diese,,eingebettef ist.

Hot der Rechtsonwolt Provisionen fur die onschließende Anlogeentschei-
dung des Mondonten erholten, besteht kein innerer Zusommenhong zwi-
schen Anlogerot und Steuerberotung.
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durch den Bürgen Schodenersotzonsprüche gegen die Beklogien be-
stonden, weil dos Berufungsgericht insoweit Festsiellungen nicht getroffen
hot. lnfolge der Bürgenzohlung konnten derortige Ansprüche nicht ent-
follen.

Leistu n gen D ritter o n den Geschöd igten entlosten den Schöd ig er n u r, wen n
dies bei einerwirtschoftlichen und rechtlichen Wertung der bezogenen Lei-

stungen der lnieressenloge entspricht (vgl. BGHZ21,ll2 [ll9]:Ve rsR56,437
l439ll. Es sollein gerechterAusgleich zwischen den beieinem Schodenfoll
widerstreitenden I nteressen herbeig ef ü h rt werden. Der Geschöd igte do rf
nicht bessergestellt werden, ols er ohne dos schödigende Ereignis stünde.
Andererseits sind nicht olle durch dos Schodenereignis begründeten Vor-
teile schodenmindernd zu berücksichtigen, sondern nur solchg deren
An rech n u ng m it dem ieweil ig en Zweckdes Ersotzo nspruchs ü berei nsti m mt
und den Schödiger nicht unongemessen entlostet (vgl. BGHZ 91, 206
1209l.l;91,357 [363]:VersR 84, 936193A; BGH v.16. l. 1990 - Vl ZR 170/Bq

-VersR 90,49514961;v.22.6.1992-llZRlTB/g)- BGHR BGB g 249 -Yor
teilsousgleich lB : VersR 93,11121],.

Die Anrechnung von Leistungen Dritter ous Anloß eines Schodenfolls
kommt nicht in Betrocht, wenn dos Gesetz - wie im Versicherungs- oder
Beomtenrecht - den Ubergong der Schodenersotlorderung ouf den
Leistenden onordnet (vgl. Polondt/Heinrichs, BGB 52 Aufl. Vorbem. vor
5 249 Rdn. 132 {+.1. Eine Anrechnung scheidet ferner ous, wenn der Ge-
schodigte verpflichtet ist, dos oufgrund seines Schodenersotzonspruchs
Erlongte in Höhe der von dem Dritfen - sei es freiwillig, sei es oufgrund
Gesetzes - erbrochten Leisiungen on diesen obzuführen oder ihm den
Schodenersotzonspruch obzutrefen (vgl. BGH v. lB. 10. lgBB - VIZR 223/87
- Vers R 89, 54 [55]; v. 25. 2. 1992 - V I ZR 44 /91 - Vers R 92, 829 [830] : N JW
92, 1556 11554 ; W. Th iel e AcP 167 l19bV, 193 l2t4lt.
Donoch ist ouch im Streitfoll der Zohlung des Bürgen eine schodenmin-
dernde Bedeutung nicht beizumessen. Dem Bürgen stehtgegen die Klöger
ein Anspruch ouf Abtretung ihres Schodenersotzonspruchs oder - noch
dessen Erf üllung durch die Beklogte - ouf Auskehrung der on sie gezohlten
Betrögezu. Hötte derBürgeon die KlögerzveinerZeitgeleistet, ols sie noch
Eigentümerin der ihr von der Gemeinschuldnerin zur Sicherung übertroge-
nen Gegenstönde wor, wöre sie beim Fehlen einer entgegenstehenden
Abrede m it der Gemeinsch u ld nerin entspreche nd 95 774, 412, 401 BG B ver-
pflichtet gewesen, ihm dos Sicherungseigentum zu verschoffen (vgl. BGHZ
ll ,41 [43] m.wN.l. Soweitsich im Konkurs des Sicherungsgebers dos Siche-
rungseigentum noch derVerwertung des Guts durch den Konkursverwolter
in einem Absonderungsrecht om Erlös, einem Anspruch gegen die Mosse
ouf Auskehrung des Erlöses oder - bei schuldhofter Pflichverleizung - in

3. Die Veriöhrung des Schodenersotzonspruchs wegen nochteiliger Anlo-
geentscheidung beginnt mit der unwiderruflichen rechtlichen und totsöch-
lichen Unvermeidborkeit des Schodens.

4. Die Pflicht zur Belehrung über eigenes fehlerhoftes Verholten und die Ver-

iöhrung des Regreßonspruches entföllt, wenn der Mondont im Hinblick ouf
die Regreßfroge onwoltlich beroten wird oderersichere Kenntnis überden
Schodenersotzonspruch und die Veriöhrung erlongt hot.

5. Der Veriöhrungseinrede steht der Gesichtspunkt von Treu und Glouben
nicht entgegen, wenn der Anwolt z. B. den geschödigten Mondonten
weiter betreut.

Totbestond:

Der Klöger verlongt ous obgetretenem Recht seiner Mutler vom Beklogten,
einem Fochonwolt für Steuerrecht, Schodenersotz wegen nochteiliger Emp-
fehlung einer Vermögenso n loge.

Der Beklogte beriet die Mutter des Klögers etwo von Anfong l9B3 on in steuer-
rechtlichen Frogen, die onloßlich einer Erbschoft sowie bei der Fortf ührung der
gewerblichen Tötigkeit des Erblossers ouftroten. Durch Hinweis des Beklogten
und/oder seines domoligen Mitorbeiters L. wurde die Mutter des Klögers ouf
eine lnvestitionsmöglichkeit oulmerksom, mit welcher der Anlogeberoter J.

seine wirtschoftliche Sonierung onstrebie und eine Gewinnbeteiligung, min-
destens ober Johreszinsen von 10,4 bis 13,10/o versroch. Am 9./lO. Juni l9B3
schlo{J die Mutter des Klögers - unter Mitwirkung des Beklogten oder L.s -
einen lnvestitionsvertrog mitJ. ob, dem sie doroufhin ein Dorlehen von 200.000
DM gewöhrte.

Der Beklogte ließ sich von den Eheleuten J. unter dem Dotum ,,13.6.19A" teu-
hönderisch zu r Sicherung des Rückzo h lungsonspruchs der Mufter des Klögers
eine Eigentümer.Briefgrundschuld über 250.000 DM obtreten. Dieser Grund-
schuld ging eine onderewegen eines Betrogesvon 1,4 Mio. DM zuzüglichZin-
sen im Ronge vor. J. geriet in Vermögensverfoll. Bei der Versteigerung des
Grundstücks im Sommer 1986 fiel die inzwischen on die Mutter des Klögers
weiter o bgetretene zweitro n g ige Gru ndsch u ld o us.

Mit Schreiben vom lB. 10. l9B5 verzichtete der Beklogte gegenüber der Mutter
des Klögers ouf die Einrede der Veriöhrung für die Zeit bis drei Monote noch
Absch I uß d es Zwo n g sve rsteig e ru n g sverfo h re n s 

,'23. 
9.l 986 ). Ab 22. 9.19 87 v er

zichtete der Beklogte weiter ouf die Veriöhrungseinrede ,,insoweit, ols nicht
bereits hinsichtlich evtl. SchodenersotzonsprücheVeriöhrung eingetreten sein
sollte'1

Mit der om 27.12.1989 eingereichten und om 
.l5.1.1990 

zugestellten Kloge
mocht der Klöger den von J. nicht zurückgezohlten Betrog zuzüglich Zinsen
geltend. Dos Londgericht hot die Kloge obgewiesen, dos Oberlondesgericht
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hot ihr in Höhe von 224.572,34 DM nebst Zinsen siottgegeben. Dogegen
richtet sich die Revision des Beklogien.

Aus den Gründen:

Dos Rechtsmitiel hot Erfolg.

Dos Berufungsgericht hot ousgeführi' Der Mutter des Klögers hobe ein Scho-

denersotzonspruch wegen Schlechterfüllung vertroglicher Nebenpflichten
ous einem mit dem Beklogten bestehenden Beroiungsvertrog im Hinblick ouf
die ,,Anlegung" von 200.000 DM zugestonden. Der Beklogte oder sein

,,Steuerbüro" sei zu iener Zeit f ür die Mutter des Klögers im Zusommenhong mit

einem möglichen Weiterbetrieb des von ihr ererbten Unternehmens tötig
gewesen. Der Beklogte hobe in Kenntnis derwirischoftlichen Verhöltnisse J. zur

lnvestition zugeroten, ohne zugleich mitdergebotenen lntensitöt{üreine erfor-

derliche und zugesogte Sicherheit zu sorgen. Deroriige Ersotzonsprüche ver-

iöhrien erst in 30 Johren.

Soweit dos Berufungsgericht cnnimmt, der Beklogte hobe mit der Mutter des

Klögers einen Vertrog zur Berotung über die lnvestition von 200.000 DM
obgeschlossen, werden in der Revisionsinstonz mii Recht keine Rügen erho-

ben. Ansprüche ous einem deroriigen Vertrog sind iedoch noch dem Vorirog
des Beklogten - mit dem sich dos Berufungsgericht insoweit nicht befoßt hot

und der desholb für dos Revisionsverfohren zugrunde zu legen ist - veriöhrt
l\222Abs.l BGB).

Gemöß $ 5l BRAO veriöhrt der Anspruch des Auftrcggebers cuf Schodener-

sotz ous dem zwischen ihm und dem Rechtsonwolt bestehenden Vertrogsver-

holtnis in drei Johren von dem Zeiipunki on, in dem der Anspruch entstonden

ist, spötestens iedoch in dreiJohren noch Beendigung des Aufirogs.

l. Die Vorschrift ist im vorliegenden Folle onzuwenden, weil die Beroiung im

Rohmen eines Anwoltsdienstvertroges (Sg 625, 6ll BGB) erfolgte.

o) Allerdings isi unter einem,,Vertrogsverhöltnis" im Sinne des $51 BRAO

nur ein solches zu verslehen, in welchem der Anwolt gemöß $ 3 Abs. 1

BRAO ols Beroter und Vertreter in Rechtsongelegenheiten tötig wird
IBGNZ 4 6, 268, 270 fI ; 53, 394,3 96; BG H, U n. v. 29. 6. 1972 - V ll 7R184 /
Zl, VersR 172,1052,.l053 unter ll 1; Jessnitzer, BRAO 5. Aufl. $51 Rdn. l).

Bei der Anlogeberotung stehen normolerweise niiht Rechtsfrogen, son-

dern wirtschoftliche Zweckmößigkeiten im Vordergrund; sie unterliegl
eigenen Regeln.

Der Ast. meint, doß LG-Anwölte genouso gut wie OLG-Anwölte in der Loge

sind, Berufungsprozesse sochgerechizu führen.Auf diese Frcge kommtes nichi

enischeidend on. Denn der Ausschließlichkeitsgrundsqtz des $25 BRAO

beruht moßgeblich nicht dorouf, doß die bel einem OLG zugelcssenen RAe

von ihrerAusbildung oder Berufserfohrung her iuristisch besser quolifiziert sind

ols die beieinem LG zugelossenen RAe. DerVorschriftdes $ 25 BRAO liegtviel-

mehr der Gedcnke zugrunde, doß es der Rechtspflege förderlich ist, wenn in

den vom Streitwerf herousgehobenen zivilrechtlichen Berufungsverfohren

nicht der erstinstonzliche, sondern ein onderer RA, der mit der Rspr. des

OLG vertrout ist, den Prozeßstoff unbeeinflußt durch den Gong des erstin-

stonzlichen Ve#ohrens neu beurteilt.

Unrichtig ist ouch die Auffossung des Bf., Anwölte ous EG-Porinerlöndern

unterlögen dem Ausschließlichkeitsgebot des $ 25 BRAO nicht. Der Senot hot

bereiis in dem eingongs erwöhnten Beschl. v. 13.4. 1992 aul die Regelung des

$ 3 Abs. I Sotz 3 RADG hingewiesen. Donoch dürfen EG-Anwölte in Beru-

fungssochen vor den Zivilsenoien der OLG, fur die der Grundsctz des $ 25

BRAO gilt, (im Einvernehmen mit einem dort zugelossenen RA) nur ouftreten,

wenn sie nicht im ersien Rechtszug Prozeßbevollmöchtigte woren.

Kon ku rsverwo lterhoft u n g
- Sicherungsgut

- Zohlung durch Bürge
(BGH, Urt.v. 2.12.1993 - lX ZR 241/92 - VersR 1994,2271

Leitsotz:

Fuhrt der Konkursverwolter pflichtwidrig Erlöse ous der Veröußerung von

Sicherungsgutnichton den Sicherungsnehmerob,so stehtdessen Schodener-

sotzonspruch grundsötzlich nicht enigegen, doß ein BÜrge die gesicherte For-

derung beglichen hot.

Aus den Gründen:

Dos Berufungsgerichi hot eigene Schodenersotzonsprüche der Klöger zu

Unrecht mit der Begründung obgelehnt, infolge der Zohlung des Bürgen fehle

es on einem Schoden. Revisionsrechtlich istzu untersiellen, doß bis zurZohlvng
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des Ersotzpflichtigen Kenntnis erlongt. Kenntnis vom Schoden hötte die Mutter
des Klögers nichtschon zu Johresonfong 1984 gehobt, ols die erste, vertroglich
geschuldete Zinsrote nicht gezohlt wurde. Vielmehr kennt der Geschödigte
seinen Schoden erst, wenn er mit einem Ausfoll seines Anspruchs oder eines
Teiles dovon rechnet. lnsoweit könnie hier ouch ein Vertrouen der Mutter des
Klagers erheblich sein, doß sie durch die Grundschuld in vollem Umfonge
gesichert sei. Der insoweii dcrlegungsbelostete Beklogte hot nicht vorgetro-
gen, doß die Mutter des Klögers vor dem 22.9.1984 ihren Schoden in vorbe-
zeichnetem Sinne erkonnt hobe. Vom 22.9.1987 on hoi der Beklogte sodonn
durchgehend ouf die Erhebung der Veriöhrungseinrede verzichtet. Zudem
wöre in diesem Zusommenhong ouch $ 852 Abs. 2 BGB zu beochten.

Ein Vertrogsverhöltnis gemöß S 5l BRAO setzt iedoch nichtvorous, doß die
Rechtsberotung in iedem Einzelfolle den überwiegenden Umfong der
gesomten Anwoltstötigkeit ousmochen müßte. Vielmehr ist bei einer um-
fossend ongelegten Tötigkeit des Beroters und bei Fehlen einer besonde-
ren Porteivereinborung entscheidend, wo noch dem Willen der Beteiligten
der Schwerpunkt der vertroglichen Verpflichtungen liegen soll. Dieselbe
Abg renzu n g ist letztl ich moßgebl ich dof ü r, welchen Veriö h ru n gsvorsch rif-
ten die Tötigkeit eines Mehrfochberuflers unterstellt wird (vgl. BGHZ 83,
328, 332 : Gl14 /A; 102, 220, 223 : G I BB, 55; BG H, U rt. v. 25. 3.19 87 - lY o
ZR 250 /B 5, Gl 87, I 82 : WM 19 87, 928, 929 ; G röf e / Lenzen / Ro i n er; Steu e r-

beroterhoft'ung 2. Aufl. Rdn. 869). Ein Anwoltsvertrog konn desholb zugleich
ondersortige Moßnohmen umfqssen, folls sie in einem engen inneren
Zusommenhong mit einer rechtsberotenden Tötigkeit stehen und iedenfolls
ollgemein ouch Rechtsfrogen oufwe#en können {vgl. BGHZ 18,340,346;57,
53,55 f; BGH, Urt. v. 14.6.1962 - Vll ZR 258/60, VersR 1962, BOl, BO2; v.

16.2.1977 - lV ZR 55/75,WM1977,551,552 unter l).

b) Die Anlogeberotung konn in diesem Sinne Rechtsfrogen umfossen. Dos gilt
ollgemein dofua ob dos Anlogemodell rechtswirksom und onlegergünstig
ousgestoltet ist. Vor ollem stellen sich rechtliche Probleme oft - und gerode
im vorliegenden Folle - im Hinblick ouf die Sicherheiten für lnvestitionen,
olso dohin, ob eineAbsicherung geboten wird, die ous rechtlicher Sicht dos
Risiko des An legers o ussch ließt oder verrin g ert. Von der Art der Tötig keit her
konn desholb dieAnlogeberotung ollgemein ouch zum Gegenstond einer
Rechtsberotung werden (vgl. fur die treuhönderische Verwoltung von Ver-
mögensbeteilig u n gen d u rch einen Rechtso nwo lt BGIZ 120, 157, 159 +1.

c) Die Mutter des Klögers hotfe den beklogten Fochonwoltfür Steuerrecht mit
der Berotung in steuerrechtlichen Frogen onloßlich eines Erbfolles sowie mit
der Erteilung von ollgemeinem Rechtsrot im Zusommenhong mit der
Betriebsfortf ü h ru n g beo uftro gt. Auch Steuerberotung gehört zum typischen
Berufsbild des Rechtsonwqlts. Noch $ 3 Abs. i BRAO ist er der berufene
unobhöngige Beroter und Vertreter in ollen Rechtsongelegenheiten .9 42 o
Abs. 2 BRAO hebt dos Steuerrecht ols Gebiet für den Erwerb besonderer
Kenntnisse durch den Rechtsonwolt hervor. $ 3 Nr. 2 StBerG stellt zudem
kloq, doß Rechtsonwölle zur geschöftsmößigen Hilfeleistung in Steuer-
sochen befugt sind. Die Porteien bezweifeln desholb mit Recht nicht, doß
der Beklogte insoweit vertroglich ols Rechtsonwolt iötig wor.

d) Die Anlogeberotung stond gemöß den Behouptungen des Beklogten in

einem engen inneren Zusommenhong mit der spezifischen Anwolts-
tötigkeit. Donoch hotte der Beklogte durch seine rechtliche Berotung
erfohren, doß die Mutler des Klögers cufgrund von Lebensversicherungen
einen gröfleren Geldbetrog erholten hotte, den sie erst in einigen Johren
furdie Erbouseincndersetzung benötigen würde. Sie sproch den Beklogten

t

Singulorzulossung
- EG-Anwölte
(BGH, Beschl.v.29.lll993 - AnwZ (B) 36/93 -
BRAK-Mifl. 94,461

Aus den Gründen:

ll. Dos Rechtsmittel ist zulössig ($ 42 Abs. I Nr. 4, Abs. 4 BRAO), hot iedoch in

der Soche keinen Erfolg. Der Senot hot in einem dos OLG C. betreffend.en
Fcll entschieden, doD die Singulorzulossung beim OLG ouch unter Berück-
sichtigung derZunohme derZohl der sog. Misch-Sozietöten nichtols unge-
eignetes oder unverholtnismoßiges Mittel zur Erreichung der von $ 25
BRAO ongestrebtenZieleonzusehen und desholb ouch heute noch verfos-
sungskonform sei (Beschl.v. 13.4.1992 - AnwZlBl14/92, BRAK-Mitt. 1992,

169:4nwB1.1992,389; so ouch BVerfG, Kommerbeschl. v.]3. 7.1993 - I BvR

867/92, BRAK-Mifi. 1993, 1761. Auf die Gründe dieses den Beteiligren
bekonnien Beschlusses wird verwiesen. Dos Vorbringen des Ast. gibt dem
Senot keinen An loß, vo n der dort vertretenen Auffossu n g a bzuweichen. lns-

besondere kommt es für die rechtliche Beurteilung nicht dorouf on, ob om
Sitz des OLG - wie in C. - kein LG eingerichtet ist oder ob dies - wie in D. -
der Foll ist. Dorouf hot der EGH zutreffend hingewiesen. .....
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ouf ,,Anlogeformen mit hohen Renditeerwortungen" on. Doroufhin

mochte dieser sie ouf J. Anlogemodell oufmerkson.r.

ool Anlogeberotung gehörtzu den Aufgoben, die bei einer Steuerberotung

oft mii onfollen. Dos gilt vorrongig, ober nicht nur für die Auswohl steuer-

sporender Anlogen. Doß ouch ondere, insbesondere Bonken, Vermö-

gensberotung betreiben, steht der Annohme eines inneren Zusommen-

hongs zwischen Steuer- und Anlogeberotung nicht entgegen.

Desho I b u nterliegen Ansprüche wegen fehlerhofter Berotung bei steuer-

sporenden Anlogen durch einen Steuerberoter der dreiiöhrigen Veriöh-

rungsfrist noch $ 68 StBerG (Spöth in Bonner Hondbuch der Steuerbero-

tung Rdn. B 1003 m.wN.; vgl. Senotsu rt.v.7.5.l99l - lX ZR IBB/90, Gl 91,

223: WM ]99], 1303, 13051. Für den in der Steuerberotung tötigen
Rechtso nwo lt g i lt sin n gemöß dossel be' ist er zu g leich Steuerberoter u nd

hondelt er ols solcher, so greift $ 68 StBerG ein {BGHZ 83,320,322{l,;ist
er - wie der Beklogte - nu r Rechtso nwo lt, do n n ist $ 51 BRAO onwendbo r

(ebenso im Ergebnis BGH, Urt. v.20.2.1968 - Vl7R24/66, VersR 1968,

792,795 unter V; Schlund BB 1984, 1437,1441; wohl ouch Borgmonn/
Houg, Anwoltshoftung2.Aufl. $ 62,5.20 und $48lo, S.261). Dement-

sprechend hot der Senot schon in onderem Zusommenhong die Anlo-
geberotu n g d u rch einen steuerl ich berotenden Rechtso nwo lt zu m ln ho lt

des Anwoltsvertroges gerechnet (Urt. v. 22.10.1987 -lXZRl7s/86, Gl BB,

226: NJW 1988,563,565 f).

bb) Rot der Anwolt zu onderen ols steuersporenden Anlogen, so ist ein

enger, innerer Zusommenhong mit seiner steuerberotenden Tötigkeit

zwor nicht in gleicher Weise offensichtlich, sondern für ieden Einzelfoll

nöher dorzulegen. Er konn sich insbesondere dorous ergeben, doß der
Beroter o ufg ru nd sei ner foch lichen Tötig keit Mog I ich keiten zu g ü nstigen

Vermögensonlogen kennt, die wirtschoftlich gerode dem Mondonten in

seiner besonderen Loge nützen können.

Einerousdrücklichen Froge des Mondonten odereinerentsprechenden
Berotungspflicht des Anwolts bedorf es dozu nicht notwendigerweise.
Vielmehr ist ein enger, innerer Zusommenhong schon donn zu beiohen,
wenn sich ein wirtschoftlich denkender, die lnteressen seines Mondonten
umfossend berüclsichtigender Rechtsonwolt oufgrund der Erörterung

der Einkommens- und Vermögensverhöltnisse im Rohmen des erteilten

Auftrogs herousgefordert fühlen dort, zvr Vermögensonloge zu roten.

Denn $ 5l BRAO soll den Rechtsonwolt dovor bewohren, durch die Fol-

gen berufstypischer Risiken in nicht überschouborer Weise ouf unonge-
m esse n I o n g e Zeit wi rtsch oftl ich bed ro ht zu werd e n IBGHZ 94, 380, 387
m.wN. : Gl32/85). Ein solches berufstypisches Risiko verwirklicht sich

bereits, wenn ein ouch fremdnützig denkender Rechtsonwolt oufgrund

fost6.000 DM reolistisch und die Mutter des Klögers ouf hierous sich erge-

bende Zweifel hinzuweisen wor.

2. Nicht veriöhrte Ansprüche des Klögers kommen weiter unter folgenden
beiden Gesichtspunkten in Betrocht,

o) Der Klöger hot behouptet, der Beklogte hobe seiner Mutter erklört, er

wolle persönlich für die Rückzohlung des lnvestitionsbetroges hoften.

Dos Londgericht hot noch Beweisoufnohme eine solche selbstöndige
Gorontieverpflichtung des Beklogten nicht für bewiesen geholten. Dos

Berufungsgericht hot dozu - gemöß seinem Ansotz folgerichtig - nicht

Stellung genommen. Dies wird es nochzuholen hoben. Soweit es die
Beweise onders würdigen will ols dos Londgericht, wird es die Zeugen

erneut vernehmen müssen.

b) Ferner ergibt dos Vorbringen des Klögers eine Hoftung des Beklogten

ous $ 826 BGB.

Der Klöger behouptei, der Beklogte hobe J. schlechte Vermögensloge
gekonnt und diesem gegen Provisionen lnvestoren vermittelt. Er hobe

ous eigener lniiioiive die Mutter des Klögers ongesprochen und ihr

die lnvestition wider besseres Wissen ols erstrongig obgesichert und

risikolos geschildert. Uber dos Sonierungsbedürfnis J. hobe er bewu$t
nicht oufgeklort. Nimmt mon hinzu, doß der Beklogte bei derortigen
Erklörungen besonderes Vertrouen ols Fochberoter für sich in Anspruch

genommen hötte, so wöre die Voroussetzungen einer vorsöizlichen
sittenwidrigen Schödigung erfullt.

Der Beklogte bestreiiei diese Vorwürfe. Dos ist erheblich, weil ihm

gemöß seiner Dorstellung nicht einmol eine leichtfertig folsche Berotung

zur Lost fAllt. Donoch hot er ongenommen, J. hobe sich nur vor-

übergehend wegen einer Pflichtzur Nochentrichtung von Umsoizsieuer

in einem Liquiditötsengpoß befunden, doch seien J. mittelfristige

Gewinnoussichten günsiig gewesen. Auf dos Sonierungsbedürfnis J.

sei die Mutter des Klögers hingewiesen worden. Zudem hobe er,

Beklogter, die zweitrongige Grundschuld, die dos von der Mutter des

Klögers gewöhrte Dorlehen vereinborungsgemöß obsichern solltg ouf-

g ru nd eines vorl iegenden Sochversiö ndigen g utochtens o ls wertho ltig

ongesehen. Soweit der Vorwurf der Sittenwidrigkeit unter Umslönden

ouch ouf ein grob fohrlössiges, gewissenloses Verhohen gestützt wer-

den konn, genügt es dozu iedenfolls nicht, wenn der Beklogte die Zuver-

lössigkeit des Gutochtens nicht überprüft ß. o. I bl hot.

Ein unter diesem Gesichtspunkt begründeter Schodenersotzonspruch
des Klögers veriöhrt gemöß S 852 Abs. I BGB erst in dreiJohren von dem

Zeitpunkton, in welchem derVerleiztevon dem Schoden und der Person
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2. Enigegen derMeinung des Klögers hotderBeklogte noch dem unstreitigen
Sochverholt keine u mfossende Treuhönderstellung hinsichtlich der lnvesti-
tion (vgl. dozu BGl1z84,14l,l43 ff) ousgeübr. Er hot lediglich die zur Siche-
rung bestellte Grundschuld treuhönderisch für die Mutter des Klögers
geholten, ohne doß gegen ihn insoweit Vorwürfe erhoben würden.

Es kommt desholb nicht mehr entscheidend dorouf on, doß ouch An-
sprüche gegen Rechtsonwölte ols Treuhönder gemöß S 5l BRAO in drei
Johren veriöhren ßGHZ 120, 157, 159 f).

tv.

Der Senoi ist nicht zu einer eigenen obschließenden Entscheidung in der Loge,
weil noch totsöchliche Feststellungen erforderlich sind ($ 565 Abs. I Zpo).

Der Klöger bestreitei die Behouptungen der Gegenseite, ous denen sich
ein innerer Zusommenhong der Anloge mit der Rechtsberotung ergibt.

o) Noch der Dorstellung des Klögers hot der Beklogte gegen Provision
die Vermittlung von lnvestoren für i. übernommen. Er hot desholb ous
eigener lniiioiive die Mutfer des Klögers ouf die Geldonloge onge-
sprochen.

Trifft dos zv, so bot die Rechtsberotung dem Beklogten nur die Gelegen-
heit, eigene Geschöfte zu fördern. Solche follen donn nicht unter $ 5l
BRAO.

Die Beweislost f ü r dos Vorl iegen der Veriö h ru n gsvoro ussetzu ngen trögt
der Beklogte.

bl Auf die Froge, ob der Beklogte eine Vertrogsverletzung begongen hoi,
kommt es donoch für dos Revisionsverfohren nicht entscheidend on.
Für dos weitere Verfohren wird iedoch dorouf hingewiesen, doß eine
fo h rlössige Vertrogsverletzu ng in Beirocht kö me, wen n der Beklogte dos
ihm ongeblich vorliegende Guiqchten des Sochverstöndigen D. vom
12.12.1982 ungeprüft der Berotung zugrunde gelegt hötte. Der Beklogte
schuldete ols olleiniger Fochberoter nicht nur die neurrole Vermittlung
einer Anlogemöglichkeit, sondern neben einer umfossenden lnformo-
tion die fochkundige Bewertung der Kopitolonloge für die Zwecke der
I nteressentin (zu r Abg renzu n g vg l. BG H, A fi . v. 27.9. l gBB - XIZR 4 /BB, Gl
8Q 36 : NJW-RR I 98? 150 u nter I b; v. 13. 5. i993 - lll ZR25 /92,W Mlg93,
1238,1239; Hoegen in Festschriftfur Stimpel 5.247,249 {+1. Hierbei höte
ihm ouffollen müssen, doß dos Gutochten von Johresertrögen von
71.470,80 DM für dos Einfomilienhous J. ousging. Als Anlogeberorer
hötte der Beklogte erwögen müssen, inwiefern eine Monotsmiete von

9

des Gescmtzusommenhongs seiner Berotung - über seine Vertrogspflich-
ten hinous - erfohrungsgemöß onnehmen dorf, dem Mondonten durch
einen weiterführenden Rotgezieltzu dienen, ober hierdurch im Ergebnis ein
Schoden eintritt. Den Schutz der kurzen Veriöhrungsfrisi genießt nicht nur
derienige Fochberoier; der gerode eben seine Vertrogspflichten erfüllen,
sondern ouch derienige, der in obiektiv noheliegender Weise weiterge-
hend helfen will.

Ein Zusommenhong in ienem Sinne besteht, wenn der Beklogte - gemöß
seiner Dorstellung - eine mittelfristigeAnloge mitvermeintlich hoher Rendite
empfohlen hot, weil er erfohren hotte, doß die Mutter des Klögers über
Borgeld verfügte, dos sie voroussichtlich erst noch der Loufzeit der Anloge
für eine Erbouseinondersetzung benötigte.

Hierbei kommt es nicht entscheidend dorouf on, ob die Anlogeberotung
rechtlich Bestondteil eines umfossenden Anwoltsdiensfuertroges oder
Gegenstond eines gesonderten Vertroges wor. Wesentlich ist ollein ihre
enge inholtliche Verbindung mit der Steuerberorung, so doß sie bei lebens-
nqher Betrochtung ous Sicht der Porteien in diese eingebertet blieb. Aus
gleichortigen Gründen ist der umstond unerheblich, doß die Porteien
nichts über eine Vergütung des Beklogten onlößlich der Anlogeberotung
vorgetrcgen hoben. Dies konn im übrigen ouf Ursochen beruhen, die nicht
gegen die Annohme eines Berotungsvertroges sprechen.

e) Der Senoi setzt sich mit dieser Enischeidung nicht in Widerspruch zum
Urteil des Bundesgerichtshofs v.17.4.1980 (lll ZR73/79, NJW l9BO, 1855,
1856). ln dem dort entschiedenen Foll mochten die Verweriung von Grund-
besitz und die Anlegung des Erlöses selbstöndig die Tatigkeit des Rechts-
onwolts ous; der Bundesgerichtsho{ hot ongenommen, die rechtliche
Betreuung seidoneben gonz unwesentlich. lm ietztzu entscheidenden Foll

stond hingegen die umfossende berotende Tötigkeit des Beklogten onlöß-
lich des Erbfolles im Vordergrund; dieAnlogevermittlung wor mit ihrzeitlich
und sochlich eng verbunden.

2" DieVeriöhrungsfrist noch $ 5l BRAO begonn in dem Zeitpunkt, ols der Mut-
ter des Klögers der Schoden entstond.

o) Dos wor in der ersten Junihölfte 1983, ols die Mutter des Klögers
sich gemöß dem lnvestitionsvertrog verpflichtet und 200.000 DM on J.

gezohlt hotte. Hot ein Mondont infolge fehlerhofter Berotung eine noch-
teilige Vermögenson logeentscheidu n g getroffen, do n n beginnt die Ver-

iöhrungsfrist in dem Zeitpunkt, zu welchem der Mondont sein Geld weg-
gegeben hot und on dos Beteiligungsobieh rechtlich unwiderruflich
gebunden ist, so doß er eine Verrnögenseinbuße ouch tqtsöchlich nicht
mehrvermeiden konn (vg L senots urt. v.7.5. l99l - lX ZR I BB/9 O, Gl 91, 223

I
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: WM ]99], 1303, 1305). Etwos onderes konn gelten, wenn dos Unterneh-

men, in welches der Berotene investiert, onfangs noch Wirischoftlich gesund

ist und der Anleger vor der Vermögensverschlechterung rechtlich und tot-

söchlich wenigstens die MOglichkeit hot, seine Einlogen obzuziehen. Auf

einesolche Follgesioltung beziehtsich die Entscheidung des lVo-Zivilsenots

des Bundesgerichtshofs, der lnvestierende sei erst donn geschödigt,,)^r'enn

der zu befürchtende Vermögensverlust oder dessen konkrete Gefohr tot-

sochlich eintritt" (BGHZ 83,328,333 f : Gl14/821. Denn solonge dos

empfohlene Unternehmen sich zwor in gewissen wirtschoftlichen Schwie-

rigkeiten befindet, ober die ihm obliegenden Zohlungen wenigstens im

wesentlichen noch leistet, ist die Vermögensonlogeentscheidung obiektiv

nicht ohne weiteres nochteilig.

Derortige Zweilel bestonden hier nicht, Bei der gebotenen wertenden

Betrochtungsweise wor dos Vermögen der Mutter des Klögers schon mit

der Ubergobe des Geldes geminderi, nicht nur geföhrdet. Dos von ihr

gewöhrte poriiorische Dorlehen wor bis Johresende l9B5 unkundbor.

Beide Porteien gehen übereinstimmend dovon ous, doß der ongestrebte

Sonierungserfolg beiJ. obiektiv zu keinerZeit erzieli wurde. Er konnte schon

die noch einem holben Johrfallig werdende erste Zinsrote nicht leisien. Die

ols Sicherung dienende Grundschuld wor wirtschoftlich wertlos.

Die Veriöhrungsfrisi lief demgemöß Mitte Juni 1986 ob.

bl Allerdings hotte der Beklogte inzwischen zugesichert, ouf die Ver-

iöhrungseinrede für die Zeit bis drei Monote noch Abschluß des Zwongs-

versteigerungsverfohrens über dos ols Sicherheit dienende GrundstÜck J.

zu verichten. Dieses Verfohren endete unstreitig mit derAuskehr des Erlöses

om 23. 9.1986.Spötesiens zweiToge spöter erhielt die Mutter des Klögers

die Nochricht, doß ihre Grundschuld nicht berücksichtigt worden wor.

Der Beklogte wor desholb noch Ablouf des 23.12.1986 nicht mehr gemöß
g242BGBgehindert, sich ouf den Eintritt derVeriöhrung zu berufen. Soweit

er ob September lgBZ nochmols ouf diese Einrede verzichtet hot, geschoh

dos u nsireitig u nter dem Vorbeho lt, doß d ie Veriö h ru n g noch nicht ei n getre-

ten sei. Ein Schodenersoizonspruch der Mutter des Klögers wor cbe; wie

ousgeführt, schon veriöhrt.

Der Beklogte verstößt mit der Einrede der Veriöhrung ouch nicht deswegen

gegen Treu und Glouben, weil er bis zum Johresende 
,|989 

weiter dos Mon-

dot f ür die Mutter des Klögers oder dos fortgef Ührte Unternehmen ousÜbte.

Dieses Mondot wurde ungeochtet der seit l9B5 bestehenden Meinungs-

verschiedenheiten über eine Ersotzpflicht des Beklogten wegen der lnvesti-

tionsberotung oufrechierholten. Es hinderte den Klöger oder seine Mutter

nicht, wegen des ietzt streitigen Anspruchs Kloge zu erheben. Umgekehrt

verbietet es dem Beklogten noch Treu und Glouben nicht die Verlöhrungs-

einrede.

3. Der Beklogte istferner nicht unter dem Gesichtspunki der Sekundörhoftung

gehindert, die Veriöhrungseinrede zu erheben. Zwor ist ein Rechtsonwoli

grundsötzlich verpflichtet, ouf die gegen ihn bestehenden Regreß-

onsprüche sowie deren Veriöhrung den Mondonten ous gegebenem Anloß
hinzuweisen; unterlößt der Rechtsonwolt dos, so mocht er sich erneui mit

der Wirku ng schodenersotzpf lichtig, doß er sich ouf den Veriö h ru n gseintritt

nicht berufen dorf {BGHZ 94,380,385 f : Gl32/851.

Die Pflicht des Rechtsonwolts zur Belehrung über die Verlöhrung eines

gegen i h n bestehenden Reg reßo nspru chs entfo I lt o be[ wenn der Mondont
rechtzeitig vor Ablouf der Veriöhrungsfrist im Hinblick ouf die Regreßfroge

onwoltlich beroten wird (BGH, Ur\.v.26.2.1985 - Vl ZR 144/83, Gl l9l85 :
NJW 1985, ll5l, ll52) oder quf sonstige Weise über den Schqdenersqtz-

onspruch und dessen Veriöhrung sichere Kenntnis erhölt (Senotsurt. v.

lB. 9.1986 - lX ZR 204/85, NJW l9BZ 326, 3271. Hct ein onderer Rechts-

onwolt mit Wissen und Wollen des Mondonten rechtzeitig den Regre0-

onspruch ongemeldet, so entföllt die Hinweispflicht des in Anspruch

genommenen Anwolts sogor donn, wenn diesem nicht bekonnt ist, ob der

Mondontouch überdieVorschriftdes $ 5l BRAO zutreffend belehrtworden
ist (Senotsurt.v. 14.ll.l99l - lX ZR 31/91, G\92,71: WM 1992, 579,581 fl.

So log der Foll hier. Mit Schreiben v.7.10.1985 hotte Rechtsonwolt J. im

Auftroge der Mutter des Klögers den Beklogten um Aufklörung hinsicht-

lich der froglichen lnvestition gebeien. Die Mutter mochte Schcdenersotz-

onsprüche wegen Folschberotung geltend. Noch einem Schriftwechsel

verzichtete der Beklogie mit Schreiben v. lB.lO.l9B5, wie ousgeführt,

befristet ouf die Veriöhrungseinrede. Aus der insoweit moßgeblichen Sicht

des Beklogten stond domit fest, doß die Mutter des Klögers in dieser Hin-

sicht nicht weiter oufklörungsbedurftig wor. Die Uberwochung der Ver-

iöhrungsfrist oblog forton der Mutter des Klögers und ihren neuen Rechts-

berolern.

ilt.

Dos ongefochtene Urteil erweist sich noch dem derzeitigen Sochstond nicht

ous onderen Gründen ols richtig {9563 ZPO). lnsbesondere hoftet der

Beklogie dem Klöger nicht ohne weiieres oufgrund onderer An-

spruchsgrundlogen, fur die eine löngere Veriöhrungsfrisi gelten könnie.

l. Die Voroussetzungen einer sogenonnten Prospekthoftung des Beklogten

hot der Klöger nicht dorgeion. Weder gehörte der Beklogte zu den fur die

Herousgobe des Prospekis Verontwortlichen noch wor er im Prospekt

nomentlich ols für dessen Richtigkeit Verontwortlicher oufgefuhrt (vgl. zu

d iesen Vo ro u ssetzu n g e n BG H Z 7 7, 172, 17 5 I ; 79, 337, 340 I ; 83, 222, 223 fl.
lm übrigen wören ouch deroriige Ansprüche löngstens in drei Johren noch

Abschlufl des Vertroges veriöhrt (BGHZ 83,222,2261.
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: WM ]99], 1303, 1305). Etwos onderes konn gelten, wenn dos Unterneh-

men, in welches der Berotene investiert, onfangs noch Wirischoftlich gesund

ist und der Anleger vor der Vermögensverschlechterung rechtlich und tot-

söchlich wenigstens die MOglichkeit hot, seine Einlogen obzuziehen. Auf

einesolche Follgesioltung beziehtsich die Entscheidung des lVo-Zivilsenots

des Bundesgerichtshofs, der lnvestierende sei erst donn geschödigt,,)^r'enn

der zu befürchtende Vermögensverlust oder dessen konkrete Gefohr tot-

sochlich eintritt" (BGHZ 83,328,333 f : Gl14/821. Denn solonge dos

empfohlene Unternehmen sich zwor in gewissen wirtschoftlichen Schwie-

rigkeiten befindet, ober die ihm obliegenden Zohlungen wenigstens im

wesentlichen noch leistet, ist die Vermögensonlogeentscheidung obiektiv

nicht ohne weiteres nochteilig.

Derortige Zweilel bestonden hier nicht, Bei der gebotenen wertenden

Betrochtungsweise wor dos Vermögen der Mutter des Klögers schon mit

der Ubergobe des Geldes geminderi, nicht nur geföhrdet. Dos von ihr

gewöhrte poriiorische Dorlehen wor bis Johresende l9B5 unkundbor.

Beide Porteien gehen übereinstimmend dovon ous, doß der ongestrebte

Sonierungserfolg beiJ. obiektiv zu keinerZeit erzieli wurde. Er konnte schon

die noch einem holben Johrfallig werdende erste Zinsrote nicht leisien. Die

ols Sicherung dienende Grundschuld wor wirtschoftlich wertlos.

Die Veriöhrungsfrisi lief demgemöß Mitte Juni 1986 ob.

bl Allerdings hotte der Beklogte inzwischen zugesichert, ouf die Ver-

iöhrungseinrede für die Zeit bis drei Monote noch Abschluß des Zwongs-

versteigerungsverfohrens über dos ols Sicherheit dienende GrundstÜck J.

zu verichten. Dieses Verfohren endete unstreitig mit derAuskehr des Erlöses

om 23. 9.1986.Spötesiens zweiToge spöter erhielt die Mutter des Klögers

die Nochricht, doß ihre Grundschuld nicht berücksichtigt worden wor.

Der Beklogte wor desholb noch Ablouf des 23.12.1986 nicht mehr gemöß
g242BGBgehindert, sich ouf den Eintritt derVeriöhrung zu berufen. Soweit

er ob September lgBZ nochmols ouf diese Einrede verzichtet hot, geschoh

dos u nsireitig u nter dem Vorbeho lt, doß d ie Veriö h ru n g noch nicht ei n getre-

ten sei. Ein Schodenersoizonspruch der Mutter des Klögers wor cbe; wie

ousgeführt, schon veriöhrt.

Der Beklogte verstößt mit der Einrede der Veriöhrung ouch nicht deswegen

gegen Treu und Glouben, weil er bis zum Johresende 
,|989 

weiter dos Mon-

dot f ür die Mutter des Klögers oder dos fortgef Ührte Unternehmen ousÜbte.

Dieses Mondot wurde ungeochtet der seit l9B5 bestehenden Meinungs-

verschiedenheiten über eine Ersotzpflicht des Beklogten wegen der lnvesti-

tionsberotung oufrechierholten. Es hinderte den Klöger oder seine Mutter

nicht, wegen des ietzt streitigen Anspruchs Kloge zu erheben. Umgekehrt

verbietet es dem Beklogten noch Treu und Glouben nicht die Verlöhrungs-

einrede.

3. Der Beklogte istferner nicht unter dem Gesichtspunki der Sekundörhoftung

gehindert, die Veriöhrungseinrede zu erheben. Zwor ist ein Rechtsonwoli

grundsötzlich verpflichtet, ouf die gegen ihn bestehenden Regreß-

onsprüche sowie deren Veriöhrung den Mondonten ous gegebenem Anloß
hinzuweisen; unterlößt der Rechtsonwolt dos, so mocht er sich erneui mit

der Wirku ng schodenersotzpf lichtig, doß er sich ouf den Veriö h ru n gseintritt

nicht berufen dorf {BGHZ 94,380,385 f : Gl32/851.

Die Pflicht des Rechtsonwolts zur Belehrung über die Verlöhrung eines

gegen i h n bestehenden Reg reßo nspru chs entfo I lt o be[ wenn der Mondont
rechtzeitig vor Ablouf der Veriöhrungsfrist im Hinblick ouf die Regreßfroge

onwoltlich beroten wird (BGH, Ur\.v.26.2.1985 - Vl ZR 144/83, Gl l9l85 :
NJW 1985, ll5l, ll52) oder quf sonstige Weise über den Schqdenersqtz-

onspruch und dessen Veriöhrung sichere Kenntnis erhölt (Senotsurt. v.

lB. 9.1986 - lX ZR 204/85, NJW l9BZ 326, 3271. Hct ein onderer Rechts-

onwolt mit Wissen und Wollen des Mondonten rechtzeitig den Regre0-

onspruch ongemeldet, so entföllt die Hinweispflicht des in Anspruch

genommenen Anwolts sogor donn, wenn diesem nicht bekonnt ist, ob der

Mondontouch überdieVorschriftdes $ 5l BRAO zutreffend belehrtworden
ist (Senotsurt.v. 14.ll.l99l - lX ZR 31/91, G\92,71: WM 1992, 579,581 fl.

So log der Foll hier. Mit Schreiben v.7.10.1985 hotte Rechtsonwolt J. im

Auftroge der Mutter des Klögers den Beklogten um Aufklörung hinsicht-

lich der froglichen lnvestition gebeien. Die Mutter mochte Schcdenersotz-

onsprüche wegen Folschberotung geltend. Noch einem Schriftwechsel

verzichtete der Beklogie mit Schreiben v. lB.lO.l9B5, wie ousgeführt,

befristet ouf die Veriöhrungseinrede. Aus der insoweit moßgeblichen Sicht

des Beklogten stond domit fest, doß die Mutter des Klögers in dieser Hin-

sicht nicht weiter oufklörungsbedurftig wor. Die Uberwochung der Ver-

iöhrungsfrist oblog forton der Mutter des Klögers und ihren neuen Rechts-

berolern.

ilt.

Dos ongefochtene Urteil erweist sich noch dem derzeitigen Sochstond nicht

ous onderen Gründen ols richtig {9563 ZPO). lnsbesondere hoftet der

Beklogie dem Klöger nicht ohne weiieres oufgrund onderer An-

spruchsgrundlogen, fur die eine löngere Veriöhrungsfrisi gelten könnie.

l. Die Voroussetzungen einer sogenonnten Prospekthoftung des Beklogten

hot der Klöger nicht dorgeion. Weder gehörte der Beklogte zu den fur die

Herousgobe des Prospekis Verontwortlichen noch wor er im Prospekt

nomentlich ols für dessen Richtigkeit Verontwortlicher oufgefuhrt (vgl. zu

d iesen Vo ro u ssetzu n g e n BG H Z 7 7, 172, 17 5 I ; 79, 337, 340 I ; 83, 222, 223 fl.
lm übrigen wören ouch deroriige Ansprüche löngstens in drei Johren noch

Abschlufl des Vertroges veriöhrt (BGHZ 83,222,2261.
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2. Enigegen derMeinung des Klögers hotderBeklogte noch dem unstreitigen
Sochverholt keine u mfossende Treuhönderstellung hinsichtlich der lnvesti-
tion (vgl. dozu BGl1z84,14l,l43 ff) ousgeübr. Er hot lediglich die zur Siche-
rung bestellte Grundschuld treuhönderisch für die Mutter des Klögers
geholten, ohne doß gegen ihn insoweit Vorwürfe erhoben würden.

Es kommt desholb nicht mehr entscheidend dorouf on, doß ouch An-
sprüche gegen Rechtsonwölte ols Treuhönder gemöß S 5l BRAO in drei
Johren veriöhren ßGHZ 120, 157, 159 f).

tv.

Der Senoi ist nicht zu einer eigenen obschließenden Entscheidung in der Loge,
weil noch totsöchliche Feststellungen erforderlich sind ($ 565 Abs. I Zpo).

Der Klöger bestreitei die Behouptungen der Gegenseite, ous denen sich
ein innerer Zusommenhong der Anloge mit der Rechtsberotung ergibt.

o) Noch der Dorstellung des Klögers hot der Beklogte gegen Provision
die Vermittlung von lnvestoren für i. übernommen. Er hot desholb ous
eigener lniiioiive die Mutfer des Klögers ouf die Geldonloge onge-
sprochen.

Trifft dos zv, so bot die Rechtsberotung dem Beklogten nur die Gelegen-
heit, eigene Geschöfte zu fördern. Solche follen donn nicht unter $ 5l
BRAO.

Die Beweislost f ü r dos Vorl iegen der Veriö h ru n gsvoro ussetzu ngen trögt
der Beklogte.

bl Auf die Froge, ob der Beklogte eine Vertrogsverletzung begongen hoi,
kommt es donoch für dos Revisionsverfohren nicht entscheidend on.
Für dos weitere Verfohren wird iedoch dorouf hingewiesen, doß eine
fo h rlössige Vertrogsverletzu ng in Beirocht kö me, wen n der Beklogte dos
ihm ongeblich vorliegende Guiqchten des Sochverstöndigen D. vom
12.12.1982 ungeprüft der Berotung zugrunde gelegt hötte. Der Beklogte
schuldete ols olleiniger Fochberoter nicht nur die neurrole Vermittlung
einer Anlogemöglichkeit, sondern neben einer umfossenden lnformo-
tion die fochkundige Bewertung der Kopitolonloge für die Zwecke der
I nteressentin (zu r Abg renzu n g vg l. BG H, A fi . v. 27.9. l gBB - XIZR 4 /BB, Gl
8Q 36 : NJW-RR I 98? 150 u nter I b; v. 13. 5. i993 - lll ZR25 /92,W Mlg93,
1238,1239; Hoegen in Festschriftfur Stimpel 5.247,249 {+1. Hierbei höte
ihm ouffollen müssen, doß dos Gutochten von Johresertrögen von
71.470,80 DM für dos Einfomilienhous J. ousging. Als Anlogeberorer
hötte der Beklogte erwögen müssen, inwiefern eine Monotsmiete von

9

des Gescmtzusommenhongs seiner Berotung - über seine Vertrogspflich-
ten hinous - erfohrungsgemöß onnehmen dorf, dem Mondonten durch
einen weiterführenden Rotgezieltzu dienen, ober hierdurch im Ergebnis ein
Schoden eintritt. Den Schutz der kurzen Veriöhrungsfrisi genießt nicht nur
derienige Fochberoier; der gerode eben seine Vertrogspflichten erfüllen,
sondern ouch derienige, der in obiektiv noheliegender Weise weiterge-
hend helfen will.

Ein Zusommenhong in ienem Sinne besteht, wenn der Beklogte - gemöß
seiner Dorstellung - eine mittelfristigeAnloge mitvermeintlich hoher Rendite
empfohlen hot, weil er erfohren hotte, doß die Mutter des Klögers über
Borgeld verfügte, dos sie voroussichtlich erst noch der Loufzeit der Anloge
für eine Erbouseinondersetzung benötigte.

Hierbei kommt es nicht entscheidend dorouf on, ob die Anlogeberotung
rechtlich Bestondteil eines umfossenden Anwoltsdiensfuertroges oder
Gegenstond eines gesonderten Vertroges wor. Wesentlich ist ollein ihre
enge inholtliche Verbindung mit der Steuerberorung, so doß sie bei lebens-
nqher Betrochtung ous Sicht der Porteien in diese eingebertet blieb. Aus
gleichortigen Gründen ist der umstond unerheblich, doß die Porteien
nichts über eine Vergütung des Beklogten onlößlich der Anlogeberotung
vorgetrcgen hoben. Dies konn im übrigen ouf Ursochen beruhen, die nicht
gegen die Annohme eines Berotungsvertroges sprechen.

e) Der Senoi setzt sich mit dieser Enischeidung nicht in Widerspruch zum
Urteil des Bundesgerichtshofs v.17.4.1980 (lll ZR73/79, NJW l9BO, 1855,
1856). ln dem dort entschiedenen Foll mochten die Verweriung von Grund-
besitz und die Anlegung des Erlöses selbstöndig die Tatigkeit des Rechts-
onwolts ous; der Bundesgerichtsho{ hot ongenommen, die rechtliche
Betreuung seidoneben gonz unwesentlich. lm ietztzu entscheidenden Foll

stond hingegen die umfossende berotende Tötigkeit des Beklogten onlöß-
lich des Erbfolles im Vordergrund; dieAnlogevermittlung wor mit ihrzeitlich
und sochlich eng verbunden.

2" DieVeriöhrungsfrist noch $ 5l BRAO begonn in dem Zeitpunkt, ols der Mut-
ter des Klögers der Schoden entstond.

o) Dos wor in der ersten Junihölfte 1983, ols die Mutter des Klögers
sich gemöß dem lnvestitionsvertrog verpflichtet und 200.000 DM on J.

gezohlt hotte. Hot ein Mondont infolge fehlerhofter Berotung eine noch-
teilige Vermögenson logeentscheidu n g getroffen, do n n beginnt die Ver-

iöhrungsfrist in dem Zeitpunkt, zu welchem der Mondont sein Geld weg-
gegeben hot und on dos Beteiligungsobieh rechtlich unwiderruflich
gebunden ist, so doß er eine Verrnögenseinbuße ouch tqtsöchlich nicht
mehrvermeiden konn (vg L senots urt. v.7.5. l99l - lX ZR I BB/9 O, Gl 91, 223

I
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ouf ,,Anlogeformen mit hohen Renditeerwortungen" on. Doroufhin

mochte dieser sie ouf J. Anlogemodell oufmerkson.r.

ool Anlogeberotung gehörtzu den Aufgoben, die bei einer Steuerberotung

oft mii onfollen. Dos gilt vorrongig, ober nicht nur für die Auswohl steuer-

sporender Anlogen. Doß ouch ondere, insbesondere Bonken, Vermö-

gensberotung betreiben, steht der Annohme eines inneren Zusommen-

hongs zwischen Steuer- und Anlogeberotung nicht entgegen.

Desho I b u nterliegen Ansprüche wegen fehlerhofter Berotung bei steuer-

sporenden Anlogen durch einen Steuerberoter der dreiiöhrigen Veriöh-

rungsfrist noch $ 68 StBerG (Spöth in Bonner Hondbuch der Steuerbero-

tung Rdn. B 1003 m.wN.; vgl. Senotsu rt.v.7.5.l99l - lX ZR IBB/90, Gl 91,

223: WM ]99], 1303, 13051. Für den in der Steuerberotung tötigen
Rechtso nwo lt g i lt sin n gemöß dossel be' ist er zu g leich Steuerberoter u nd

hondelt er ols solcher, so greift $ 68 StBerG ein {BGHZ 83,320,322{l,;ist
er - wie der Beklogte - nu r Rechtso nwo lt, do n n ist $ 51 BRAO onwendbo r

(ebenso im Ergebnis BGH, Urt. v.20.2.1968 - Vl7R24/66, VersR 1968,

792,795 unter V; Schlund BB 1984, 1437,1441; wohl ouch Borgmonn/
Houg, Anwoltshoftung2.Aufl. $ 62,5.20 und $48lo, S.261). Dement-

sprechend hot der Senot schon in onderem Zusommenhong die Anlo-
geberotu n g d u rch einen steuerl ich berotenden Rechtso nwo lt zu m ln ho lt

des Anwoltsvertroges gerechnet (Urt. v. 22.10.1987 -lXZRl7s/86, Gl BB,

226: NJW 1988,563,565 f).

bb) Rot der Anwolt zu onderen ols steuersporenden Anlogen, so ist ein

enger, innerer Zusommenhong mit seiner steuerberotenden Tötigkeit

zwor nicht in gleicher Weise offensichtlich, sondern für ieden Einzelfoll

nöher dorzulegen. Er konn sich insbesondere dorous ergeben, doß der
Beroter o ufg ru nd sei ner foch lichen Tötig keit Mog I ich keiten zu g ü nstigen

Vermögensonlogen kennt, die wirtschoftlich gerode dem Mondonten in

seiner besonderen Loge nützen können.

Einerousdrücklichen Froge des Mondonten odereinerentsprechenden
Berotungspflicht des Anwolts bedorf es dozu nicht notwendigerweise.
Vielmehr ist ein enger, innerer Zusommenhong schon donn zu beiohen,
wenn sich ein wirtschoftlich denkender, die lnteressen seines Mondonten
umfossend berüclsichtigender Rechtsonwolt oufgrund der Erörterung

der Einkommens- und Vermögensverhöltnisse im Rohmen des erteilten

Auftrogs herousgefordert fühlen dort, zvr Vermögensonloge zu roten.

Denn $ 5l BRAO soll den Rechtsonwolt dovor bewohren, durch die Fol-

gen berufstypischer Risiken in nicht überschouborer Weise ouf unonge-
m esse n I o n g e Zeit wi rtsch oftl ich bed ro ht zu werd e n IBGHZ 94, 380, 387
m.wN. : Gl32/85). Ein solches berufstypisches Risiko verwirklicht sich

bereits, wenn ein ouch fremdnützig denkender Rechtsonwolt oufgrund

fost6.000 DM reolistisch und die Mutter des Klögers ouf hierous sich erge-

bende Zweifel hinzuweisen wor.

2. Nicht veriöhrte Ansprüche des Klögers kommen weiter unter folgenden
beiden Gesichtspunkten in Betrocht,

o) Der Klöger hot behouptet, der Beklogte hobe seiner Mutter erklört, er

wolle persönlich für die Rückzohlung des lnvestitionsbetroges hoften.

Dos Londgericht hot noch Beweisoufnohme eine solche selbstöndige
Gorontieverpflichtung des Beklogten nicht für bewiesen geholten. Dos

Berufungsgericht hot dozu - gemöß seinem Ansotz folgerichtig - nicht

Stellung genommen. Dies wird es nochzuholen hoben. Soweit es die
Beweise onders würdigen will ols dos Londgericht, wird es die Zeugen

erneut vernehmen müssen.

b) Ferner ergibt dos Vorbringen des Klögers eine Hoftung des Beklogten

ous $ 826 BGB.

Der Klöger behouptei, der Beklogte hobe J. schlechte Vermögensloge
gekonnt und diesem gegen Provisionen lnvestoren vermittelt. Er hobe

ous eigener lniiioiive die Mutter des Klögers ongesprochen und ihr

die lnvestition wider besseres Wissen ols erstrongig obgesichert und

risikolos geschildert. Uber dos Sonierungsbedürfnis J. hobe er bewu$t
nicht oufgeklort. Nimmt mon hinzu, doß der Beklogte bei derortigen
Erklörungen besonderes Vertrouen ols Fochberoter für sich in Anspruch

genommen hötte, so wöre die Voroussetzungen einer vorsöizlichen
sittenwidrigen Schödigung erfullt.

Der Beklogte bestreiiei diese Vorwürfe. Dos ist erheblich, weil ihm

gemöß seiner Dorstellung nicht einmol eine leichtfertig folsche Berotung

zur Lost fAllt. Donoch hot er ongenommen, J. hobe sich nur vor-

übergehend wegen einer Pflichtzur Nochentrichtung von Umsoizsieuer

in einem Liquiditötsengpoß befunden, doch seien J. mittelfristige

Gewinnoussichten günsiig gewesen. Auf dos Sonierungsbedürfnis J.

sei die Mutter des Klögers hingewiesen worden. Zudem hobe er,

Beklogter, die zweitrongige Grundschuld, die dos von der Mutter des

Klögers gewöhrte Dorlehen vereinborungsgemöß obsichern solltg ouf-

g ru nd eines vorl iegenden Sochversiö ndigen g utochtens o ls wertho ltig

ongesehen. Soweit der Vorwurf der Sittenwidrigkeit unter Umslönden

ouch ouf ein grob fohrlössiges, gewissenloses Verhohen gestützt wer-

den konn, genügt es dozu iedenfolls nicht, wenn der Beklogte die Zuver-

lössigkeit des Gutochtens nicht überprüft ß. o. I bl hot.

Ein unter diesem Gesichtspunkt begründeter Schodenersotzonspruch
des Klögers veriöhrt gemöß S 852 Abs. I BGB erst in dreiJohren von dem

Zeitpunkton, in welchem derVerleiztevon dem Schoden und der Person
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des Ersotzpflichtigen Kenntnis erlongt. Kenntnis vom Schoden hötte die Mutter
des Klögers nichtschon zu Johresonfong 1984 gehobt, ols die erste, vertroglich
geschuldete Zinsrote nicht gezohlt wurde. Vielmehr kennt der Geschödigte
seinen Schoden erst, wenn er mit einem Ausfoll seines Anspruchs oder eines
Teiles dovon rechnet. lnsoweit könnie hier ouch ein Vertrouen der Mutter des
Klagers erheblich sein, doß sie durch die Grundschuld in vollem Umfonge
gesichert sei. Der insoweii dcrlegungsbelostete Beklogte hot nicht vorgetro-
gen, doß die Mutter des Klögers vor dem 22.9.1984 ihren Schoden in vorbe-
zeichnetem Sinne erkonnt hobe. Vom 22.9.1987 on hoi der Beklogte sodonn
durchgehend ouf die Erhebung der Veriöhrungseinrede verzichtet. Zudem
wöre in diesem Zusommenhong ouch $ 852 Abs. 2 BGB zu beochten.

Ein Vertrogsverhöltnis gemöß S 5l BRAO setzt iedoch nichtvorous, doß die
Rechtsberotung in iedem Einzelfolle den überwiegenden Umfong der
gesomten Anwoltstötigkeit ousmochen müßte. Vielmehr ist bei einer um-
fossend ongelegten Tötigkeit des Beroters und bei Fehlen einer besonde-
ren Porteivereinborung entscheidend, wo noch dem Willen der Beteiligten
der Schwerpunkt der vertroglichen Verpflichtungen liegen soll. Dieselbe
Abg renzu n g ist letztl ich moßgebl ich dof ü r, welchen Veriö h ru n gsvorsch rif-
ten die Tötigkeit eines Mehrfochberuflers unterstellt wird (vgl. BGHZ 83,
328, 332 : Gl14 /A; 102, 220, 223 : G I BB, 55; BG H, U rt. v. 25. 3.19 87 - lY o
ZR 250 /B 5, Gl 87, I 82 : WM 19 87, 928, 929 ; G röf e / Lenzen / Ro i n er; Steu e r-

beroterhoft'ung 2. Aufl. Rdn. 869). Ein Anwoltsvertrog konn desholb zugleich
ondersortige Moßnohmen umfqssen, folls sie in einem engen inneren
Zusommenhong mit einer rechtsberotenden Tötigkeit stehen und iedenfolls
ollgemein ouch Rechtsfrogen oufwe#en können {vgl. BGHZ 18,340,346;57,
53,55 f; BGH, Urt. v. 14.6.1962 - Vll ZR 258/60, VersR 1962, BOl, BO2; v.

16.2.1977 - lV ZR 55/75,WM1977,551,552 unter l).

b) Die Anlogeberotung konn in diesem Sinne Rechtsfrogen umfossen. Dos gilt
ollgemein dofua ob dos Anlogemodell rechtswirksom und onlegergünstig
ousgestoltet ist. Vor ollem stellen sich rechtliche Probleme oft - und gerode
im vorliegenden Folle - im Hinblick ouf die Sicherheiten für lnvestitionen,
olso dohin, ob eineAbsicherung geboten wird, die ous rechtlicher Sicht dos
Risiko des An legers o ussch ließt oder verrin g ert. Von der Art der Tötig keit her
konn desholb dieAnlogeberotung ollgemein ouch zum Gegenstond einer
Rechtsberotung werden (vgl. fur die treuhönderische Verwoltung von Ver-
mögensbeteilig u n gen d u rch einen Rechtso nwo lt BGIZ 120, 157, 159 +1.

c) Die Mutter des Klögers hotfe den beklogten Fochonwoltfür Steuerrecht mit
der Berotung in steuerrechtlichen Frogen onloßlich eines Erbfolles sowie mit
der Erteilung von ollgemeinem Rechtsrot im Zusommenhong mit der
Betriebsfortf ü h ru n g beo uftro gt. Auch Steuerberotung gehört zum typischen
Berufsbild des Rechtsonwqlts. Noch $ 3 Abs. i BRAO ist er der berufene
unobhöngige Beroter und Vertreter in ollen Rechtsongelegenheiten .9 42 o
Abs. 2 BRAO hebt dos Steuerrecht ols Gebiet für den Erwerb besonderer
Kenntnisse durch den Rechtsonwolt hervor. $ 3 Nr. 2 StBerG stellt zudem
kloq, doß Rechtsonwölle zur geschöftsmößigen Hilfeleistung in Steuer-
sochen befugt sind. Die Porteien bezweifeln desholb mit Recht nicht, doß
der Beklogte insoweit vertroglich ols Rechtsonwolt iötig wor.

d) Die Anlogeberotung stond gemöß den Behouptungen des Beklogten in

einem engen inneren Zusommenhong mit der spezifischen Anwolts-
tötigkeit. Donoch hotte der Beklogte durch seine rechtliche Berotung
erfohren, doß die Mutler des Klögers cufgrund von Lebensversicherungen
einen gröfleren Geldbetrog erholten hotte, den sie erst in einigen Johren
furdie Erbouseincndersetzung benötigen würde. Sie sproch den Beklogten

t

Singulorzulossung
- EG-Anwölte
(BGH, Beschl.v.29.lll993 - AnwZ (B) 36/93 -
BRAK-Mifl. 94,461

Aus den Gründen:

ll. Dos Rechtsmittel ist zulössig ($ 42 Abs. I Nr. 4, Abs. 4 BRAO), hot iedoch in

der Soche keinen Erfolg. Der Senot hot in einem dos OLG C. betreffend.en
Fcll entschieden, doD die Singulorzulossung beim OLG ouch unter Berück-
sichtigung derZunohme derZohl der sog. Misch-Sozietöten nichtols unge-
eignetes oder unverholtnismoßiges Mittel zur Erreichung der von $ 25
BRAO ongestrebtenZieleonzusehen und desholb ouch heute noch verfos-
sungskonform sei (Beschl.v. 13.4.1992 - AnwZlBl14/92, BRAK-Mitt. 1992,

169:4nwB1.1992,389; so ouch BVerfG, Kommerbeschl. v.]3. 7.1993 - I BvR

867/92, BRAK-Mifi. 1993, 1761. Auf die Gründe dieses den Beteiligren
bekonnien Beschlusses wird verwiesen. Dos Vorbringen des Ast. gibt dem
Senot keinen An loß, vo n der dort vertretenen Auffossu n g a bzuweichen. lns-

besondere kommt es für die rechtliche Beurteilung nicht dorouf on, ob om
Sitz des OLG - wie in C. - kein LG eingerichtet ist oder ob dies - wie in D. -
der Foll ist. Dorouf hot der EGH zutreffend hingewiesen. .....
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hot ihr in Höhe von 224.572,34 DM nebst Zinsen siottgegeben. Dogegen
richtet sich die Revision des Beklogien.

Aus den Gründen:

Dos Rechtsmitiel hot Erfolg.

Dos Berufungsgericht hot ousgeführi' Der Mutter des Klögers hobe ein Scho-

denersotzonspruch wegen Schlechterfüllung vertroglicher Nebenpflichten
ous einem mit dem Beklogten bestehenden Beroiungsvertrog im Hinblick ouf
die ,,Anlegung" von 200.000 DM zugestonden. Der Beklogte oder sein

,,Steuerbüro" sei zu iener Zeit f ür die Mutter des Klögers im Zusommenhong mit

einem möglichen Weiterbetrieb des von ihr ererbten Unternehmens tötig
gewesen. Der Beklogte hobe in Kenntnis derwirischoftlichen Verhöltnisse J. zur

lnvestition zugeroten, ohne zugleich mitdergebotenen lntensitöt{üreine erfor-

derliche und zugesogte Sicherheit zu sorgen. Deroriige Ersotzonsprüche ver-

iöhrien erst in 30 Johren.

Soweit dos Berufungsgericht cnnimmt, der Beklogte hobe mit der Mutter des

Klögers einen Vertrog zur Berotung über die lnvestition von 200.000 DM
obgeschlossen, werden in der Revisionsinstonz mii Recht keine Rügen erho-

ben. Ansprüche ous einem deroriigen Vertrog sind iedoch noch dem Vorirog
des Beklogten - mit dem sich dos Berufungsgericht insoweit nicht befoßt hot

und der desholb für dos Revisionsverfohren zugrunde zu legen ist - veriöhrt
l\222Abs.l BGB).

Gemöß $ 5l BRAO veriöhrt der Anspruch des Auftrcggebers cuf Schodener-

sotz ous dem zwischen ihm und dem Rechtsonwolt bestehenden Vertrogsver-

holtnis in drei Johren von dem Zeiipunki on, in dem der Anspruch entstonden

ist, spötestens iedoch in dreiJohren noch Beendigung des Aufirogs.

l. Die Vorschrift ist im vorliegenden Folle onzuwenden, weil die Beroiung im

Rohmen eines Anwoltsdienstvertroges (Sg 625, 6ll BGB) erfolgte.

o) Allerdings isi unter einem,,Vertrogsverhöltnis" im Sinne des $51 BRAO

nur ein solches zu verslehen, in welchem der Anwolt gemöß $ 3 Abs. 1

BRAO ols Beroter und Vertreter in Rechtsongelegenheiten tötig wird
IBGNZ 4 6, 268, 270 fI ; 53, 394,3 96; BG H, U n. v. 29. 6. 1972 - V ll 7R184 /
Zl, VersR 172,1052,.l053 unter ll 1; Jessnitzer, BRAO 5. Aufl. $51 Rdn. l).

Bei der Anlogeberotung stehen normolerweise niiht Rechtsfrogen, son-

dern wirtschoftliche Zweckmößigkeiten im Vordergrund; sie unterliegl
eigenen Regeln.

Der Ast. meint, doß LG-Anwölte genouso gut wie OLG-Anwölte in der Loge

sind, Berufungsprozesse sochgerechizu führen.Auf diese Frcge kommtes nichi

enischeidend on. Denn der Ausschließlichkeitsgrundsqtz des $25 BRAO

beruht moßgeblich nicht dorouf, doß die bel einem OLG zugelcssenen RAe

von ihrerAusbildung oder Berufserfohrung her iuristisch besser quolifiziert sind

ols die beieinem LG zugelossenen RAe. DerVorschriftdes $ 25 BRAO liegtviel-

mehr der Gedcnke zugrunde, doß es der Rechtspflege förderlich ist, wenn in

den vom Streitwerf herousgehobenen zivilrechtlichen Berufungsverfohren

nicht der erstinstonzliche, sondern ein onderer RA, der mit der Rspr. des

OLG vertrout ist, den Prozeßstoff unbeeinflußt durch den Gong des erstin-

stonzlichen Ve#ohrens neu beurteilt.

Unrichtig ist ouch die Auffossung des Bf., Anwölte ous EG-Porinerlöndern

unterlögen dem Ausschließlichkeitsgebot des $ 25 BRAO nicht. Der Senot hot

bereiis in dem eingongs erwöhnten Beschl. v. 13.4. 1992 aul die Regelung des

$ 3 Abs. I Sotz 3 RADG hingewiesen. Donoch dürfen EG-Anwölte in Beru-

fungssochen vor den Zivilsenoien der OLG, fur die der Grundsctz des $ 25

BRAO gilt, (im Einvernehmen mit einem dort zugelossenen RA) nur ouftreten,

wenn sie nicht im ersien Rechtszug Prozeßbevollmöchtigte woren.

Kon ku rsverwo lterhoft u n g
- Sicherungsgut

- Zohlung durch Bürge
(BGH, Urt.v. 2.12.1993 - lX ZR 241/92 - VersR 1994,2271

Leitsotz:

Fuhrt der Konkursverwolter pflichtwidrig Erlöse ous der Veröußerung von

Sicherungsgutnichton den Sicherungsnehmerob,so stehtdessen Schodener-

sotzonspruch grundsötzlich nicht enigegen, doß ein BÜrge die gesicherte For-

derung beglichen hot.

Aus den Gründen:

Dos Berufungsgerichi hot eigene Schodenersotzonsprüche der Klöger zu

Unrecht mit der Begründung obgelehnt, infolge der Zohlung des Bürgen fehle

es on einem Schoden. Revisionsrechtlich istzu untersiellen, doß bis zurZohlvng
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durch den Bürgen Schodenersotzonsprüche gegen die Beklogien be-
stonden, weil dos Berufungsgericht insoweit Festsiellungen nicht getroffen
hot. lnfolge der Bürgenzohlung konnten derortige Ansprüche nicht ent-
follen.

Leistu n gen D ritter o n den Geschöd igten entlosten den Schöd ig er n u r, wen n
dies bei einerwirtschoftlichen und rechtlichen Wertung der bezogenen Lei-

stungen der lnieressenloge entspricht (vgl. BGHZ21,ll2 [ll9]:Ve rsR56,437
l439ll. Es sollein gerechterAusgleich zwischen den beieinem Schodenfoll
widerstreitenden I nteressen herbeig ef ü h rt werden. Der Geschöd igte do rf
nicht bessergestellt werden, ols er ohne dos schödigende Ereignis stünde.
Andererseits sind nicht olle durch dos Schodenereignis begründeten Vor-
teile schodenmindernd zu berücksichtigen, sondern nur solchg deren
An rech n u ng m it dem ieweil ig en Zweckdes Ersotzo nspruchs ü berei nsti m mt
und den Schödiger nicht unongemessen entlostet (vgl. BGHZ 91, 206
1209l.l;91,357 [363]:VersR 84, 936193A; BGH v.16. l. 1990 - Vl ZR 170/Bq

-VersR 90,49514961;v.22.6.1992-llZRlTB/g)- BGHR BGB g 249 -Yor
teilsousgleich lB : VersR 93,11121],.

Die Anrechnung von Leistungen Dritter ous Anloß eines Schodenfolls
kommt nicht in Betrocht, wenn dos Gesetz - wie im Versicherungs- oder
Beomtenrecht - den Ubergong der Schodenersotlorderung ouf den
Leistenden onordnet (vgl. Polondt/Heinrichs, BGB 52 Aufl. Vorbem. vor
5 249 Rdn. 132 {+.1. Eine Anrechnung scheidet ferner ous, wenn der Ge-
schodigte verpflichtet ist, dos oufgrund seines Schodenersotzonspruchs
Erlongte in Höhe der von dem Dritfen - sei es freiwillig, sei es oufgrund
Gesetzes - erbrochten Leisiungen on diesen obzuführen oder ihm den
Schodenersotzonspruch obzutrefen (vgl. BGH v. lB. 10. lgBB - VIZR 223/87
- Vers R 89, 54 [55]; v. 25. 2. 1992 - V I ZR 44 /91 - Vers R 92, 829 [830] : N JW
92, 1556 11554 ; W. Th iel e AcP 167 l19bV, 193 l2t4lt.
Donoch ist ouch im Streitfoll der Zohlung des Bürgen eine schodenmin-
dernde Bedeutung nicht beizumessen. Dem Bürgen stehtgegen die Klöger
ein Anspruch ouf Abtretung ihres Schodenersotzonspruchs oder - noch
dessen Erf üllung durch die Beklogte - ouf Auskehrung der on sie gezohlten
Betrögezu. Hötte derBürgeon die KlögerzveinerZeitgeleistet, ols sie noch
Eigentümerin der ihr von der Gemeinschuldnerin zur Sicherung übertroge-
nen Gegenstönde wor, wöre sie beim Fehlen einer entgegenstehenden
Abrede m it der Gemeinsch u ld nerin entspreche nd 95 774, 412, 401 BG B ver-
pflichtet gewesen, ihm dos Sicherungseigentum zu verschoffen (vgl. BGHZ
ll ,41 [43] m.wN.l. Soweitsich im Konkurs des Sicherungsgebers dos Siche-
rungseigentum noch derVerwertung des Guts durch den Konkursverwolter
in einem Absonderungsrecht om Erlös, einem Anspruch gegen die Mosse
ouf Auskehrung des Erlöses oder - bei schuldhofter Pflichverleizung - in

3. Die Veriöhrung des Schodenersotzonspruchs wegen nochteiliger Anlo-
geentscheidung beginnt mit der unwiderruflichen rechtlichen und totsöch-
lichen Unvermeidborkeit des Schodens.

4. Die Pflicht zur Belehrung über eigenes fehlerhoftes Verholten und die Ver-

iöhrung des Regreßonspruches entföllt, wenn der Mondont im Hinblick ouf
die Regreßfroge onwoltlich beroten wird oderersichere Kenntnis überden
Schodenersotzonspruch und die Veriöhrung erlongt hot.

5. Der Veriöhrungseinrede steht der Gesichtspunkt von Treu und Glouben
nicht entgegen, wenn der Anwolt z. B. den geschödigten Mondonten
weiter betreut.

Totbestond:

Der Klöger verlongt ous obgetretenem Recht seiner Mutler vom Beklogten,
einem Fochonwolt für Steuerrecht, Schodenersotz wegen nochteiliger Emp-
fehlung einer Vermögenso n loge.

Der Beklogte beriet die Mutter des Klögers etwo von Anfong l9B3 on in steuer-
rechtlichen Frogen, die onloßlich einer Erbschoft sowie bei der Fortf ührung der
gewerblichen Tötigkeit des Erblossers ouftroten. Durch Hinweis des Beklogten
und/oder seines domoligen Mitorbeiters L. wurde die Mutter des Klögers ouf
eine lnvestitionsmöglichkeit oulmerksom, mit welcher der Anlogeberoter J.

seine wirtschoftliche Sonierung onstrebie und eine Gewinnbeteiligung, min-
destens ober Johreszinsen von 10,4 bis 13,10/o versroch. Am 9./lO. Juni l9B3
schlo{J die Mutter des Klögers - unter Mitwirkung des Beklogten oder L.s -
einen lnvestitionsvertrog mitJ. ob, dem sie doroufhin ein Dorlehen von 200.000
DM gewöhrte.

Der Beklogte ließ sich von den Eheleuten J. unter dem Dotum ,,13.6.19A" teu-
hönderisch zu r Sicherung des Rückzo h lungsonspruchs der Mufter des Klögers
eine Eigentümer.Briefgrundschuld über 250.000 DM obtreten. Dieser Grund-
schuld ging eine onderewegen eines Betrogesvon 1,4 Mio. DM zuzüglichZin-
sen im Ronge vor. J. geriet in Vermögensverfoll. Bei der Versteigerung des
Grundstücks im Sommer 1986 fiel die inzwischen on die Mutter des Klögers
weiter o bgetretene zweitro n g ige Gru ndsch u ld o us.

Mit Schreiben vom lB. 10. l9B5 verzichtete der Beklogte gegenüber der Mutter
des Klögers ouf die Einrede der Veriöhrung für die Zeit bis drei Monote noch
Absch I uß d es Zwo n g sve rsteig e ru n g sverfo h re n s 

,'23. 
9.l 986 ). Ab 22. 9.19 87 v er

zichtete der Beklogte weiter ouf die Veriöhrungseinrede ,,insoweit, ols nicht
bereits hinsichtlich evtl. SchodenersotzonsprücheVeriöhrung eingetreten sein
sollte'1

Mit der om 27.12.1989 eingereichten und om 
.l5.1.1990 

zugestellten Kloge
mocht der Klöger den von J. nicht zurückgezohlten Betrog zuzüglich Zinsen
geltend. Dos Londgericht hot die Kloge obgewiesen, dos Oberlondesgericht
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3. Hotte der Beklogte den Klöger in dem beschriebenen Umfong zu beroten,
trifft diesen nicht desholb, ein Mitverschulden, weil er weder in ErwögunQ
gezogen hot, über den Geschöffsonteil noch $ 5 der Sotzung zu verfügen,
noch doron gedocht hot, den Austritt ous der Gesellschoft eventuell bis
31.12.1990 zu verschieben. Vielmehr durfte sich der Kleger dorouf verlos-
sen, doß der Beklogte geprüft hotte,welche Moßnohmen seinen lnteressen
dienten, und ihn insoweit lückenlos oufgeklört hotte.

einem Schodenersotzonspruch gegen den Konkursverwolter fortsetzt
(vgl. Kuhn/Uhlenbruck, KO 10. Aufl. $ l2Z Rdn.ll m.w.N.), ist der Glöubiger
geholten, im Foll derZohlung des Bürgen diese Rechte onstelle des Siche-
rungseigeniums ouf ihn zu übertrogen.

Es besteht kein Grund, einen gegen den Konkursverwolter begründeten
Sch o denersotzo nsp ruch von d ieser U bertro g u n gsverpfl ichtu ng o uszu-

nehmen. Die Zohlung des Bürgen soll den Konkursverwolter nicht ent-
losten. Hötte dieser den Glöubigervor derZohlung des Bürgen ous dem
Erlös des veröußerien Sicherungsguts befriedigt, wöre der Bürge nicht in

Anspruch genommen worden. Hötte der Bürge vor einerVerwertung des
Sicherungsguts on den Glöubiger gezohlt und hotte dieser dos Eigentum

pflichtgemöfJ ouf den Bürgen übertrogen, stünde dem Bürgen bei schuld-
hofter Vedetzu n g des Sicheru n gseig entu ms oder Vereitel u ng der o n des-
sen Stelle getreienen Ansprüche ein eigener Schodenersotzonspruch
gegen den Konkursverwolterzu. Donn konn es diesem nichtzugute kom-
men, wenn der Bürge den Glöubiger erst noch der Begründung eines
Schodenersotzo nspruchs gegen den Kon ku rsverwo lter bef ried igt. Viel-
mehr bleibt der Schodenersotzonspruch des Glöubigers in vollem
Umfong bestehen.

Die Klögerin hot Schodenersotzonsprüche gegen die Beklogte bislong
nicht on den Bürgen obgetreten. Desholb konn sie Zohlung on sich ver-

longen (vgl. ouch BGH v. 10.3. l9B2 - VlllZR 3ll/80 - \^/M 82,4Ul4B4l;v.
25.2.1992-V\ZR44/91- VersR 92,829 [830]: NJW 92,]556 [552l. Dos
gilt um so mehr, ols sie noch ihrem Vorbringen mit dem Bürgen vereinbort
hot, den Anspruch im eigenen Nomen und ouf eigene Rechnung geltend
zu mochen. ....

Hoftung des Steueronwqhs
- Mehrfochberufler
- Veriö h ru n gsvo rsch rift

- Anlogeempfehlung
- eigene Geschöfte, Provisionsonnohme

- Treu und Glouben
(BGH, Urt.v. 27.1.1994 - lX ZR 195/931

Leitsotz:

Empfiehlt ein Rechtsonwolt in engem inneren Zusommenhong mit einer von
ihm ousgeübten rechtlichen Berotung p{lichtvridrig eine nochteilige Ver-

mögensonloge, so veriöhrt ein veriroglicher Schodenersotzonspruch des
Mondonten noch $ 5l BRAO in drei Johren.

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Steuerberotung gehörtzum typischen Berufsbild des Rechtsonwoltes; der
steuerberotende Nur-RA unterliegt $ 5l BRAO; istder RAzugleich Steuerbe-
roter greift $ 68 StBerG ein.

2. Ein Anlogeroi steht in engem inholtlichen Zusommenhong mit der Steuer-
berotung, wenn er ous der Sicht der Portei in diese,,eingebettef ist.

Hot der Rechtsonwolt Provisionen fur die onschließende Anlogeentschei-
dung des Mondonten erholten, besteht kein innerer Zusommenhong zwi-
schen Anlogerot und Steuerberotung.
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Sleuerberoterhoftung
- u n berechtigter U msotzsteuero usweis

- Nichtunternehmer

- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 25.2.1993 -13 U 223/9ll

und inwieweit ein ungünstiges Verhondlungsergebnis ihm gleichwohl
wegen unzureichender Beroiung in der Phose vor Ausspruch der Kundi-

gungen zuzurechnen ist.

Ergibt die Beweisouf nohme, doß der Beklogte ouch über den Zeitpunkt der
Kündigungserklörung hinous umfossend hötte beroten müssen, konn er
nichteinwenden, diese Leistung seiihm dodurch unmöglich geworden, doß
der Klöger die Verhondlungen unbedingt ollein hobe {ühren wollen - wos
im übrigen ebenfolls sireitig ist - und ihm ieweils nur die feriigen Verhond-
I u n gserg ebn isse m itg etei lt ho be. Die Verho nd I u n gen erstreckien sich bis zu r

notoriellen Beurkundung, durch die die Vereinborungen erst rechtsverbind-
lich wurden ($ 15 Abs. 3 GmbHG), über einen Zeitroum von mehr ols zwei
Monoten. Dos bisherige Vorbringen des Beklogien ergibt nicht, doß es ihm

unmöglich gewesen wöre, dem Klöger die geboiene Berotung zu erieilen
und dodurch den Gong derVerhondlungen zu seinen Gunsten zu beein-
flussen, wenn er ihn ouf die Notwendigkeit einer Besprechung hingewiesen
hötte. Der Beklogte hot nicht einmol behouptet, einen solchen Versuch

u nternom men zu ho ben. Er hot o uch nicht do rgelegi, welche Pu n kte des Ver'

hondlungsergebnisses erdomols ols bedenklich cnsoh und on welchen zur
Verbesserung der Stellung des Klögers geeigneten Rotschlögen er gehin-
dert gewesen sei.

2. Wenn es donoch zu den Pflichten des Beklogien gehörte, den Klöger dorin
zu beroten, welche Ansprüche ihm fur die Veröußerung seines Geschöfts-
onteils zustonden, wird dos Berufungsgericht zu beochien hoben, doß
zugunsten des Mondonten grundsötzlich die Vermutung gilt, er hötte dem
Anwqlt rechtzeitig die notwendigen lnformotionen erteih, wenn dieser seine

Berotungs- und Aufklörungspflichten sochgerecht wohrgenommen hötte
(Senotsuri. v.26.9.1991- IXZR'A2/90, Gl92,28 u. 58 : NJW 1992,2401.
Dobei hondelt es sich um einen Anwendungsfoll des Anscheinsbeweises,
so doß die Grundsötze des Senotsurteils v. 30. 9.1993 UXZR73/93 - G194,3
: NJW 1993,3259, z.V. in BGHZ bestimmt) zur Anwendung kommen.

Dieses Urteilwird dos Berufungsgericht ouch zu beochten hcben, wenn es

um die Froge geht, welches Ergebnis der Klöger in den Verhondlungen mii
sein en Mitgesel lschoftern erziell hötte, wen n er vo m Beklo gten u mfassen d

überdie Rechtsloge ins Bild gesetztworden wöre. Dobei isifürdie hypothe-
tische Siiuotion, mit der dos Recle Ergebnis verglichen werden muß, von
einer in ollen Teilen korrekien Pflichterfullung des Beklogten ouszugehen,
olso ouch einer Kündigung des Gesellschoftsvertroges mit beigefügtem
Originol derVollmochtsurkunde. Auf dercnderen Seiie dorf nicht unberück-
sichtigt gelossen werden, doß der Klöger eine gütliche Einigung cnsirebte,
eine gerichtliche Auseinondersetzu ng mit den übrigen Gesel lschofiern olso
mog lichst vermeiden wol lte.

Leitsötze (d.Verf.),

I . DerSteuerberofer muß die Ehefrcu des Mondonien - Gesellschofterin
der Mondontenfirmo - dorouf hinweisen, doß sie ols Nichtunterneh-
merin nicht berechtigt ist, Umsotzsteuer gesondert ouszuweisen (hier'

Socheinloge).

2. Der Veriöhrungsbeginn für den Umsotzsteuerschoden beginnt mit der
Ein reich u n g der U msotzsteuerio h reserklö ru n g.

Aus den Gründen:
t.

Die von der Klögerin erhobenen Schodenersotzonsprüche finden -
soweit zuerkcnnt - ihre rechtliche Grundloge in den Grundsötzen über
die positive Vertrogsverletzung. Ein Vertrog, durch den einem Steuer-
beroter die Wo hrneh m u ng der steuerlichen lnteressen des Auftroggebers
übertrogen wird, ist regelmößig ein Dienstuertrog, der eine Geschöfts-
besorgung zum Gegenstond hot (BGH NJW1992,307,308:G192, 591.
Cb die Porieien einen entsprechenden Diensfuertrcg geschlossen
hcben, bedorf letztlich keiner Entscheidung. Die Klögerin fiele ols ktinftige
Gesellschofterin in den Schutzbereich des zwischen diesem Unternehmen
und der Beklogfen bestehenden Steuerberotervertroges. Do dos Dienst-
vertrogsrecht keine gesetzlichen Gewöhrleistungsonsprüche kennt,
kommt im Folle der Schlechterfullung eine Hoftung wegen positiver
Vertro gsverletzu ng in Betrocht.

l. Der Steuerberoter hot seinem Auftroggeber von sich ous die bedeut-
sqmen steuerlichen Frogen, die beider Erledigung eines Auftrogs ouf-
touchen, dorzulegen und ihn überdie steuerlichen Folgen in Froge kom-
mender rechtlicher Gestoltungsmöglichkeiten zu belehren (BGH NJW-
RR 1992, lll0, llll : Gl1992, 209, 2121. Wird sein Rot - wie hier - im

Zusommenhcng mit der Einbringung von Gegenstönden in eine Kopi-
tolgesellschoft gegen die Gewöhrung von Gesellschoftsrechten ein-
geholt, so hot er zu beochten, doß derortige Socheinlogen umsotz-

a
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sei bereit gewesen, den Gesellschoftsonteil fÜr 150.000 DM zu erwerben.

Möglicherweise hötten die Mitgesellschofter den Ankouf obgelehnt, wenn

sie dofür ebensoviel trotz der Buchwertklousel hötten bezohlen mÜssen'

3. Wor der Verkehrswert des vom Klöger geholienen Geschöftscnteils inner-

holb von nur drei Johren ouf dos Sechsfoche des Nominolwertes gestie-

gen, hotte sich möglicherweise eine Siiuotion ergeben, in der es ihm nichi

iumutborwor, sich mit einerAbfindung von lediglich 25.000 DM zu begnÜ-

gen. Ob dies onzunehmen ist, höngt iedoch nicht ollein dovon ob, in wel-

ihem Verholtnis Bilonz- und Verkehrswert des Anieils zueinonder stehen.

Vielmehr müssen die gesomten Umstönde des konkreten Folles, insbeson-

dere die Mivirlarng des Ausscheidenden qn Aufbou und Erfolg des Unter-

nehmens, in die Betrochtung einbezogen werden {vgl. BGH, U*' v'

24. 5.1993 - I I ZR 36 /92, ZIP 1993, 1160, 116l; v. 20. 9.1993 - ll 7R104 /92, ZIP

1993,1611,1613). Die bisherige Dorstellung des Klögers zur Entwicklung der

Gesellschoft reicht {ür eine sochgerechte Abwög u ng der do noch moßgeb-

lichen Gesichtspunkte nicht ous; dorouf hötte ihn dos Beruf ungsgerichi hin-

weisen m üssen {S 139 ZPO}. Die ZurÜckverweisung gibt dem Klöger insoweit

Gelegenheit zur Ergönzung seines Vorbringens.

4. Zwor beruht ouch hier der dem Klöger entstondene Ncchteil zugleich ouf

einer eigenen Willensentschliefiung, weil er selbst die Vereinborung ous-

gehondelt hot. Sie ist oberwiederum der - hier zu unterstellenden - Pflicht-

verletzung des Bekloglen zuzurechnen, weil der Klöger mongels ousrei-

chender Belehrung nicht in der Loge wor, den lnholt des Auseinonderset-

zu n gsvertro ges d u rch rechtlich f u nd ierte Arg u mentotion zu sei nen Gu nsien

zu beeinflussen.

lll.

Hinsichtlich des den Abfindungsbetrog betreffenden Schodens ist die Soche

infolge fehlender Aufklörung der rechtlich erheblichen Totsochen nicht ent-

sch.idungsreif. Sie ist doher insoweit on dos Berufungsgerichi zurÜckzuver-

weisen. Dcbei mocht der Senot von der Moglichkeit des $ 565 Abs. I Solz2

ZPO Gebrouch. Für die neue Verhondlung wird ouf folgendes hingewiesen,

1 . Beweispflichtig für den Umfong des erteilten Auftrogs ist on sich der Klöger.

Der Beklogte hot iedoch eingeröumt, doß dos zunöchst erholtene Mondot
eine umfoisende Berotung in cllen mit dem Ausscheiden ous der Gesell-

schoftzusommenhöngenden Frogen zum Gegensiond hotie. Er behouptet

lediglich, dos Berotungsmondot sei mit Ausspruch der KÜndigungen been-

det worden. Do es insoweit dorum geht, ob der Klöger den Auftrog noch-

tröglich eingeschrönkt hot, steht dies zur Beweislost des Beklogien' Selbst

w"nn dem Beklogten dieser Beweis gelingen sollte, wird zu prÜfen sein, ob

steuerpflichtig sind. Dos gilt ollerdings nur, sofern der Gesellschofter

Unternehmer ist und er die Sccheinloge im Rohmen seines Unternehmens

leistet (Plückeboum/Molitzky, Großkommentorzum USIG, B. Aufl., gg l- 3

ustc, Rdn. 236 o). lm vorliegenden Foll hot die Beklogte, wie noch dem

Ergebnis der im Berufungsrechtszug durchgefÜhrten Beweisoufnohme

feststeht, den Rot erteilt, eine Rechnung Über die Veröußerung gebrouch-

terLostkroftwogen durch die Einzelfirmo on die Klögerin und eineweitere

Rechnung mit gesondertem Ausweis der Umsotzsteuer Über den ,lerkouf"
der Lostkroftwogen durch die Klogerin on die Firmo ouszustellen. Die

Befolgung des Rotes führte dazv, dofl dos Finonzomt die Klogerin durch

Bescheid vom 
'l4.12.1987 zur Zohlung von Umsotzsteuer in Höhe von

9.940 DM in Anspruch genommen hot. Sie wor nömlich nicht zur Aus-

stellung einer Rechnung mit gesondertem Ausweis der Umsotzsteuer be-

rechtigt, weil sie keine nochholtige unternehmerische Tötigkeit zvr Erzie-

lung von Einkünften qusÜbte. Die Klögerin, die ols beomtete Pödogogin

tötig ist, hot im Johre lgBZ lediglich zwei Geschöfte vollzogen, die umsoiz-

steuerrechtliche Relevonz hötten hoben können. Dos reicht ober nicht

ous, um sie ols zum gesonderten Ausweis der Umsotzsteuer berechiigte

Unternehmerin im Sinne des $ 2 Abs. I USIG bezeichnen zu können.

Desholb schuldet sie noch $ 14 Abs. 3 ustc den ousgewiesenen Betrog.

Diese Vorschrift enthölt einen Gefo hrdungstotbestond besonderer Art,

der eine unberechtigte Begebung von Rechnungen mit Steuernochweis

durch Nichiunternehmerverhindern soll, die zu einerVerkürzung des Steuer-

oufkommens dodurch führen konn, doß sich der Rechnungsempfönger

Vorsteuer erstotten loßt (BFH 881989,9731.

Die Behouptung der Beklogten, es sei der ousdrückliche Wunsch des

Ehemonnes der Klögerin gewesen, do0 die der Firmo erteilte Rechnung

die Mehrwertsteuer hobe ousweisen sollen, ist widerlegt. Der Ehemonn

der Klögerin hot bekundet, es sei bei der Unterredung mit der Beklogten

nicht geöußert worden, die Mehrwertsteuer zur Kopitolbeschoffung fÜr

die GmbH in der Rechnung der Klögerin ousweisen zu wollen. Die Firmo

hobe genug Geld gehobt. Der Senot hot keinen Anloß, der durch den

Eid bekröftigten Aussoge des Zeugen keinen Glouben zu schenken.

Anholtspunkte dofuq doß der Zevge sein gewiß vorhondenes lnteresse

om Ausgong des Rechtsstreits über die Verpflichtung zur wohrheitsge-

mößen Aussoge gesetzt hot, sind nicht ersichtlich. lnsbesondere konn die

Beweiswürdigung der Beklogten im Schriftsotz v.14.12.1992 die Gloub-

würdigkeit des Zeugen in den fur die Entscheidung des Rechtsstreits be-

deutsomen Punkten nichterschüttern. Die Froge, ob die Firmo liquidewor,

wird durch die Eröffnungsbilonz nicht beontwortet. Die Höhe der Soch-

einloge, domit ober zugleich die Zohl der einzubringenden Fohrzeuge,
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spielt im vorliegenden Rechtssireit keine Rolle. Die Unsicherheiten, die
hier bei der Vernehmung des Zeugen oufgetreten sind, reichen nicht
ous, um zweifel on der Richtigkeit des Kerns seinerAussoge oufkom-
men zu lossen. Der Zeuge gewinnt ober ouch desholb on Gloubwür-
digkeit,weilsich die Beklogte gegen die Klogeforderung longeZeit nur
mit rechtlichen Argumenten verteidigt hot, ln ihren Schriftsötzen vom
10.5.,19.6. und 17.9.1990 istvon dem vermeintlichen wunsch des Ehe-
monnes der Klögerin, die Rechnung on die Firmo mit einem gesonder-
ten Mehrwertsteuerousweis zu versehen, nicht die Rede. Diesen
Gesichtspunkt, der ous der sicht der Beklogten doch von entscheiden-
der Bedeutung gewesen sein müßte, hot sie erst in der sitzung des
Amtsgerichts Wuppertol v. ]5.3.]991 und sodonn im Schriftsotz v.

30. 4,1991 vorgebrocht.

Der Antrog der Beklogten, die Klögerin ols Portei zu vernehmen, ist
gemöD g 445 Abs. 2 zPo nicht zu berücksichtigen. Der senot hot noch
der durchgeführten Beweisoufnohme die Uberzeugung gewonnen,
doß dos Gegenteil der von der Beklogten behoupieten Totsoche
bewiesen ist.

2. Der Klögerin ist- entgegen derAnsichtder Beklogten - ouch ein Scho-
den entstonden. sie hot, wie bereits dorgelegt, die Lostkroftwogen
gegen.die Gewöhrung von Gesellschoftsrechten in die Firmo einge-
brocht. Die Bezohlung der Rechnung v.20.2.1987 - dovon ist oller-
dings sogor im Sochvortrog der Klögerin die Rede - wor obervon vor-
nherein nicht vorgesehen. Schon desholb konn die Klögerin den ous-
g ewiesenen Meh rweristeuerbetro g n icht fo rdern. Al lerd i n g s kon nte es
nur über die gesonderte Aufführung der Mehrwertsteuer zum beob-
sichtigten Vorsteuerobzug bei der Firmo kommen. Die Totsoche, doß in
der Eröffnungsbilonz die Umsotzsteuer unter den Possiven erscheint,
steht dem nicht entgegen. Doß es sich insoweit nur um eine Buch-
position hondelt, verdeutlicht die Erwöhnung der Umsotzsteuer in der
om 5.2.1987 gefertigten Eröffnungsbilanz, wöhrend doch die Rech-
nung über die ,!eroußerung" der Lostkroftwogen on die Firmo dos
Dotu m d es 20. 2. 1987 trögt. Die Klö g eri n wo r ü berd ies n icht berechtigt,
eine Rechnung mit gesondertem Ausweis der Umso rzsreuerzv erteilen.
Dervorgesehene Vorsteuerobzug durch die Firmo ist demgemöß ouch
gescheitert. wie die Beklogte bei dieser sochloge zu der Annohme
gelongen konn, die Firmo hobe den Umsotzsteuerbetrog dennoch on
d ie Klö gerin gezo h lt, bleibt u nerfind lich. selbst wen n o ber die Klö gerin
diesen Betrog erholten hötte, entlostete dos die Beklogte nicht. Noch
dem Scheitern des geplonten vorsteuerobzugs söhe sich die Klögerin
eine Bereicherungsonspruchs dieser Firmo cusgesetzt.

1160; v. 20.9.1993 - llzR 104/92,zlPl9g3,16ll). Diese Rechrsprechung, die in
den genonnten Urteilen prözisiert und ieilweise modifiziert wurdl, ist in
ihrem Ansotz nicht neu. Der Bundesgerichtshof ging schon in früheren Ent-
scheidungen dovon ous, doß die in der sotzung vorgesehene Begrenzung
der Abfindung ouf den Buchwert des Anteils dem ousscheidenden Gesell-
schofter im Einzelfoll nicht zugemutet werden konn und durch eine Treu und
Glquben entsprechende Regelun g zu ersetzen ist (vgl. BGHZ 6s,22, 29;
BGH, Urt. v. 29.5.1978 - llZR 52/77, NJW t9Z? t04;v.25.9. tgBO - I]ZR2IS/
79, ZIP 1981,75,76; v. 24.9.1984 - tt ZR 2Sb/83, NJW 1985, 192). Auch
im Schrifttum wird die Froge schon longe eingehend erörtert (vgl. Schlegel-
berger/Korsten Schmidt, HGB 5. Aufl. $ l3B Rdnr. 69 -78; Scholz/WesJer-
monn/ GmbHG B. Aufl. $ 34 Rdnr. 24 I; lJlmer NJW lgz? 81; Rosner NJW
1983,2905t.

Diese Möglichkeiten hötte der Beklogte von sich ous in seine uberlegungen
einbeziehen und dem Klöger gegenüber onsprechen müssen. Entgegen
der Meinung des Berufungsgerichts durfte der. Beklogte sich insoweit nicht
desholb possiv verholten, weil der Klöger ihm keine Angoben über stille
Reserven und den Verkehrswert seines Anteils gemocht hofi.e. Der Beklogie
konnte nicht erworten, doß der Klöger cls rechtlicher Loie die Bedeutung
dieser Punkte für den Abfindungsonspruch selbst erkennen werde. Dei
Beklogte hofie noch dem Vorbringen des Klögers den Auftrog erholten, ihn
in ollen mit dem Ausscheiden ous der Gesellschoft zuscmmenhöngenden
Frogen umfossend zu beroten. Dem Beklogien stond genügend Zeilzuryer-
fügung, sich in olle ouftretenden Rechisprobleme einzuorbeiien; denn dos
Mondotwurde ihm bereits Mifi.e Moilg8g erteilt. Erhötte doherwissen müs-
sen, unter welchen Voroussetzungen noch der domols veröffentlichten
höchstrichterlichen Rechtsprechung die Begrenzung des Abfindungsqn-
spruchs ouf den Buchwert nicht wirl<som wurde. Weiter wor er verpfliihtet,
dies dem Klöger im Ansotz oufzuzeigen oder ihn noch den insoweit wesent-
lichen Umsfönden, insbesondere stillen Reserven und dem Verkehrswert
des Anteils, gezielt zu frogen. Beides ist indes unstreitig nicht geschehen.

c) ln gleicher Weise hötte der Beklogte dem Klöger die in $ 5 Abs. 2 der Soiz-
ung für die Verfügung über Geschöftsqnteile vorgesehene Regelung erlöu-
tern müssen. Es ist verfehlt, ous der Toisoche, doß ein Gesellschofter weiß,
die sotzung enthölt zu dieser Froge eine Bestimmung, wie dos Berufungs-
gericht den Schluß zu ziehen,er hobe ouch deren inholtliche Regelung vlr-
stonden und könne sogor selbst beurteilen, ob sie im Folle des Ausschei-
dens ols möglicheAlternotive freigewöhltwerden kcnn. Zworsteht den übr-
igen Gesellschoftern noch $5 Abs. 2 ein vorrongiges Ankoufsrecht zu;
ihnen gegenüber ist der Kqufpreis moßgebend, welcher sich ouf der Grund-
loge der Bilonz der Gesellschoft errechnet. Mochen die Gesellschofter
indessen von diesem Recht keinen Gebrouch, konn der Koufpreis mit einem
Dritten freiousgehondeltwerden. Der Klöger hot behouptet, ein lnteressent
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subsiontiiert behouptet, gerode oufgrund der Schwierigkeiten, die sich

infolge der Zurückweisung der Kundigung für ihn ergebert ltullett, eirre

niedrigereAbfindung für seinen Gesellscho{iscnteilverlongt und okzepiiert

zu hoben. Vielmehr mocht er geliend, insoweii zu gering cbgefunden

worden zu sein, weil der Beklogte es versöumt hobe, ihn hinsichtlich der

Abfindungsregelung ($$ ? 6 Abs. 2 der Sotzung) sowie der Moglichkeit,

seinen Anteil zu veröußern, in der erforderlichen Weise oufzuklören. Der

Klöger führt demnoch diesen Schoden ouf eine ondere Ursoche, einen

Berotu ngsfeh ler des Beklogien, zu rück.

2. Dos Berufungsgericht ist zugunsien des Klögers dovon ousgegongen, er

hobe den Beklogten umfossend beouftrogt, ihn in ollen mit seinem Aus-

scheiden ous der GmbH zusommenhöngenden Frogen zu beroten.

Unier dieser Voroussetzung ist dos Vorbringen des Klögers - dos in der

Revisionsinstonz mongels onderweitiger totrichterlicher Fesistellungen

zugrundezu legen ist- geeignet, den geltend gemochten Anspruch ieden-
folls dem Grunde noch zu rechtfertigen. Dos Berufungsgericht gelongi zu

einer rechtsfehlerhoften Beurteilung, weil es dle Pflichten nicht erkenni, die

dem Beklcglen zur Wohrung der berechtigten lnteressen des Klögers in

diesem Bereich oblogen.

o) Der Beklogie hotte zunöchst die in $ 6 Abs. 2 des Vertroges entholtene

Abfindungsklousel rechtlich zu würdigen und in ihrer Bedeutung dem Klö-

ger zu erlöutern. Dem Beklogten isi ollerdings dorin zu folgen, dofl die dort

vorgesehen e Auszo h I u n g des bi lo nzm öfl igen Wertes des Geschöfiso ntei ls

eine sogenonnte Buchwertklousel dorstellt, die die VergÜtung des ous-

scheidenden Gesellschofters ou{ den cnteiligen Erfolgsbilonzweri unter

Ausschluß der stillen Reserven und des Firmenwertes begrenzt (vgl.

Hochenburg/Ulmer, GmbHG B. Aufl. $ 34 Rdnr. 81; Rosner NJW 1983,

2905,29061. Diese Feststellung konn dei Senoi im Wege oblektiver, om

Sotzungsinholt ousgerichieter Auslegung selbst treffen (vgl. BGHZ 14,25,

36 ; 27, 297, 3OO ; BG H, U rt. v. 19. 12.1991 - ll ZR 58 /91,W M 1992, 264, 266 tl.

Ei ne sol che gesellschoftsvertro gliche Besch rönkun g des Abfindungsrechts

ist grundsötzlich zulössig (BGHZ 116, 35? 368).

b) Der Beklogte hötte ober bei einer enisprechenden Erlöuterung nichi ste-

henbleiben dürfen.

Eine Ab{indungsklousel, die eine unier dem wirklichen Anteilswert liegende

Ve rg ü tu n g vo rs ie ht, ko n n u n c nwe n d bo r sei n, wen n weg e n d e r seit d e m Ver-

trogsschluß eingetretenen Anderung der Verhöltnisse dem Ausscheiden-

den dos Fesiholten cn dieser Regelung nichtzugemutetwerden konn. Die

Abfindung ist donn onderweitig unter BerÜcksichtigung der verönderten

Verhöltnisse und des wirklichen oder mutmoßlichen Willens der Vertrogs-

schließenden festzusetzen (BGH, Urt.v.24.5.1993 - ll ZR 36/92,ZlP 1993,

3. Die mii dem Schriftsotz v.25.1.1993 geliend gemochten Schoden-

betröge in Höhe von insgesomt 1.265,54 DM konn die Klögerin doge-
gen nicht beonspruchen, nochdem die Beklogte im Verhondlungs-

termin v.28.1.,1993 die Einrede derVeriöhrung erhoben hot.

Noch $ 68 SIBG veriöhrt der Anspruch des Auftroggebers ouf Scho-

denersotz ous dem zwischen ihm und dem Steuerberoier bestehenden

Vertrogsverhöltnis in drei Johren von dem Zeitpunkt on, in dem der
Anspruch enistonden ist. Auf die Kenntnis des Geschodigten von der
Pflichverletzung kommt es nicht on (BGH NJW 1992,2766,2767 :
G|92,311). Angesichts des Geföhrdungstotbestondes des $ 14 Abs. 3

USIG wor der Ersotzonspruch hier spötestens entstonden, ols die Klö-

gerin om 20.8.1987 die Umsotzsteuer-Johreserklörung fÜr l9BZ beim

Finonzomt einreichte. Die om 21.8.1987 in Gong gesetzte Veriöhrungs-

frist endete mitAblouf des 20. B. 1990, sie isiweder unterbrochen, noch

gehemmtworden. lm Zeitpunkt derZustellung der Klogeerhöhung om

27.1. 1993 wo r d e r weite rg e h e n d e Sc h o d e n e rsotzo n s p ru ch veri ö h rt.

Der Klögerin stehen die geltend gemochten 1.265,54 DM ouch nicht

desholb zu, weil die Beklogte es unferlossen hct, ouf die drohende
Veriöhrung noch $ 68 SIBG hinzuweisen. Diese Unterlossung versogt

dem Sieuerbercter im Folle derVeriöhrung des Primöronspruchs über

den ,,sekundören" Ersotzonspruch die Veriöhrungseinrede nuI soweit

der Veriöhrungseintrift ouf der Verletzung der Hinweispflicht beruht
(BGH MDR 1985,565). Hierwor die Klögerin ober bereits im Juli l9BB,

olso vor Ablouf der Veriöhrungsfrist des Primöronspruchs onwoltlich
beroten, wie dos Schreiben der Rechtsonwölte v.29.7.]988 on die

Beklogte belegt. Ein Belehrungsbedürfnis der Klögerin hot doher nicht

bestonden.
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Steuerberoterregreß
- Schoden

- rechtswid rige Vorteile
(OLG Munchen, Urt.v. 22.12.1993 - 7 U 6331/91, n. rkr. - StB 94, ll0)

Leitsotz:

Ein Steuerberoter ist nicht verpflichtet, seinem Mondonten einen Vermö-
gensvorieil zu verschoffen, der diesem noch mcieriellem Recht nicht zuge-
sionden hotte.

Zum Sochverholt:

Die Klögerin, ein im Zonenrondgebiet gelegenes Unternehmen der,,R"-
G ru ppe, verl o n gt von d er Beklo gten, ei ner Wi rtschoftsprüfer- u nd Steuer-
beroterg esel lsch oft, Sch o d enersotz weg en u n richtig er steu erl icher Berc -
tung. Sie mocht, ouch ous obgetretenem Recht der Firmo EGmbH, einem
weiteren Unternehmen der,,R"-Gruppe,3.658.514,- DM geltend ols 30 %
des ihr insgesomt wegen zu hoher Gewinnversteuerung entstondenen
Zinsschodens. Sie leitet die Ansprüche ous vier Komplexen her, nömlich
ous der in den Johren l9B3 bis 1987 unterlossenen Bildung von steuer-
freien Rücklogen noch dem Zonenrondförderungsgesetz (zRFG)

13.676.216,- DM) und ous unterbliebenen Rückstellungen wegen drohen-
der Verl uste o us Verko ufs ko ntro kten (,l.139.314,- DM ), Prod uzenten hoftu n g
6.662.668,- DM) und Umweltschutzverpflichtungen (216.038,- DM).

Gegenstond des Berufungsverfohrens ist ollein der ersie Punkt, nömlich
die unterbliebene Bildung von Rücklogen noch dem Zonenrondförde-
rungsgesetz.

Zv der Froge der Rücklogen noch dem ZRFG hot die Klögerin vorgetro-
gen, die Beklogte hobe ein umfossendes Mondot zur Berotung in ollen
steuerlichen Frogen gehobt. Es sei in den Johren l9B3 bis einschließlich
l9BZ keine steuerfreie Rückloge noch dem ZRFG gebildet worden, ob-
wohl dessen Voroussetzungen vorgelegen hötten bzw. ongesichts groß-
zügiger Proxis entsprechende Antröge genehmigt worden wören. Deror-
tigen Antrögen sei in oller Regel entsprochen worden, wie etwo der Foll
der T zeige.lnsbesondere sei in Boyern die l9B5 ous dem ZRFG gestri-
chene Prosperitötsklousel nicht ongewondi worden, wonoch ($ 3 Abs. 4
bzw. Abs. 3 ZRFG) d ie fro g I ichen Verg ü nstig u ngen bei U nterneh men n icht
in Befrocht komen, deren Ertrogs- und Vermögensloge nochholtig so

Für den Beklogten wor noch Zurückweisung der Kündigung wegen fehlen-
der Vollmochtsurkunde klor ersichtlich, welchen Fehler er begongen hotte.
Er hötte den Klöger doher von sich ous über die nunmehr entstondene
Situotion eingehend belehren und ihm Moßnohmen vorschlogen müssen,
die geeignet woren, die drohenden Nochteile obzuwenden. Dos hot er
unstreitig nicht geton. DerAnwolt, der selbst oufgrund des Vertroges gebo-
tene Hcndlungen pflichtwidrig unterlossen hot, konn seinem Mondonten
grundsötzlich nicht entgegenholten, dieser hcbe es versöumt, seinen Rot
einzuholen (vgl. Senotsurt.v.29.4.1993 - lX ZR 101/92; Gl 93,260: NJW
1993,2045,20471.

4. Da die Soche insoweit keiner weiteren Totsochenfestsiellunqen bedorf, ist
unter Au{hebung des ongefochtenen Urteils die Berufung ä", Beklogten
gegen die Entscheidung des Londgerichis zurückzuweisen ($565 Abs. 3
Nr. iZPO).

il.

Dos Berufungsgericht sieht ouch den Anspruch ouf Zohlung von l25.ooo DM
ols unbegründet on.

Zwor sei die Ku ndig ung, wenn die Voll mochtsu rku nde hobe beigefügt werden
müssen, noch $ 174 Solzl BGB unwirksom gewesen. Dem Klöger hötte sich in
diesem Folle oberdie MöglichkeiteinerVeröußerung desAnteils noch $ 5 Sotz
2 der sotzung geboien. Dovon hobe der Klager noch Sochloge bewußt kei-
nen Gebrouch gemocht, obwohl noch seiner Behouptung ein lnteressent
bereit gewesn sei, 150.000 DM zu zohlen. Der Klöger höfie ;b l.l.l99o ouch
ein Konkurrenzunternehmen betreiben und gleichwohl bis zum Ablouf ienes
Johres in der Gesellschoftverbleiben können. Er hobe nicht dorgeton,fürseine
neue Firmo den Abfindungsbetrog benöiigt zu hoben. lm übrigen hötte er
donn einen Kredit oufnehmen müssen.

Zugunsten des Klögers könneweiter unterstelltwerden, doß der Beklogte ncch
dem erteilten Mondot ihn hinsichtlich der Abfindungsregelung hobeteroten
müssen. Selbst in diesem Folle hate er den Klöger nicht vor dem Abschluß der
getroffenen Vereinborung wornen müssen; denn der Klöger hobe ihn nicht
über stille Reserven informiert. Der Beklogte hobe desholb onnehmen dürfen,
doß die ousgehondelte Abfindung f ür die Geschöftsonteile im Hinblick ouf die
Regelung der Sotzung in Ordnung gehe.

Diese Erwögungen trogen die Abweisung des Schodenersotzonspruchs
nicht.

Allerdings hot der Kloger keinen rechtlichen Zuscmmenhong zwischen
dem Fehler des Beklogten bei der Kundigung des Gesellschoftsvertroges
und dem geltend gemochten Schoden dorgeton. Der Klöger hot nLht

216
193



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 7194 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 7194

Rohmen dessen, wos ols vertreibore Entschließung eines Mondonten in

entsprechender Loge onzusehen ist, bleibt der Zurechnungszusommen-
hong zu dem Verholten des Beklogten besiehen (vgl. Senotsurt. v. 3. 12.1992

- lX ZR 6l/92, Gl 93, 29: NJW 1993,1139,1141 m.w.N.).

3. DerAnspruch des Klagers ist nichtwegen eines Mitverschuldens zu kürzen.

lhm konn nicht vorgeworfen werden, es unterlossen zu hoben, weitere
Berotung des Beklogten in Anspruch zu nehmen.

Hot der Anwolt im Loufe der Beorbeitung des Mondots Veronlossung qnzu-

nehmen, seinen Auftroggeber bereits durch einen Fehler geschödigt zu
hoben, so ist er noch stöndiger Rechtsprechung grundsötzlich geholten, ihn

hierouf sowie quf die kurze Veriöhrungsfrist des $ 5l BRAO hinzuweisen
ßG11794,380,386: Gl32/85; BGH, Urt.v. 26.2.1985 - VI ZR 144/B3,Gl
19 /85 : NJ\^/ 1985, ll5l, 1152, v. 14. ll. 1991 - lX ZR 31 /91, Gl 92,71 : NJW 1992,

836,B37l.lst infolge des Anwoltsfehlers zwor noch kein Schoden eingetre-
ten, besteht iedoch die Gefohr; doß dem Mondonten in Zukunft ein finonziel-
ler Nochteilerwöchst, so hot der Anwqlt beiWeiterbeorbeitung des Mon-
dots von sich qus olles in seinen Kröften Stehende zu lun, um seinen Auftrog-
geber vor Schoden zu bewohren. Dies folgt schon ous dem ollgemeinen

Grundsotz, doß der Rechtsonwolt seinen Mondonten im Rohmen des

erholtenen Auftrogs ollgemein und umfossend zu belehren sowie seine

Belonge in einer Weise wohrzunehmen hot, doß Nochteile für ihn mög-

lichstvermieden werden (vgl. Senotsurt. v. 18.3.1993 - lX ZR 120/92, GI 93,

355: NJW 1993,1779,1780;v.8.7.1993 - lX ZR 242/92, NJW 1993, 26761.

lst dies nur noch durch vermehrten Aufwond - etwo eine zusötzliche Berc-

tung oder einen Rechtsbehelf - möglich, den der.rechtliche Bercter bei

sochgerechtem Hondeln vermieden hötte, können dorous entstehende

zusötzliche Kosten nichtzu Losten seines Auftroggebers gehen. Noch der
Regel des $ 249 BGB wird ebenfolls in erster Linie die Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustcnds und nicht Geldersotz geschuldet. Dieser

Grundsotz gilt erst recht, wenn der Schoden noch nicht eingetreten ist. Die

vorrongige Aufgobe des rechtlichen Beroters besteht donn dorin, durch

so ch gerechte Tötig keit einen verm ög ensrechtl ichen N ochtei l, soweit mög-

lich,zuverhindern, ouch wenn dies einen erhöhten Arbeitseinsotz erfordert.

DerAnwolt, dem ein Fehler unterlöuft, ist doher im Rohmen eines bestehen-

den Aufirogs gegebenenfolls verpflichtet, zusötzliche - honororfreie - Lei-

stungen zu erbringen, um seinen Auftroggeber vor nochteiligen Folgen

pflichtwidrigen Verholtens zu schützen. Der erforderliche Aufwond höngt
von den Umstönden des Einzelfolles ob, konn sich nur ouf noch Treu und

Glouben 19242 BGB) zumutbore Leistungen erstrecken und ist durch den

Verhöltnismößigkeitsgrundsotz {Rechtsgedonke des $ 25lAbs. 2 BGB) noch

oben begrenzt.

günstig wor; doß derortige Maßnchmen ouch unter Berücksichtigung der
beson d eren Verh ö ltn isse i m Zonen ro n d g ebiet n icht vertretbo r ersch ien en

wören. Auf die Moglichkeitvon sieuerfreien Rücklogen noch $ 3 ZRFG sei

sie von der Beklogten zu keinem Zeitpunkt hingewiesen worden.

Die Klögerin verlongt von der Beklogten, Zohlung von 3.658.514,- DM
nebst Zinsen. Dos Erstgericht hot durch Teilurteil den Schodenersoiz-
onspruch wegen unterbliebener Rücklogenbildung noch dem ZRFG

obgewiesen.

Hiergegen wendet sich die Berufung der Klögerin.

Aus den Gründen:

Die zu lössige Beruf u n g d er Klö gerin isi u nbeg rü ndet. 1. . . . 2.Wegen u nter-

bliebener Rücklogenbildung gemöß $ 3 ZRFG steht der Klögerin iedoch
ein Schodenersotzonspruch gegen die Beklogte nicht zu.

Die Beklogte trof keine Pflicht, ouf eine derortige Aritrogstellung hinzu-

wirken oder ouf eine solche Moglichkeit ouch nur hinzuweisen.

o ) Zwo rwo r d ie Beklo gte c ls steuerl icher Beroier der Klö gerin verpf lichtet,

deren lnteressen bestmöglich zu wohren. Dies geht soweit, doß die
Beklogte etwo die sich ous einem bestimmten Verholten der Finonz-

behörden fur die Klögerin ergebenden günstigen Rechtsfolgen sogor
donn zu beochien hötte, wenn sie nicht mit höchstrichterlicher Recht-

sprechung im Einklong stünden (vgl. BGH G192,209: NJ\A/-RR 92,
lll0,lil2 f., NJW 93,2799,2800).

Eine Grenze besieht ollerdings dort, wo die Klagerin ols Steuerbero-
ierin wider besseres Wissen hötte unwohre Totsochen vortrogen
müssen (vgl. BGH G\92,209: NJW-RR 92,lll0,lll3). Die Beklogte

brouchte fernerzur Durchsetzung der lnieressen der Klögerin nur einen

zulössigen Weg zu wöhlen (BGH NJW93,2799,28001. EineVerpflich-

tung der Beklogten, der Klögerin einen Vermögensvorieil zu verschof-
fen, der ihr noch moteriellem Recht nicht zugestonden hötte (BGH

WM 84, 95,96; NJW 87,3255,3256 - zum vergleichboren Foll der
Anwo ltshoftu n g ), besto nd n icht. Anderes wü rde n u r do n n g elten, wen n

eiwo die für die Gewöhrung der Steuervergünstigung zustöndigen
Behörden in ollgemeiner; einheiilicher, ouf einer Verwoltungsonord-
nung beruhender Ubung im Sinne der Klögerin entschieden hötten

18G1279,223,2261.

bl Enisprechend diesen rechtlichen Moßstöben wor die Beklogte im vor-

liegenden Foll nichtverpflichtet, dorouf hinzuwirken, doß die Klogerin

einen Antrog ouf Rücklogen gemöß g 3 ZRFG stellt, oder ouch nur ouf
diese Moglichkeit hinzuweisen.
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Die rechtlichen Voroussetzungen fur die Gewöhrleistung einer steuer-
freien Rückloge gemöß g 3 ZRFG logen im froglichen Zeitroum weder für
die Klögerin noch für die Firmo EGmbH vor. Noch $ 3 Abs.l ZRFG srond
die Gewöhrung einer steuerfreien Rückloge im Ermessen der Finonz-
behörden. Diese woren iedoch on die Voroussetzungen des bundes-
einheitlichen Erlosses vom 10. 11.1978 gebunden. Dos zustöndige Finonz-
o mt d u rfte - o bgesehen von verwo ltu n gsinternen Zustim m u ngserforder-
nissen - die Ruckloge nur unter den Voroussetzungen dieses bundesein-
heitlichen Erlosses gewöhren. Diese logen ober nicht vor. Abschnitt lll I

beschrönkte die Zulossung steuerfreier Rücklogen ouf Ausnohmefölle,
wobei ols Beispiel verwiesen ist ouf Finonzierungsschwierigkeiten in mit-
telstöndischen Betrieben, bei denen die Aufbringung der erforderlichen
Eigenmittel ohne zu bildende steuerfreie Rückloge die Liquiditöt des
Unternehmens geföhrden würde. Doß dieser oder ein sonstiger Foll, der
ols Ausnohme bezeichnetwerden könnte, bei der Klögerin oder der Firmo
FGmbH vorgelegen hötte, wird von der Klögerin nicht behouptet und ist
ouch nicht ersichtlich. Die Klögerin hot keinerlei Umstönde dorgelegt, die
Anholtspunkte für einen Ausnohmefoll geben könnten.

Die im Erloß vom l0.li.l9ZB getroffene Regelung, die für steuerfreie Rück-
logen ouf Ausnohmefolle obstellt, ist ouch nicht etwo mit Blick auf die
Regelung der Sonderobschreibungen, bei denen dies nicht erforderlich
wor, ermessensfehlerhoft. Diese Differenzierung ist ollein schon desholb
sochgerecht gewesen, weil bei der Sondercbschreibung io eine bereits
getötigte lnvestition vorliegen m ußte.

Eine von der bundeseinheitlichen Hondhobung obweichende, nömlich
dohingehende Ubung in Boyern, doß leder Antrog ouf steuer{reie Rück-
loge noch S 3 ZRFG genehmigt worden wöre, wöre bereits wegen der
Bindung on den bundeseinheitlichen Erloß unzulössig gewesen, so doß
die Klögerin cuf einen entsprechenden Antrog nicht hötte mitwirken
müssen. BeidieserSochloge istohne Bedeutung, ob im Einzelfoll onderen,
ouch vergleichboren Unternehmen in der gleichen Sifuation wie der
Klögerin oder der Firmo EGmbH Rücklogen noch S 3 ZRFG zugebilligt
worden sein sollten, ouch, ob etwo dos zustöndige Finonzomt grund-
sötzlich eine derortige Holtung eingenommen hötte. Auf den insoweit
von der Klögerin ongebotenen Zeugenbeweis kommt es doher nicht on.

Eine solche obweichende Ubung bestond im übrigen nicht, wie sich
ous der ols Urkunde zu verwertenden Auskunft des Boyerischen Stoots-
ministeriums der Finonzen vom 30.3.1993 ergibt. Demnoch gibt es keine
Anholtspunkte dofür, doß die Finonzömter Rücklogeontrögen quosi ,,ins
Bloue" entsprochen hötten. Dies ergibt sich ouch ous dem von der Klöge-
rin ins Feld geführte Schreiben des Boyerischen Stooisministeriums der

digung vorousgehende Gespröch mit den onderen Gesellschoftern ollein
gefuhrt. Er hötte sich doher im Streitfoll zum Beweis seiner Behouptung nur
ouf Porteivernehmung berufen können. Der Beklogte hctte folglich zur best-
möglichen Sicherung der Rechte des Klögers vorsichtsholber der Kündi-
gungserklörung dos Originol derVollmochtsurkunde beifügen müssen. Dos
Unterlossen dieser Vorsichtsmoßnohme ist ihm zugleich ols persönliches
Versch u lden o nzu rech nen.

2. Dos Oberlondesgericht sieht den Fehler des Beklogten offenbor desholb
ols nichtursöchlich fürden Schoden on,weildie Kundigung des Geschöfts-
führervertroges zum 31.12.1989 wirksom geworden wor und der Verzicht
ouf dos Geholt fur die Monote Oktober bis Dezember l9B9 cuf einer
eigenen Entsch ließu ng des Klögers beru hi. Do mit hot dos Beruf u ngsgericht
sowohl übersehen, welche Auswirkung der Fehler des Beklogten f ür die Ver-
hondlungsposition des Klögers gegenüber den Mitgesellschoftern hotte,
ols ouch verkonni, Doß eine für den Schoden mitursöchliche Hondlung des
Verletzten es nicht ohne weiteres ousschließt, den Schqden demienigen
zuzurechnen, welcher die für den Betroffenen nochleilige Kousolkette in

Gong gesetzt hot. lnfolge der durch den Fehler des Beklogten ousgelösten
Zurückweisung der Kundigung des Gesellschoftsvertroges mußte der Klö-
ger befürchien, gegen seinen Willen über den 31.12J989 hinous on die
Gesellschoft gebunden zu sein. Jedenfolls ous seiner Sicht besiond die
Gefohr, zu dem gewünschten Termin gegen den Widerstond seiner Mitge-
sellscho{terdie Beteiligung nicht beenden zu können. Der Klögerwollte sich
ober vom Johre 1990 on ousschließlich mit dem Aufbou eines eigenen
Unternehmens in demselben Geschöftszweig befossen und dofürouch sei-

. nen Kopitolonteil on der Gesellschoft einsetzen. Aus diesem Grunde log es

fü r den Klö ger no he - infolge der vom Beklc gten zu vertretenden U ngewiß-
heit über seine Rechtsstellung -, im Bereich der Geschöftsführervergütung
Zugestöndnisse zu mochen, zu denen er rechtlich nicht verpflichtet wor, um

ouf diese Weise doch noch ous der Gesellschoft zum 31.12198q ouszu-
scheiden. Eine solche Lösung mußte dem Klöger schon desholb sochge-
recht und ongemessen erscheinen, weil der Beklogte selbst sie in seinem
Schreiben vom 13. 7.1989 ongeregt hotte.

Dovon obgesehen hot der Beklogte es ouch versöumt, dem Klöger geeig-
nete Alternotiven oufzuzeigen, mit denen dcs ersfreble Ziel ohne eine
Einbuße bei der Geschoftsfuhrervergütung hötre erreicht werden können.
Dos hötte der Beklogte - ohne Berechnung eines zusötzlichen Honorors -
tun müssen, weil ihn fur die entstcndene Situotion die Veroniwortung trcf
und er infolgedessen verp{lichtet wor, einen dem Kloger drohenden Scho-
den möglichst obzuwenden (vgl. unten 3). Dc der Beklogte indessen solche
Bemühungen nichf unternommen hot, bestond für den Klöger ous domo-
liger Sicht vernürrftiger Anloß, einer Beendigung des Geschöft'sführer-
vertrogs zum 30.9.198q zuzustimmen. Hölt sich seine Reoktion somit im
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eine,,Schlechileistung" des Beklogien vor, weil er der Kündigung nicht die Voll-
mochtsurkunde beigef ügt hcbe. Trotzdom stehe dem Beklogten kein Schoden-
ersotzonspruch wegen der entgongenen drei Monctsgehölier (21.000 DM)
zu; denn dieser Nochteil sei nicht durch den dem Beklogten onzulosienden
Fehler verursocht worden. Die Kündigung des Geschoftsfuhrervertroges zum
31.121989 sei wirksom gewesen. Der Klöger sei durch dos Verholten des
Beklogten nicht gezwungen worden, den Geschöftsführervertrog vorzeiiig
zu lösen.

Diese Ausführungen sind rechtsfehlerho{t. Der Anspruch des Klögers ist viel-
mehr in dieser Höhe selbsidonn begründet,wenn dos Vorbringen des Beklog-
ten zutrifft.

Gemöß $174Solzl BGB ist ein einseitiges Rechtsgeschöft, dos ein Bevoll-
möchtigter einem onderen gegenübei vornimmt, unwirksom, wenn der
Bevollmöchtigte die Vollmochtsurkunde nicht vorlegt und der Adressot die
Erklörung ous diesem Grund unverzüglich zurückweist. Die Vollmocht muß
im Originol beigefügt werden; eine begloubigte Fotokopie genügt nicht
(vgl. BGH, Urt. v. 4.2.1981- Vlll ZR 313/79, NJW l98l, l2l0). lndem der
Beklogte die Vorloge der Originolvollmocht unterließ, hot er seine ous dem
Anwoltsvertrog ihm obliegenden Pflichten selbst donn verletzt, wenn der
Klöger ihm zuvor mitgeteilt hotte, er hobe seinen Mitgesellschoftern die
bevorstehende Kü ndigung m ünd lich mitgeieilt. Zwo r wor dc n n die Vorlo ge
der Urkunde noch moteriellem Recht nicht mehr erforderlich ($ 174 Sotz2
BGB). Dos vermog den Beklogten iedoch nicht zu entlosten.

Noch gefestigier Rechtsprechung hot ein Anwolt ein ihm übertrogenes
Geschöft so zu erledigen, doß Nochteile für den Mondonten - soweit sie
voroussehbo r und vermeidbor sind - nicht entstehen (senots u rt. v. lB. 3. 

,l993

- lX ZR 120/92, Gl 93,355: NJW 1993, 1779,1780iv.8.7.1993 -\XZR242/
92, NJ\^/ 1993,2676; v. 30.9.1993 - |XZR211/92, NJW 1993,3323,32241.
lm Streitfoll sollte die KÜndigung der Gesellschoft bewußt erst om letzten
Tog der Frist zugehen, um möglichst zu vermeiden, doß die Gesellschoft
den Geschöftsführervertrog ihrerseits noch zum 30.9.198q beenden
konnte, wos ollerdings gor nicht möglich wor, weil noch der Sotzung dos
Geschöftsiohr dem Kolenderiohr entsproch. Dies hotte ouf der onderen
Seite zur Folge, doß eventuelle Möngel der Kündigungserklörung nicht
mehr rechtzeitig behoben werden konnten, sie den Klöger clso der Gefohr
oussetzen, ein volles weiteres Johr in der Gesellschoft verbleiben zu müs-
sen. lm Hinblick dorouf hotte der Beklogte besonders dorouf zu ochten, ein
solches Risiko noch Moglichkeit von vornherein ouszuscholten. lhm hate
sich der Gedonke oufdröngen müssen, doß der Klöger in Beweisnot geriet,
wenn die Gegenseite die Kundigung noch 9174 Sotzl BGB zurückwies und
onschließend bestritt, von der Bevollmöchtigung des Beklogten zuvor in

Kenntnis gesetzt worden zu sein. Der Klöger hotte dos ongeblich der Kün-

Gl Hinweise

Finonzen vom 
.l8.2.1977. 

Dort wird ousdrücklich dorouf hingewiesen,
do{i die steuerfreie Rückloge die,,Ausnohme" sei und eine,,oIlgemeine
Gewöhrung steuerfreier Rücklogen ... doher nicht möglich" sei. Rück-

logen durften ouch donoch stets nur in ,,besonders gelogerten onde-
ren Föllen gewöhrt werden, die Ausnohmechorokter" trogen würden.

Die Beklogte brouchte bei dieser Sochloge ouch nichi dorouf hinzu-
wirken, doß die Klögerin sich etwo durch eine vorlöufige - und spöter
zu kossierende - Anerkennung den ihrvon Rechts wegen nicht zuste-
henden Erfolg wirtschoftlich sichert.

c) Es konn doher dohinstehen, ob die Klögerin totsöchlich nicht generell
über die Moglichkeiten einer Rücklogenbildung noch $ 3 ZRFG infor.
miert hot.

d) Mit Rücksicht ouf die oben (2. o, b) gemochten Ausführungen hötte
die Klögerin im übrigen ouch keinen ersotzföhigen Schoden (vgl. BGH
NJW 87,3255,32561.

e) Mongels Houptforderung besteht kein Zinsonspruch ...

Eine {ür Steuerberoter interessonte Publikotion in eigenerSoche wird vom
Houfe-Verlog vorgelegt, ,,Die Steuerberoter-GmbH" von RA Monfred
Wissmann,2. Aufloge, Freiburg 1993,l0B Seiten, Ringordner mit Diskette,
78,00 DM, |SBN 3-448-02895-9.

Wissmonn nimmt sich ollen wichtigen Frogen von der Gründung bis zur
Liquidotion der GmbH on. Ausführlich wird die Wohl der Firmo erlöutert,
die Kopitolbindung, dos Wettbewerbsverbot. Ergönzt wird die Dorstel-
lung um eine Reihe von Musterschreiben' Gesellschoftsvertröge für eine
Steuerberotu n gs- od er ei n e Wirtschoftsprüf u n g s-G m b H, Anstel I u n gsver-
trog für den Geschoftsfuhrer. Die Muster sind ouf einer beigefügten
Diskette erfoßt.
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Abtrelung
- d. Honororonspruchs

Anlogeberotung

- Abgrenzung z. Anlogevermifilung
- Boniiötsprüfung
- Ho{tungsousschluß

Annohmeverzug

- d. Mondonten
: Vergütungsonspruch d. StB

Anwoltsnotor

- Abgrenzung RA-Ho{tung

Architektenhoftung

- Wohnf löchenbegrenzung

Bouherrenmodell

- Einkunftserzielungsobsicht
: Rückkou{ongebot

Berufsverbot

- Schuldnerverzeichnis

Berufungsschrift

- mehrfoche
: Telefox, Schriftsoiz

Behiebsprüfung
- ohne Prüfungsonordnung

- Verwertungsverbot

Beweislost

- unierlossene Aufklörung/Belehrung
: Beweisvermutung

- Auftrogsum{ong

- Kousolitöt
: z. P{lichtverletzung u. Schoden

- Zugong beim FA

Bürgschoft

- zur Steuerschuld

Dritthoftung

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: Ehefrou d. Mondonten

Entnohme

- Buchungshondlung

Erfüllungsgehilfe

- Notor/Beteiligter

Feststellungskloge

- künftiger Anspruch

Finonzgerichtsordnun g

- Klogeerhebung, $ 42 Abs. 2 Sotz I FGO

Fristenkontrolle

- Ausgongskontrolle, Fristenkontrollbuch
: Hökchenverfohren
: Orgonisotion

- Frisienkontrollbuch
: Frist $ 516 ZPO, 6 Mte

- doppelte -
- Fristversöumnis, unverschuldete -
: Abwesenheitsonschrift

94,126
94,129

94,40

94,72

94,117
94,117
94,117

94,28

94, t9

94, B0

94,66

94,3,
l87
94,196

94,4
94,26

94,75

94,212

94,104

94,2

: Be{örderung d. Posi durch Mitorbeiter
: Fristenkontrollbuch

: Poststreik
: Rechtsirrtum, Dipl.-Jurist

- Informotion des Mondonten
- Informotion on Mondonten
: durch einfochen Brief

- Tele{ox
: Weisung on Bürokroft

- Weisung on Bürokroft
: Telefox

Gesomtschuld

- Fehler des 2. RA

Gewinnousschüttung, verdeckte -
- Zohlung {ür Kundenstomm

H oftu n gsbeschrö n ku n g

- Anlogeberotung

Honororonspruch d. StB

- Abtretung

- Annohmeverzug d. Mondonten
: keine Nochleistungspflicht
: Vermögensvorteil d. StB

- Au{rechnung
: mit n. {ölliger Honororforderung

- Buch{ührung
: Klörung d. Belege

- Einforderborkeit, $ 9 StBGebV
: im Proze0vortrog

- Gebührenrohmen, $ ll StBGebV
: Buch{ührungshonoror
: Mittelgebühr, überschreiien der -

- Gegenslondswert
: fehlender Johresumsoiz

- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV
: Beweislost

- Tilgung
: kein Verrechnungshinweis

- Unkostenpouschole, $ 16 StBGebV
: iede Steuererklörung

- Zeitgebühr
: Angobe $ 13 StBGebV
: Klörung d. Belege

lnvestitionszuloge

- Fürsorgepflicht d. FA

Kousolitöt

- Berotungs{ehler

- Beweislost

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

- Schutzzweck, Notorfehler
- Unterbrechung d. -
Kenntnis d. Zivilrechts

- BGH-Meinung
: Rechtsprechungsönderung

Klogeerhebung
- beim FG, $ 47 Abs. 2 Soiz 1 FGO

94,186
94,164,

167,173
94,t86
94,186
94,168

94,169

94,38

94,38

94,157

94,28

94,16,
123

94,125
94,133

94,130

94,56
94, l4
94,22

94,58

94,58
94,123

94,122

94,3
94,3
94,158
94,37
94,36

94,139
94,141

Der Unierfertigte selbst konn sich vorstellen, doß eine solche ein-

vernehmliche Regelung dorin bestehen konn, doß ihnen nur bis

zum 30. 9.1989 dos derzeit bestehende Geholt fortgezohlt wird
und es im übrigen beiden gesellschoftsrechtlichen Abfindungsve-
rei n bo ru n gen wie i m Gesel lschoftsvertro g n iedergelegt verbleibt.

Der Klöger fuhrte in der Folgezeit mehrere Unterredungen mit den onderen
Gesellschoftern. Dos Ergebnis der Verhondlungen hielt der Beklogte in zwei
nomens des Klögers verfoßten Schreiben vom 4. und 30.8.1989 fesi. Die

Gesellschofter einigien sich schließlich, doß der Geschöftsführervertrog zum

30.9..1989 oufgehoben wurde und der Klöger seinen Geschöftsonteil zum

Nennwerivon 25.000 DM on die Mitgesellschofter übertrug. Eine entsprech-

ende Vereinborung wurde am 28.9.198q notoriell beurkundet.

Der Klöger behoupiet, die getroffene Vereinborung sei f ur lhn ouJlerordentlich
nochieilig gewesen. Sie sei nur desholb zustonde gekommen, weil der
Beklogte seine Pflichten ols Anwolt in mehrfocher Hinsicht verletzi hobe. Er

hobe ihn schon dcdurch in eine schwierige Loge gebrocht, doß er versöumt
ho be, dem Ku ndig u ngsschreiben die Voll mochtsurku nde im Origino I beizuf ü-

gen. Sodonn hobe er es unterlassen, ihn umfossend zu beroten und ihm die in
der Sotzung entholtene Regelung zur Abfindung im Folle des Ausscheidens

sowie zur Veröußerung von Geschöftsonteilen zu erlöutern.

Schließlich sei es verfehlt gewesen, ihm zu empfehlen, die Verhondlungen mii

den Gesellschoftern ollein zu führen, stott hierselbstdieVertretung des Klögers

zu übernehmen.

Der Klöger verlongt vom Beklogten Schcdenersotz in Höhe von 146.000 DM.
Er behouptet, er hötte dos Geschöftsführergeholidrei Monoie löngererholten
(21.000 DM), wenn der Beklogte seine lnteressen sochgerecht wohrgenom-
men hötte.ln diesem Folle hötte erzudem einen um 125.000 DM hoheren Preis

für seinen Geschöftsonteil erzielt, weil dessen Verkehrswert domols bereiis
150.000 DM betrcgen hobe. Dos Londgerichi hot der Kloge in Höhe von
21.000 DM stottgegeben. Dos Berufungsgericht hot die Berufung des Klögers
zurückgewiesen und ouf die Berufung des Beklogten die Kloge gonz obge-
wiesen. Mit der Revision verfolgt der Klöger den gesomten Anspruch weiter.

Aus den Gründen:

Die Revision führt, soweit über die Berufung des Beklogten entschieden wurde,
zur\y'y'iederherstellung dererstinstonzlichen Entscheidung und im übrigen zur
Aufhebu ng u nd Zurückverweisung.

Dos Berufungsgericht unterstellt, der Klöger hobe seine Mitgesellschofiervon
der bevorsiehenden Kündigung nicht vorweg informiert. ln diesem Fcll liege

94,117

94,7s

94,126
94,126

94, l4

94,123

94,104
94,104

AA'

94,152

94,173
94,165
94,164,
67
94,164
94,39
94,166

94,169
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- Verschulden

Konkursverwolter

- Sicherungsgut, Verö ußerung

Mohnbescheind

- Bezeichnung d. Anspruchs

Mietvertrog m. Angehörigen

Mitverschulden

- Hoftungsverteilung

- Rechtsmittel, unterlossenes

- Zurechnung des Verschuldens des 2. RA

Notor
- Anwohsnotor
: Abgrenzung RA-Hoftung

- Belehrungsp{licht
: Genehmigungspflicht, $ 12 Grdstvc,

0 19 BBoUG
: Vormerkungswirkung

- Beweislost
: Kousolitöt Notorfehler/Schoden
: Erschlie0ungskosten

- Prüfungspflicht
: Vertretungsvollmocht

- Sochverholtsermittlung
- Wille d. Beteiligten

Niederschlogung

- der Steuerschuld

Prozeßvollmocht

- Ausschlu0frist z. Vorloge
: doppelte Zustellung
: lnformoiion d. Mondonten

Prüfungspflicht

- d. Johresobschlusses
: noch Umwondlung

Rechlsonwolt

- Berotungspflichten
: Buchwertklousel
: Verfossu ngsbeschwerde,

Mi0brouchsgebühr
: Versorgungsousgleich, $ l5BZc Nr' I BGB

- Kündigungserklörung
: Originolvollmocht

- Moklertötigkeit
- Zulossung
: Versicherungsmokler
: Kommer-Geschö{ts{ührer

Rechtsberotung

- Abwicklung d.

nichtigen Rechtsberolungsvertroges
: Honororonspruch

- Honororrückzohlung

- Kindergeldsoche

- Rechtsbeistond
: Gesel lschoftsrecht/ Pochtvertro g

Schoden

- Nutzungsentzung

- Steuervorteile
: rechtswidrige -

- Wohnroum, steuerbegÜnstigt
: Architektenhoftung

Schodenbeseitigung

- honororfrei

Schuldbeitritt

- zur Steuerschuld

Sing u lo rzulossu n g

StB-GmbH

- Alleingesellscho{ter, RA

Steuerberoterkommer

- Merkblott, Lohnsteuerberoiung

Steuerberotungsverlrog

- Au{lösung d. -
: {ristlose Kündigung, S 627 BGB

- Formulorvertrog
: Kündigungsrechi

- Kündigung, 9627 BGB

Sleuerhinterziehung

- Steuerberoter, Mittöter

- Veriöhrung

- Vorbereitung der Steuererklörung d.

Steuerschuld

- Niederschlogung

Streitverkündung

- Veriö h run gsu nterbrech u ng

Telefox

- Anweisung on Bürokro{t

- Zugongsnochweis

Treuhönder

- Prospekiongoben
: unrichtige

Umsotzsteuer

- Ausweis durch Nichtunternehmen, Ehegotien

- Ehegottenmietvertrog

Unlerbrechung der Veriöhrung, $ 209 BGB

- Mohnbescheid

- Streiiverkündung

Unterschrift

- Klogeschrifi

Unlreue, g 266 SIGB
_d.RA

- Vermögensverwolter

Verf ossu n gsbeschwerde

- Miflbrouchsgebühr

Veriöhrung, $51 BRAO

- Anlogerot
- Belehrung über Fehler u. Veriöhrungs-

vorschrifi, Sekundöronspruch
: Anloß zur Belehrung
: Kenntnis d. Fehlers u. Veriöhrungsvorschrift
: neues Mondoi
: neuer RA

- Provisionsgeschölte

- Veriöhrungsbeginn
: Anlogeentscheidung

Veriöhrung ($ 68 StBerG, $ 5l o WPO)

- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Veriö h ru n gsvorsch ri{1, Seku ndö ro nspruch
: Mondotsende

- Verlöhrungsbeginn
: Bilonzfehler
: Einspruchs{rist
: Fristoblouf
: Gewinnverwendungsbeschluß
: Grundsotz d. Schodeneinheit
: Kosten d. Prüfungsberichtes
: Steuerobwölzung o. Mieter
: Umsotzsieuerschoden

94,208

94,t86

94,2

94,58
Noch $ 9 der Sotzung konn die GmbH von iedem Gesellschofter unter Einhol-

tung einer Fristvon seclts Mortulettzultt [nde des Geschüftsichres - dos dem

Kolenderichr entspricht - gekündigt werden. lm Fclle der Kündigung wird die

Gesellschoft grundsötzlich von den verbliebenen Gesellscho{tern fortgeseizt.

$9Abs.3loutet'

Der o usscheiden de Gesel lschofter ist verpf I ichtet, no ch Wo h I der

Gesellschofierversommlung, die hierüber vor Wirksomwerden
der Kündigung ohne Siimme des Kündigenden entscheidet,

wobei iedoch nur einstimmige Beschlußfossung möglich ist, sei-

nen Anteil gegen ein Entgelt, fÜr welches die Bestimmungen in S 6

Abs. 2 der Sotzung gelien, on einen oder mehrere Gesellschofter

oder on einen Dritten obzutreten.

$ 6 Abs. 2 hot folgenden Wortlout,

ln diesem Foll hoi der betroffene GesellschofierAnspruch ouf Aus-

zohlung des bilonzmößigen Wertes des Geschöfisonteils. .. .

Soweit kroft zwingenden Gesetzes ein so ousscheidender
GesellschofterAnspruch ouf eine höhere Abfind ung oder ouf eine

ondere Auszohlung oder ouf Verzinsung hoi, besteht der

Anspruch in der gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Höhe

und ist er in der gesetzlich vorgegebenen Weise zu berichiigen

und/oder zu verzinsen, iedoch unter möglichsier Schonung der

Gesellschoft.

Außerdem enthölt die Sotzung in $ 5 Abs. 2 eine Regelung zurVerfÜgung Über

Geschöftsonteile. Donoch ist der Koufpreis ,,noch der zum letzten Bilonzstich-

tog ou{gestellten Bilonz der Gesellschoft zu errechnen':

Der Geschöits{ührerverirog konnte vom Gesellschofter ieweils zum Schluß

eines Geschöftsiohres mit einer Frist von drei Monoten gekÜndigt werden.

Noch Absproche mit dem Klöger kundigte der Beklogte die Gesellschoft mit

Schreiben vom29.6.1989 und den Geschoftsfuhrervertrog mit Schreiben vom

30.6.1989 ieweils zum 31. Dezember des betreffenden Johres. Die KÜndigung

der Gesellschoft wurde om 5. 7.1989 zurückgewiesen, weil der Beklogte sei-

nem Schreiben nur eine Vollmocht in begloubigter Fotokopie beigefÜgt hotte.

Zugleich kundigte die GmbH ihrerseits den Geschöftsführervertrog wegen der

Kündigung der Gesellschoft fristlos. Der Beklogte trot nomens des Klögers die-

ser Kündigung entgegen und erklörte, die Kündigung derGesellschoftseiwirk-

som geworden, weil der Klöger in einer Unierredung mit den Übrigen Gesell-

schoftern dos Schreiben des Beklogten vom 29.6.\989 bereits ongekÜndigt

hobe.

Mit Schreiben vom 13.7.1989 schlug der Beklogte dem Kloger vor, ouf seine

Mitgesel lsc haller zuzugehen u n d ei ne einverneh m I iche Regel u n g der An gele-

genheit zu erörtern. Weiter heißt es'

94,35
94,82

94,161

94,209

94,93

94,136

94,67
94,40
94,153

94,40

94,2
94,29
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94,187

94,66
94,160

94,187
94,122

94,122
94,122

94,62

94,161

94,216

94,28

94,187

94,7s

94,70,
92
94,122
AA Q)

94,75

94,54

94,38
94,28

94,66

94,212
94,92

94,58
94,58

94,115
94,115

94,29
94, 82
94, 82

94,75

94,152
94,152
94,68

94,93
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94,12

94,62
94,62
94,26

94,66

94,198

94,53
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94,53
94,199
94,198

94,199

94, 86

94,93
94,175
94,t75
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Veriöhrung ($ 852 BGB, g19 BNotO)
- Feststellungsinteressg künftiger Anspruch
- Kenntnis d. Schodens

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenenistehung

Verschulden

- BGH-Rechtsprechung

- Kollegiolgerichtsentscheidung

Versorgungsousgleich

- Herobsetzung, $ 1587c Nr. I BGB

Verwertungsverbot
- keine Betriebsprüf ungsonordnung

Vollmocht

- Kündigung d. RA

Vormund
- Geldonloge
- Pflichtuerletzung

Wiedereinsetzung

- Fristenkontrollbuch

- Fristenkonirolle
: Fristenkonirollbuch

: Frisfuersöumnis, unverschuldete -: folsche Rechismiitelbelehrung
: feh lerhofle Telefonouskunft

Vorteilsousgleich

- d. Sieuerberoters

Werbeverbot
- Bronchentelefonbuch
- Tötigkeitshinweise

WP-GmbH

- Leiter, ondere Aufgoben
- Stommkopitolnochweis

Zugong

- Beweis d. -: d. Telefox

BGH v. 10.2.1992 - lXZRl09/93

BGH v. 15.10.1992 - IXZR 43/92
: VersR 1993, 358
:WM 1993,251

BGH v.22.10.1992 -V 2R112/92
: NJW 1994,55
:D81993,2584

BGH v. 28.1.1993 - IXB 41/92

BGH v. 6.5. 1993 - I ZR 183/91
:5t81993,422
:WM 93,1605
: DSIR 93, 1463
: BB 93, 1611

BGH v.27.5.1993 - IXZR 66/92: WM 1993, l5l3
: NJW 1993,2744
: VersR 1993,1244
:D81993,2326

BGH v. 7.6.1993 - V StR 212193
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: BRAK-Mitt. 1994,43

BGH v. 24. 6. 1993 - lX ZR 216 /92: WM 1993, 1889
:D81993,2327
: NJW 1993,2747
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: BRAK-Mitt. 1994,42
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: NJW 93,3141
:WM 93,2141
: BB 93,2408

BGH v. 30.9.1993 - |XZR73/93
:WM1994,78
: NJW 1993,3259
:D81993,2373

BGH v. 30.9.1993 - IXZR211/92
: NJW 93,3323
:rNM93,2129
:D893,2374
: NJW 94,501 Anm. Schöfer
:8893,2267
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: BB 93, 2336

BGH v. 18.10.1993 - llZBT/93

BGH v. 28. 10. 1993 - Vll ZB 21/93
: NJW 94,459
: BB 94. 106

BGH v. 28. 10. 1993 - Vll ZB 22/93
: NJW 94,329
:D894,141

BGH v. 28. i0.1993 - \XZR252/92: NJW 94,379
:tNM94,217

BGH v. 28.10.1993 - IXZR2l/93
: NJW 94,323
:WM 94.33
:ZtP 93,1886
: BB 94, 183

BGH v. 5.ll.1993 - V ZR l/93
: NJW 94,257
:ZlP 93,1879
: BB 94,29

BGH v. ll.ll.1993 - \XZR229/92
: NJW 1994,442
:881994,171
:D81994,779
: DSIR 1994,412

BGH v. 23.11.1993 - 5 StR 595/93
: wistro 1994,57

BGH v. 29.11.1993 - AnwZ l1l 36/93

BGH v. 29.11.1993 - AnwZ (Bl 41/93: BMK-Mift.1994,43

BGH v. 2.12.1993 -. IXZR 241/92

BGH v. 20. l. 1994 - IXZR 46/93
: NiW 1994,1211
:rNM1994,948
: MDR 1994,516
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94,51

94,139
94,161 Anwoltsfehler

- Kündigu ng, Sl74 Sotz I BGB

- Veriretu n gsvol I m ocht
- Buchwertklo usel, Beleh rungspflicht

- honororfreie Schoden beseitigun g

- Ko uso litöt, Anscheinsbeweis
(BGH, Urt.v.10.2.1992 - lX ZR 109/931

94,104

94,187

94,177
94,177

94,167

94,159

94,66
94,72

94,26

94,187

94,2

94, t2

94,167

94,2

94,29

94,70

94,122

94,164,
67 Leitsötze:

l. Nimmt der Rechtsonwolt für seinen Auftroggeber ein einseitiges Rechts-
geschöft vor, ohne die Vollmochtsurkunde im Originol vorzulegen, hondelt
er pflichtwidrig, wenn er mit der Moglichkeit rechnen muß, doß dem Mon-
donten im Streitfoll nicht unerhebliche Rechtsnochteile entstehen, weil er
nicht zu beweisen vermog, den Gegner vorher von der Bevollmöchtigung
seines Anwolts in Kenninis gesetzt zu hoben.

2. liot der Rechtsonwolt den Auftrog, seinen Mondonten in ollen Frogen zu
beroten, die dessen Ausscheiden ous einer Gesellschoft betreffen, ist er in
der Regelverpflichtet, ihm lnholt und Bedeutung einer im Gesellschoftsver-
trog entholtenen Buchwertklousel zu erlöuiern ; dozu gehöri es ouch, im

Ansotz oufzuzeigen, unter welchen Voroussetzungen die Bindung on die
Buchwertklousel nicht gili, oder durch gezielte Frogen zu ermitteln, ob ein
solcher Foll überhoupt in Betrocht kommt.

3. Drohen dem Mondonten Nochteile infolge eines dem Anwolt unter-
loufenen Fehlers, konn dieser verpflichtet sein, zur Abwendung des Scho-
dens ü ber den u rsprü n g I ichen Auft ro g hino usgehende Leistu n gen honoro r-

frei zv erbringen.

4. Bei der Vermutung, doß der Mondont dem Anwolt rechtzeitig die noi-
wendigen lnformotionen erteilt hötte, wenn dieser seine Beroiungs- und
Aufklörungspflichten sochgerecht wohrgenommen hötte, hondelt es sich
um einen Anwendungsfoll des Anscheinsbeweises.

Totbestond:

Der Klöger hotte gemeinsom mit zwei Portnern eine GmbH gegründet und
eine Stommeinloge von 25.000 DM geleistet. Jeder Gesellschofter wor
zugleich zum Geschöftsführer bestellt. Do der Kloger beobsichtigte, sich in
demselben Geschöftszweig, in dem die GmbH tötig wor, selbstöndig zu
mochen, wollte er zum Ende des Johres l9B9 ous der Gesellschoft ousschei-
den. lm Moi ienes Johres suchte er den beklogien Rechtsonwolt ouf, um sich in
dieser Angelegenheit beroten zu lossen.
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